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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am 17. November 2023 hat der Deutsche Bundes-
tag das Zukunftsfinanzierungsgesetz verabschie-
det. Start-Ups und jungen Wachstumsunterneh-
men erleichtern wir damit den Weg an die Börse 
und machen die Mitarbeiterkapitalbeteiligung at-
traktiver. So werden die Chancen deutscher Un-
ternehmen im Wettbewerb um hochqualifizierte 
Beschäftigte erhöht.

Erwähnen möchte ich auch die Fortschritte, die 
wir erzielen konnten, um die Anreize für irre-
guläre Migration zu senken. Die Beschlüsse, die 
hierzu auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 
6. November  2023 gefasst wurden, werden dazu
beitragen, die anhaltend hohe Fluchtmigration in
unser Land zu reduzieren. Deutlich eingeschränkt
werden künftig die Leistungen aus dem Asylbe-
werberleistungsgesetz. Außerdem wurden die
Kontrollen an unseren Grenzen verschärft, um
irreguläre Einreisen zu unterbinden. Die Erfolge
dieser Maßnahmen zeigen sich bereits nach dem
ersten Monat. So wurden zwischen dem 16.  Ok-
tober und dem 16. November an den Grenzen zu
Österreich, der Schweiz, Polen und Tschechien
bereits 11.000 unerlaubte Einreisen von der Bun-
despolizei festgestellt. Dabei konnten 4.790 Perso-
nen an der Einreise gehindert und 266 Schleuser
festgenommen werden.

Gleichzeitig sucht die Bundesregierung nach Lö-
sungen, wie die Unterbringung sowie die Arbeits-
marktintegration für die aus der Ukraine Geflüch-
teten verbessert und beschleunigt werden können. 
Die Militärhilfe für das Land, das sich auch nach 
mehr als anderthalb Jahren noch immer gegen die 
russische Aggression zur Wehr setzen muss, wol-
len wir deutlich anheben.

Am 15.  November  2023 hat das Bundesverfas-
sungsgericht über das Zweite Nachtragshaus-
haltsgesetz 2021 entschieden. Es ging dabei um die 
Frage, ob 60  Milliarden Euro an Kreditermächti-
gungen in den Klima- und Transformationsfonds 
(KTF) transferiert werden durften.

Der Zweite Senat hat geurteilt, dass das Gesetz 
nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Der Bundes-
minister der Finanzen hat in unmittelbarer Reak-
tion darauf eine Haushaltssperre für den KTF an-
geordnet. Die transferierten Kreditermächtigungen 
in Höhe von 60  Milliarden Euro, die bislang noch 
nicht in Anspruch genommen worden sind, wur-
den gelöscht.

Das Urteil hat damit zur Folge, dass sich die Mittel 
des KTF um 60 Milliarden Euro reduzieren und dass 
bereits eingegangene Verpflichtungen anderweitig 
kompensiert werden müssen. Darüber hinaus kann 
es weitreichende Folgen für die Haushaltspraxis 
von Bund und Ländern haben, die bislang noch 
nicht abschließend absehbar sind. Die Bundesre-
gierung wird das Urteil deshalb nun sehr sorgfältig 
und in Ruhe auswerten. Die Ergebnisse dieser Aus-
wertung sowie die daraus folgenden Konsequenzen 
werden uns ganz sicher noch in den kommenden 
Ausgaben des BMF-Monatsberichts beschäftigen.

Mit den besten Wünschen für eine dennoch fried-
liche Adventszeit

Ihr 

Steffen Saebisch  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen

Editorial
Editorial
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 24. bis 
26. Oktober 2023

 ● Die erwarteten Steuereinnahmen fallen im Jahr 2023 vor dem Hintergrund der konjunkturellen 
Schwächephase insgesamt etwas geringer aus als in der Mai-Steuerschätzung angenommen. 
Für das Jahr 2024 haben sich die Einnahmenerwartungen gegenüber Mai kaum geändert. In den 
übrigen Jahren des Finanzplanungszeitraums bis zum Jahr 2027 werden aufgrund angehobener 
gesamtwirtschaftlicher Annahmen in begrenztem Ausmaß Mehreinnahmen gegenüber der 
Mai-Schätzung erwartet.

 ● Das Schätzergebnis für den Bund wird durch die neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen 
vermindert. Das KiTa-Qualitätsgesetz und das Pauschalentlastungsgesetz belasten vor allem in 
diesem und im nächsten Jahr die Einnahmen des Bundes und führen spiegelbildlich zu einer 
Einnahmeverbesserung bei den Ländern.

 ● Durch die Annahme eines späteren Mittelabflusses aus den EU-Strukturfonds werden die aus 
dem Steueraufkommen des Bundes zu leistenden EU-Abführungen in diesem und den nächsten 
zwei Jahren voraussichtlich niedriger und in den Jahren 2026 und 2027 höher ausfallen, als noch 
im Mai angenommen worden war.

 ● Aus der Schätzung ergeben sich keine neuen finanziellen Spielräume für den Bundeshaus-
halt. Über den gesamten Vergleichszeitraum 2023 bis 2027 werden für den Bund lediglich 
6,4 Mrd. Euro an Mehreinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Das 
sind im Durchschnitt weniger als 1,3 Mrd. Euro pro Jahr. In der Schätzung sind dabei die aus 
aktuell laufenden Gesetzgebungsvorhaben zu erwartende Mindereinnahmen, etwa durch das 
Wachstumschancengesetz, noch nicht enthalten, ebenso wenig wie danach erfolgte politische 
Beschlüsse, etwa das Strompreispaket.

Vom 24. bis 26. Oktober 2023 fand die 165. Sitzung 
des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in Potsdam 
statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnah-
men von Bund, Ländern und Gemeinden für die 
Jahre 2023 bis 2028.

Der unabhängige Arbeitskreis „Steuer-
schätzungen“ 
erstellt in Deutschland die Vorausschätzung 
für die Steuereinnahmen für Bund, Länder 
und Gemeinden. Dem seit 1955 bestehen-
den Gremium gehören Expertinnen und Ex-
perten der 16 Länder, von fünf führenden 
Wirtschaftsforschungsinstituten (Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung, ifo Insti-
tut, Institut für Weltwirtschaft, RWI – Leib-
niz-Institut für Wirtschaftsforschung, In-
stitut für Wirtschaftsforschung Halle), des 
Sachverständigenrats zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der 
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023

Deutschen Bundesbank, des Statistischen 
Bundesamts, des Deutschen Städtetags, des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz und des BMF, welches den Vorsitz 
führt, an. In der Regel finden zwei Sitzungen 
im Jahr statt: im Frühjahr und im Herbst. Auf 
der Grundlage der Schätzvorschläge ver-
schiedener im Arbeitskreis vertretener In-
stitutionen werden einvernehmlich Vor-
ausschätzungen für jede einzelne Steuerart 
erstellt.

Berücksichtigte 
Steuerrechtsänderungen

Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuer-
recht aus. In Tabelle  1 sind die finanziellen Aus-
wirkungen von Gesetzen und sonstigen Regelun-
gen enthalten, die gegenüber der vorangegangenen 
Schätzung vom Mai 2023 in der Schätzung im Ok-
tober 2023 neu einzubeziehen waren.

Die neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen1 
hatten in der aktuellen Schätzung keinen Einfluss 
auf die Höhe des Schätzergebnisses insgesamt. Sie 
verändern, abgesehen von den geringfügigen Aus-
wirkungen einer Änderung des thüringischen 

1 Die neu einbezogenen Rechtsänderungen sind im Einzelnen 
in der Anlage 2 zur Pressemitteilung des BMF Nr. 22/2023 
vom 26. Oktober 2023 aufgeführt. Die Pressemitteilung ist 
auf der Internetseite des BMF unter dem Shortlink zu finden: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20231151

Grunderwerbsteuergesetzes, nur die Aufteilung 
der Steuereinnahmen auf die Gebietskörperschaf-
ten – zugunsten der Länder und zulasten des Bun-
des. Dies erfolgt durch Erhöhung der vom Bund an 
die Länder zu überweisenden Umsatzsteuer-Fest-
beträge im Rahmen des vertikalen Finanzaus-
gleichs (Änderung von § 1 Abs. 2 beziehungsweise 
Abs.  5  Finanzausgleichsgesetz). Das KiTa-Quali-
tätsgesetz beinhaltet Zahlungen des Bundes an die 
Länder in den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von 
insgesamt rund 4 Mrd. Euro zur Finanzierung von 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität 
und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderta-
gesbetreuung. Mit dem Pauschalentlastungsgesetz 
unterstützt der Bund die Länder und Kommunen 
bei ihren Aufgaben im Bereich der Fluchtmigra-
tion. Darüber hinaus wird mit dem Gesetz die dritte 
Tranche des „Pakts für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst“ realisiert. Insgesamt erhalten die Län-
der daraus im Jahr 2023 rund 3,9 Mrd. Euro, in den 
Folgejahren jährlich rund 0,9 Mrd. Euro.

Stand der in der Schätzung berücksichtigten Steu-
errechtsänderungen ist der Schätzzeitpunkt Ende 
Oktober und zu dem Zeitpunkt geltendes Steuer-
recht. Nicht in der Schätzung berücksichtigt sind 
damit noch im Gesetzgebungsverfahren befind-
liche Maßnahmen wie das Wachstumschancen-
gesetz sowie gefasste politische Beschlüsse, die 
noch der legislativen Umsetzung bedürfen, wie 
das Strompreispaket. Dies ist bei der Interpretation 
der Ausführungen in diesem Artikel (Redaktions-
schluss Anfang November) zu beachten.

Auswirkungen der neu in die Steuerschätzung einbezogenen Rechtsänderungen 
(Mehr- (+) / Mindereinnahmen (-) in Mrd. Euro)

2023 2024 2025 2026 2027

Bund -5,8 -2,9 -0,9 -0,9 -0,9

Länder +5,8 +2,9 +0,9 +0,9 +0,9

Gemeinden 0 0 0 0 0

Zusammen 0 0 0 0 0

Abweichung in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“

Tabelle 1
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Gesamtwirtschaftliche 
Annahmen

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirt-
schaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion  2023 
der Bundesregierung vom 11.  Oktober  2023 zu-
grunde gelegt.

Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrspro-
jektion 2023, die Basis der vorangegangenen Steu-
erschätzung im Mai waren, stellt sich die realwirt-
schaftliche Lage kurzfristig schlechter dar. Die 
Weltwirtschaft hat sich schwächer entwickelt als 
im Frühjahr unterstellt. Das ist in Deutschland über 
den Außenhandel zu spüren. Dazu halten auch die 
Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. 
Konjunkturindikatoren deuten auf eine derzeit ge-
dämpfte Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin. 
Für das laufende Jahr wird in der Herbstprojektion 
vor diesem Hintergrund von einem Rückgang des 
preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts  (BIP) um 
0,4 Prozent ausgegangen.

Um die Jahreswende dürfte die wirtschaftliche 
Entwicklung dann wieder an Dynamik gewin-
nen. Dies gilt vor allem für den privaten Konsum: 
Rückläufige Inflationsraten dürften in Kombina-
tion mit deutlich anziehenden Löhnen und einer 
grundsätzlich robusten Arbeitsmarktlage wieder 
für Kaufkraftgewinne und zunehmende Ausgaben 
sorgen. Für das Jahr 2024 wird vor diesem Hinter-
grund ein Zuwachs des realen BIP von 1,3 Prozent 
erwartet. Die Erholung dürfte sich im Jahr 2025 mit 
1,5 Prozent fortsetzen. Für die Jahre 2026 und 2027 
wird dann von ähnlichen Zuwachsraten ausgegan-
gen wie im Frühjahr (das Jahr 2028 ist erstmals Teil 
des Schätzzeitraums).

Die verschlechterte realwirtschaftliche Einschät-
zung für das laufende Jahr schlägt sich aber nicht 
in einer entsprechenden Abwärtsrevision der 
für die Steuern relevanten nominalen Eckwerte 

gegenüber dem Frühjahr nieder. Das liegt zum ei-
nen an der seitdem erfolgten Aufwärtsrevision des 
BIP-Niveaus durch das Statistische Bundesamt 
(höhere Basis). Zum anderen hat sich zwar die Ver-
braucherpreisinflation ungefähr so entwickelt wie 
im Frühjahr projiziert. Der BIP-Deflator, der die 
Preisentwicklung der von der heimischen Wirt-
schaft erbrachten Produktionsleistung misst, ist 
jedoch – auch aufgrund deutlich rückläufiger Im-
portpreise2 – stärker gestiegen als bisher unterstellt. 
Unter dem Strich ergeben sich leicht höhere Zu-
wachsraten beim nominalen BIP als im Mai.

Für die einzelnen Steuerarten lässt sich mit Blick 
auf die Änderung der Bemessungsgrundlagen zum 
Frühjahr festhalten: Aus der Anpassung von priva-
ten Konsumausgaben, Wohnungsbauinvestitionen 
und steuerbelasteten staatlichen Ausgaben, rele-
vant für die Steuern vom Umsatz, ist in der Summe 
keine merkliche Veränderung für dieses und kom-
mendes Jahr gegeben. Bei der Lohnsteuer hängt der 
Anstieg der Bruttolöhne und -gehälter in diesem 
Jahr offenbar auch mit der breiten Nutzung der 
steuerfreien Inflationsausgleichsprämie zusam-
men. Aus den erwarteten starken Schwankungen 
bei den Unternehmens- und Vermögenseinkom-
men in diesem und im kommenden Jahr, die u. a. 
auf die technische Verbuchung der Preisbremsen 
für Gas, Wärme und Strom zurückzuführen sind, 
kann nicht unmittelbar auf die Entwicklung der 
gewinnabhängigen Steuern im Schätzzeitraum ge-
schlossen werden.

2 Importe sind nicht Teil der inländischen Wertschöpfung. Für 
sich genommen haben niedrigere Importpreise bei gleichem 
Preisauftrieb der heimischen Komponenten damit einen 
höheren BIP-Deflator zur Folge.
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023

Gesamtwirtschaftliche Vorgaben für die Steuerschätzung Oktober 2023 im Vergleich zur 
vorangegangenen Steuerschätzung

Veränderungsraten der Kenngrößen in Prozent gegenüber Vorjahr

Schätzergebnisse

Erwartete Entwicklung der 
Einnahmen im Schätzzeitraum

Die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen steigen 
im Schätzzeitraum ausgehend von 895,7 Mrd. Euro 
im Jahr  2022 bis zum Jahr  2028 voraussichtlich 
auf 1.124,0  Mrd.  Euro an (s.  a. Tabelle  3).3 Für das 

3 Die ausführlichen Ergebnistabellen der 165. Sitzung des 
Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sind im Internet unter 
dem Shortlink https://www.bundesfinanzministerium.de/
mb/20231153 abrufbar.

Jahr  2023 wird aufgrund der gesamtwirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen und der von der Bun-
desregierung zur Abfederung der Auswirkungen 
der starken Energiepreiseanstiege und hohen In-
flation getroffenen Maßnahmen ein eher schwa-
cher Zuwachs der Steuereinnahmen erwartet. Ab 
dem Jahr 2024 wird auf Basis der in der Herbstpro-
jektion der Bundesregierung prognostizierten kon-
junkturellen Erholung auch wieder mit einem stär-
keren Zuwachs der Steuereinnahmen gerechnet 
als im Vorjahr. Ausgehend vom vorangegangenen 
Ist-Jahr  2022 liegt die durchschnittliche jährliche 
Veränderungsrate im Schätzzeitraum bei knapp 
4 Prozent.

Erwartete Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt und der Steuereinnahmen der 
Gebietskörperschaften
in Mrd. Euro

Tabelle 2

Schätzjahr 2023 2024 2025

Steuerschätzung Mai 23 Okt 23 Mai 23 Okt 23 Mai 23 Okt 23

BIP nominal +6,1 +6,5 +4,0 +4,4 +2,8 +3,5

Bruttolohn- und -gehaltssumme +6,6 +6,4 +5,5 +5,5 +2,7 +3,4

Unternehmens- und Vermögenseinkommen +10,6 +11,6 -4,8 -0,4 +2,9 +2,2

Private Konsumausgaben nominal +5,4 +5,6 +4,3 +4,3 +2,8 +3,7

Schätzjahr 2026 2027 2028

Steuerschätzung Mai 23 Okt 23 Mai 23 Okt 23 Mai 23 Okt 23

BIP nominal +2,8 +2,7 +2,8 +2,7 - +2,7

Bruttolohn- und -gehaltssumme +2,7 +2,7 +2,7 +2,7 - +2,7

Unternehmens- und Vermögenseinkommen +2,9 +2,8 +2,5 +2,5 - +2,8

Private Konsumausgaben nominal +2,8 +2,6 +2,8 +2,6 - +2,6

Quelle: Gesamtwirtschaftliche Projektionen der Bundesregierung

Ist 
2020

Ist 
2021

Ist 
2022

Schätzung 
2023

Schätzung 
2024

Schätzung 
2025

Schätzung 
2026

Schätzung 
2027

Schätzung 
2028

Steuereinnahmen insgesamt 739,7 833,2 895,7 916,1 964,1 1017,1 1054,5 1088,3 1124,0

Bund 283,1 312,3 337,2 356,3 381,2 399,9 408,8 422,5 437,2

Länder 316,3 355,1 384,5 383,4 399,9 419,6 434,5 449,4 465,5

Gemeinden 107,5 126,2 135,4 139,3 145,9 154,6 161,4 166,9 172,3

EU 32,8 39,6 38,6 37,1 37,2 42,9 49,9 49,5 49,0

Abweichung in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“

Tabelle 3
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Entwicklung der Steuereinnahmen nach 
Gebietskörperschaften 

Für den Bund wird in diesem und im kommenden 
Jahr ein stärkeres Wachstum der Steuereinnahmen 
erwartet als bei den Steuereinnahmen insgesamt. 
Im Wesentlichen ist dies im laufenden Jahr darauf 
zurückzuführen, dass die Einnahmebasis im Vor-
jahr durch die temporäre Absenkung der Energie-
steuersätze auf Kraftstoffe, die mit beträchtlichen 
Mindereinnahmen von circa 3,2 Mrd. Euro bei der 
Energiesteuer einherging, sowie durch die Auszah-
lung zusätzlicher Regionalisierungsmittel in Höhe 
von 3,7 Mrd. Euro an die Länder (für den Ausgleich 
pandemiebedingter finanzieller Nachteile sowie 
für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets) gemindert 
war. Daneben werden voraussichtlich die EU-Ei-
genmittel-Abführungen aus dem Bundeshaushalt 
in den Jahren  2023 und  2024 niedriger ausfallen 
als im Jahr 2022, da sich der Mittelabfluss aus den 
EU-Strukturfonds der neuen Förderperiode wohl 
verzögert und somit der Finanzierungsbedarf der 
Europäischen Union (EU) zunächst niedriger aus-
fällt. Durch den späteren Mittelabfluss steigen al-
lerdings die EU-Eigenmittel-Abführungen in den 
Jahren 2025 und 2026 merklich an, sodass die Steu-
ereinnahmen des Bundes dann weniger stark stei-
gen dürften als die Steuereinnahmen insgesamt.

Für die Länder bedeuten die geringeren Regionali-
sierungsmittelzahlungen des Bundes im Jahr 2023 
für sich genommen entsprechend weniger Steuer-
einnahmen im Vergleich zur hohen Vorjahresbasis. 
Noch stärker wirkt sich allerdings der voraussicht-
lich beträchtliche Rückgang der Einnahmen aus der 
Grunderwerbsteuer (sinkt um circa 5,1  Mrd.  Euro 
gegenüber 2022) aus. Beides führt dazu, dass in die-
sem Jahr sogar ein leichter Rückgang der Steuer-
einnahmen der Länder gegenüber dem Vorjahr er-
wartet wird.

Ab dem Jahr 2027 wird dann für Bund, Länder und 
Gemeinden eine weitgehend ähnliche Wachstums-
dynamik erwartet. Der Anteil der Einnahmen des 
Bundes an den gesamten Steuereinnahmen liegt 
im Durchschnitt der Schätzjahre  2023 bis  2028 
bei rund 39,0  Prozent (Länder rund 41,4  Prozent; 

Gemeinden rund 15,3  Prozent; EU  rund 4,3  Pro-
zent) und bleibt damit unter dem Anteil des Jah-
res  2019, dem letzten vor der Corona-Pandemie 
(rund 41 Prozent).

Entwicklung der Steuerquote 

Die volkswirtschaftliche Steuerquote, gemessen 
als Verhältnis aus Steuereinnahmen insgesamt zu 
nominalem BIP, dürfte in diesem Jahr vor allem 
aufgrund der seitens der Bundesregierung um-
gesetzten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen 
gegenüber dem Vorjahr um fast 1  Prozentpunkt 
sinken (von 23,1 Prozent auf 22,2 Prozent). In den 
nächsten beiden Jahren ist dann, unter anderem 
aufgrund des Auslaufens von in der Energiepreis-
krise ergriffenen temporären Maßnahmen wie der 
Inflationsausgleichsprämie oder der Senkung des 
Umsatzsteuersatzes auf Lieferungen von Gas und 
Fernwärme, ein begrenzter Wiederanstieg zu er-
warten, aber kein Erreichen des Niveaus aus dem 
Jahr 2022. Dieses wird laut der Steuerschätzung erst 
gegen Ende des Schätzzeitraums wieder erreicht.

Aufkommensentwicklung einzelner 
Steuerarten

Grundsätzlich wird die geschätzte Entwicklung des 
Steueraufkommens im Schätzzeitraum von der in 
der Herbstprojektion der Bundesregierung unter-
stellten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung be-
stimmt. Der Zusammenhang der verschiedenen 
Steuerarten mit der Konjunkturentwicklung bezie-
hungsweise mit bestimmten volkswirtschaftlichen 
Kenngrößen ist jedoch unterschiedlich stark aus-
geprägt und nicht notwendigerweise über die Zeit 
konstant. Daneben sind vor allem Steuerrechts-
änderungen beziehungsweise steuerliche Maß-
nahmen, wie sie etwa zuletzt angesichts der stark 
gestiegenen Energiepreise und Inflation ergriffen 
wurden, weiterhin aufkommensrelevant. Die Er-
wartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ 
für die wichtigsten Steuerarten im Vergleich zur 
Entwicklung des nominalen BIP und der Steuer-
einnahmen insgesamt sind in Tabelle 4 dargestellt.
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023

Lohnsteuer 

Die Einnahmen aus der Lohnsteuer werden in 
diesem Jahr voraussichtlich trotz beträchtli-
cher Aufkommensminderungen durch steuerli-
che Entlastungsmaßnahmen im Rahmen des In-
flationsausgleichsgesetzes (Tarifanpassungen und 
Erhöhung des Kindergelds) um knapp 5  Prozent 
merklich wachsen. Zwar wird die steuer- und abga-
benfreie Inflationsausgleichsprämie breit genutzt. 
Aber die Vorjahresbasis war infolge der Auszah-
lung der Energiepreispauschale und des Kinder-
bonus  2022 wesentlich gemindert, sodass sich im 
Saldo der vorgenannte kräftige Zuwachs der Ein-
nahmen aus der Lohnsteuer ergibt. In den kom-
menden beiden Jahren werden dann auf Basis der in 
der Herbstprojektion unterstellten Lohnentwick-
lung und unter der Annahme einer etwas geringe-
ren Nutzung der Inflationsausgleichsprämie (2024) 
beziehungsweise nach deren Wegfall (2025) kräfti-
gere Zuwächse erwartet, die in den späteren Jahren 
des Schätzzeitraums dann wieder etwas niedriger 
ausfallen dürften.

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer

Bei den gewinnabhängigen Steuern werden in die-
sem Jahr nur für die Gewerbesteuer Zuwächse er-
wartet. Die Vorauszahlungen für das laufende 
Jahr 2023 zur veranlagten Einkommensteuer lagen 
im bisherigen Jahresverlauf, wohl auch aufgrund 
der gedämpften gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung sowie infolge der Tarifanpassung durch das 
Inflationsausgleichsgesetz, leicht unterhalb des 
Vorjahresniveaus. Dazu kam ein spürbarer Anstieg 
der Erstattungen für vergangene Zeiträume, so-
dass insgesamt ein deutlicher Aufkommensrück-
gang prognostiziert wird. Bei der Körperschaft-
steuer entwickelten sich am aktuellen Rand die 

Vorauszahlungen besser als bei der Einkommen-
steuer. Hier dämpfen allerdings vor allem Kapital-
ertragsteuer-Anrechnungen in größerem Umfang 
die Einnahmeentwicklung. Aufgrund der erwarte-
ten beträchtlichen Zunahme der Auszahlung von 
Forschungszulage wird für das Jahr  2023 unter 
dem Strich mit einem leichten Rückgang des Kas-
senaufkommens gerechnet. Bei der Gewerbesteuer 
wird dagegen in Fortsetzung der bisherigen Ein-
nahmeentwicklung im Jahr 2023 auch im Rest des 
Jahres mit Aufkommenszuwächsen gerechnet.

Die in den kommenden zwei Jahren erwartete 
wirtschaftliche Erholung dürfte dann bei der ver-
anlagten Einkommensteuer wieder zu Zuwäch-
sen führen, die zunächst von der zweiten Stufe der 
Tarifanpassung durch das Inflationsausgleichsge-
setz ab dem 1. Januar 2024 noch gedämpft werden. 
Auch bei Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer 
werden Aufkommensanstiege unterstellt. Bei Letz-
terer wird aber aufgrund der Erwartung weiterer 
Einnahmeminderungen durch Kapitalertragsteu-
er-Anrechnungen sowie durch den Einfluss von 
Steuerrechtsänderungen und bedingt durch den 
erwarteten weiteren Anstieg der Forschungszulage 
im nächsten Jahr zunächst nur mit einem leichten 
Zuwachs des Aufkommens gerechnet. Dem folgt im 
Jahr 2025 voraussichtlich ein entsprechend kräfti-
gerer Zuwachs.

Im späteren Verlauf des Schätzzeitraums wird dann 
bei allen drei Steuerarten eine Entwicklung der Be-
messungsgrundlagen im Einklang mit der un-
terstellten Entwicklung der Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen gemäß Herbstprojektion 
angenommen. Daraus ergeben sich unter Berück-
sichtigung der Wirkung von Steuerrechtsänderun-
gen die in der Tabelle ausgewiesenen durchschnitt-
lichen Steigerungsraten.
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Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz wird 
in diesem Jahr voraussichtlich um knapp 3  Pro-
zent anwachsen. Die temporäre Senkung des Um-
satzsteuersatzes auf Lieferungen von Gas und 
Fernwärme dämpft die Einnahmeentwicklung. 
Dagegen wirkt die Vereinnahmung von Steuerauf-
kommen aus dem One-Stop-Shop-Verfahren (OSS) 
aus den Jahren 2021 und 2022 für sich genommen 
erhöhend auf die Zuwachsrate (siehe dazu Artikel 
zu Steuereinnahmen und konjunkturellem Umfeld 
aus der August 2023-Ausgabe des BMF-Monatsbe-
richts4). Für das nächste Jahr wird mit einem Zu-
wachs der Bemessungsgrundlage in ähnlicher Grö-
ßenordnung wie in diesem Jahr gerechnet. Bei den 
privaten Konsumausgaben, die den größten Teil 
der Bemessungsgrundlage bilden, wird dabei real – 
nach einem Rückgang in diesem Jahr – zwar wie-
der von einem Anstieg ausgegangen, dafür fällt die 
Teuerungsrate jedoch deutlich geringer aus. In der 
für die Einnahmeentwicklung maßgeblichen no-
minalen Rechnung ergibt sich damit im Jahr 2024 
bei den privaten Konsumausgaben ein geringerer 
Zuwachs als im Jahr  2023. Dass die erwartete Zu-
wachsrate bei den Steuern vom Umsatz dann im 
Jahr 2024 dennoch deutlich höher liegt als im Vor-
jahr, ist vor allem auf den Wegfall der temporären 
Steuersatzsenkungen für Gas und Fernwärme so-
wie für Speisen in der Gastronomie zurückzufüh-
ren. Im weiteren Schätzzeitraum werden dann im 
Wesentlichen Aufkommenszuwächse im Einklang 
mit der in der Herbstprojektion unterstellten Ent-
wicklung der Bemessungsgrundlage erwartet.

Ländersteuern

Der erwartete sehr kräftige Rückgang der Einnah-
men aus den Ländersteuern im laufenden Jahr ist 
maßgeblich auf die unterstellte stark rückläufige 
Entwicklung des Grunderwerbsteueraufkommens 
zurückzuführen. Hier dämpfte der Rückgang der 
Preise sowie vor allem wohl der Transaktionen am 
Immobilienmarkt infolge der stark gestiegenen 

4 Shortlink: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20231154

Baupreise, der verschlechterten Finanzierungskon-
ditionen und der erhöhten Unsicherheit die Auf-
kommensentwicklung merklich. Bei der Schätzung 
des Aufkommens wurde von einer gedämpften 
Entwicklung auch im weiteren Jahresverlauf aus-
gegangen. Mit Blick auf die in der Herbstprojek-
tion unterstellte Entwicklung der Bauinvestitio-
nen wird zudem keine rasche Erholung erwartet. 
Unter anderem waren die Baugenehmigungen im 
vergangenen Jahr sehr stark rückläufig und liegen 
auf dem niedrigsten Wert seit  2012. Für die Jahre 
ab 2024 wird eine stark nachlassender Dynamik der 
Baupreisinflation, ein Rückgang der Unsicherheit 
und mindestens eine Stabilisierung des Bauzinsni-
veaus erwartet, wodurch voraussichtlich das Trans-
aktionsvolumen nach und nach wieder ansteigt 
und damit auch das Grunderwerbsteueraufkom-
men. Das hohe Aufkommensniveau der Jahre 2021 
und 2022 wird jedoch bis zum Ende des Schätzzeit-
raums nicht wieder erreicht.

Bundessteuern 

Bei den Bundessteuern wird in diesem und im 
kommenden Jahr mit kräftigeren Zuwachsra-
ten gerechnet als im weiteren Schätzzeitraum. Die 
durch die temporäre Absenkung der Energiesteuer-
sätze auf Kraftstoffe geminderte Einnahmebasis im 
Jahr 2022 führt zu starken Zuwächsen im Aufkom-
men der Energiesteuer im Jahr 2023. Bei der Tabak-
steuer wird im Jahr 2024 der Zufluss von Zahlungen 
erwartet, die in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund 
laufender Gerichtsverfahren ausgesetzt worden 
waren. Das Aufkommen aus der Stromsteuer steigt 
gemäß Schätzung aufgrund des Auslaufens des 
sogenannten Spitzenausgleichs zum 31.  Dezem-
ber 2023 im Jahr 2024 beträchtlich an. In der Schät-
zung auch nicht berücksichtigt ist der kürzlich ge-
fasste politische Beschluss zum Strompreispaket. 
Im weiteren Schätzzeitraum dämpft dann das vo-
raussichtlich rückläufige Aufkommen der Energie-
steuer aufgrund des Übergangs zu klimaneutra-
len Energieressourcen den Aufkommenszuwachs 
der Bundessteuern, sodass dieser unterhalb des Zu-
wachses des gesamten Steueraufkommens bleibt.
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023

Kapitalertragsteuern

Die Einnahmen aus den nicht veranlagten Steu-
ern vom Ertrag sind im bisherigen Jahresverlauf 
aufgrund einer außergewöhnlich kräftigen Ent-
wicklung der Dividendenausschüttungen erheb-
lich angestiegen. Im restlichen Jahresverlauf wird 
von einem weiteren – allerdings etwas schwäche-
ren  – Zuwachs der Einnahmen ausgegangen. Ins-
gesamt wird für das Jahr  2023 damit ein Anstieg 
der Einnahmen um fast 13  Prozent erwartet. Im 
Jahr  2024 wird von einem geringeren Ausschüt-
tungsvolumen ausgegangen. Daraus ergibt sich ein 
Rückgang der Einnahmen um mehr als 6 Prozent. 

Im weiteren Schätzzeitraum werden wieder mo-
derate Zuwächse erwartet. Die Einnahmen aus der 
Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungser-
träge sind in den vergangenen Monaten erheblich 
angestiegen. Der Zuwachs wird auch auf das spür-
bar gestiegene Zinsumfeld zurückgeführt. Im letz-
ten Quartal des Jahres 2023 wird mit einer Fortset-
zung dieser Entwicklung gerechnet, sodass sich für 
das gesamte Jahr 2023 ein Anstieg der Einnahmen 
um fast 4 Prozent ergibt. Aufgrund des gestiegenen 
Zinsniveaus werden auch in den kommenden Jah-
ren entsprechend höhere Einnahmen mit leicht 
ansteigender Tendenz erwartet.

Entwicklung der Einnahmen aus verschiedenen Steuerarten und des nominalen BIP
Veränderungsraten gegenüber Vorjahr in Prozent

Tabelle 4

2023 2024 2025 Ø 2026 - 2028

Nominales BIP +6,5 +4,4 +3,5 +2,7

Steuern insgesamt +2,3 +5,2 +5,5 +3,4

Steuern vom Umsatz +2,9 +6,3 +4,6 +2,7

Lohnsteuer +4,7 +8,3 +8,8 +5,3

veranlagte Einkommensteuer -5,8 +2,7 +5,2 +4,8

Kapitalertragsteuern¹ +12,5 -3,7 +1,9 1,3

Körperschaftsteuer -0,4 +1,2 +9,4 +3,6

Ländersteuern -18,3 +3,1 +3,9 +3,5

Bundessteuern +5,1 +4,7 +1,1 +0,4

Gewerbesteuer +3,3 +4,1 +6,0 +3,4

Übrige Steuern -1,6 +2,1 +1,2 +1,2

1 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag und Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge.
Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“
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Vergleich mit der 
vorangegangenen Schätzung 
vom Mai 2023

Abweichungen der Steuer ein-
nahmen insgesamt und der 
Einnahmen der Gebiets körper-
schaften

Im Vergleich zum Ergebnis der Steuerschätzung im 
Mai 2023 ergibt sich für das laufende Jahr ein leich-
tes Minus bei den Steuereinnahmen insgesamt 
(s.  a. Abbildung  1). Im Zuge der erwarteten wirt-
schaftlichen Erholung liegt das geschätzte Ergebnis 
für nächstes Jahr dann ungefähr auf dem Niveau, 
das schon im Mai erwartet worden war. Moderate 
Mehreinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschät-
zung ergeben sich ab dem Jahr 2025.

Die Abweichungen gegenüber der vorangegange-
nen Schätzung resultieren aus der Entwicklung der 
Steuereinnahmen bis zum Schätzzeitpunkt sowie 
der aktuellen Projektion der einschlägigen gesamt-
wirtschaftlichen Eckwerte und Bemessungsgrund-
lagen (der sogenannten Schätzabweichung). Die 
neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen spiel-
ten für die Einschätzung der gesamtstaatlichen 
Aufkommensentwicklung keine Rolle, da sie – ab-
gesehen von den geringfügigen Auswirkungen ei-
ner Änderung des thüringischen Grunderwerb-
steuergesetzes  – lediglich eine Umverteilung von 
Steuereinnahmen vom Bund auf die Länder bein-
halten (s. o.).

Der Bund verzeichnet im laufenden Jahr ein Mi-
nus gegenüber der Mai-Schätzung. Dies ist vor al-
lem auf die Auswirkungen der neu einbezogenen 
Rechtsänderungen beim KiTa-Qualitätsgesetz und 

Abweichung des Ergebnisses der Steuerschätzung Oktober 2023 vom 
Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2023
in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023

Pauschalentlastungsgesetz zurückzuführen (zu den 
Auswirkungen s. o.). Teilweise wird dies durch eine 
gegenüber der Mai-Schätzung erwarteten Verrin-
gerung der Abführungen des Bundes an die EU in 
den Jahren 2023 und 2024 und auch noch – in ge-
ringerem Umfang – im Jahr 2025 ausgeglichen. Al-
lerdings ist diese Entlastung für den Bund nur tem-
porär: Für die Jahre  2026 und  2027 werden dann 
entsprechend höhere Abführungen prognosti-
ziert als noch im Mai. Verursacht wird dies durch 
voraussichtlich spätere Mittelabflüsse aus den 
EU-Strukturfonds. Damit ändern sich auch der Fi-
nanzierungsbedarf der  EU und die daraus resul-
tierenden Mittelabrufe aus dem Bundeshaushalt. 
In den Jahren  2026 und  2027 ergeben sich so für 
den Bund nur geringe Änderungen gegenüber dem 
Schätzergebnis vom Mai. Kumuliert über den ge-
samten Vergleichszeitraum 2023 bis 2027 belaufen 
sich die prognostizierten Mehreinnahmen für den 
Bund gegenüber der Mai-Steuerschätzung auf le-
diglich 6,4 Mrd. Euro.

Bei den Ländern ergeben sich für dieses und kom-
mendes Jahr spiegelbildlich aufgrund der einbe-
zogenen Rechtsänderungen  – trotz beträchtlicher 
Abwärtsanpassung bei den Einnahmeerwartun-
gen aus den Ländersteuern (s. u.) – höhere Einnah-
men als im Mai erwartet. Das erwartete Plus nimmt 
dann im weiteren Schätzzeitraum im Einklang mit 
den Annahmen zur Entwicklung der gesamtstaat-
lichen Steuereinnahmen gegenüber  2024 allmäh-
lich zu. Für die Gemeinden werden ebenfalls im 

gesamten Schätzzeitraum höhere Einnahmen er-
wartet als im Mai.

Abweichungen nach Steuerarten

Die Abweichungen in der Schätzung vom Okto-
ber 2023 gegenüber der aus dem Mai 2023 fallen für 
verschiedene Steuerarten spürbar aus.

Die Erwartungen hinsichtlich der Einnahmen aus 
den Steuern vom Umsatz wurden gegenüber der 
Steuerschätzung vom Mai  2023 für den gesam-
ten Schätzzeitraum nach oben angepasst. Dies 
liegt für dieses und kommendes Jahr vor allem 
an der Vereinnahmung von Aufkommen aus dem 
OSS-Verfahren aus den Vorjahren (s. o.), was in der 
Mai-Steuerschätzung noch nicht berücksichtigt 
worden war. Ab dem Jahr 2025 spiegelt das erwar-
tete Mehraufkommen dann die etwas höher an-
gesetzten gesamtwirtschaftlichen Bemessungs-
grundlagen wider.

Die Einnahmen aus der Lohnsteuer werden vor-
aussichtlich insbesondere aufgrund eines stärker 
als bisher angenommenen Beitrags der steuer- und 
abgabefreien Inflationsausgleichsprämie zur Lohn-
entwicklung in den Jahren 2023 und 2024 geringer 
ausfallen als noch im Mai angenommen. Ab dem 
Jahr 2025 wurden die Schätzansätze hingegen an-
gehoben im Einklang mit der unterstellten Ent-
wicklung der Bemessungsgrundlage.

Abweichung des Ergebnisses der Steuerschätzung Oktober 2023 vom Ergebnis der 
Steuerschätzung Mai 2023
in Mrd. Euro

Tabelle 5

2023 2024 2025 2026 2027

Bund -3,6 +3,8 +5,3 -0,3 +1,2

Länder +2,7 +1,6 +2,4 +2,7 +3,6

Gemeinden +0,1 +1,5 +1,7 +1,6 +1,9

EU -3,7 -5,0 -1,6 +4,3 +3,2

Steuereinnahmen insgesamt -4,5 +1,9 +7,8 +8,3 +9,8

Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“
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Bei den Ertragsteuern wurden die Erwartun-
gen für die Körperschaftsteuer in den Jahren 2023 
und 2024 vor allem aufgrund der Annahme höhe-
rer Kapitalertragsteuer-Anrechnungen nach un-
ten angepasst. Die Schätzansätze für die Folgejahre 
wurden hingegen kaum verändert. Die Einnah-
meerwartungen für die veranlagte Einkommen-
steuer wurden aufgrund der bisher sehr schwa-
chen Einnahmeentwicklung im Jahr 2023 für den 
gesamten Schätzzeitraum beträchtlich abwärts re-
vidiert. Bei der Abgeltungsteuer auf Zins- und Ver-
äußerungserträge ergaben sich in den vergangenen 
Monaten merkliche Einnahmezuwächse, die auch 
auf stärker als bislang erwartet erhöhte Zinserträge 
infolge des gestiegenen Zinsniveaus zurückgeführt 
werden. Die Einnahmeerwartungen wurden daher 
für den gesamten Schätzzeitraum erheblich erhöht.

Die Rücknahme der Einnahmeerwartungen für die 
Ländersteuern resultiert aus den im Vergleich zu 
den Erwartungen vom Mai nochmals stärker aus-
gefallenen Rückgängen der Einnahmen aus der 
Grunderwerbsteuer. Bei den Bundessteuern wur-
den insbesondere die Schätzansätze für die Strom-
steuer und die Energiesteuer ab dem Jahr 2024 an-
gehoben. Hier schlägt sich die Einschätzung nieder, 
dass es entgegen der (technischen) Annahme vom 
Mai nicht mehr zu einer erneuten Verlängerung 
des Spitzenausgleichs kommen wird. Nicht be-
rücksichtigt ist der kürzlich gefasste politische Be-
schluss zum Strompreispaket.

Eine Übersicht zu den Abweichungen bei wichti-
gen Steuerarten bietet Tabelle 6.

Abweichungen des Ergebnisses der Steuerschätzung Oktober 2023 vom Ergebnis der 
Steuerschätzung Mai 2023 nach Steuerarten
in Mio. Euro

Tabelle 6

2023 2024 2025 2026 2027

Lohnsteuer -3.150 -100 +4.000 +4.550 +6.100

Veranlagte Einkommensteuer -5.050 -3.400 -4.350 -4.800 -5.050

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag -50 -50 -50 -50 -50

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge +1.050 +1.600 +1.800 +1.700 +1.650

Körperschaftsteuer -350 -1.000 +250 +250 +250

Steuern vom Umsatz +3.600 +2.250 +4.050 +4.750 +5.200

Gewerbesteuer +1.100 +1.750 +1.350 +1.250 +1.250

Bundessteuern zusammen +190 +2.210 +2.250 +2.200 +1.895

Ländersteuern zusammen -1.210 -947 -1.088 -1.073 -908

Gemeindesteuern zusammen +133 +163 +193 +223 +253

Zölle -750 -600 -650 -700 -750

Steuereinnahmen insgesamt -4.487 +1.876 +7.755 +8.300 +9.840

Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023

Fazit

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartet in 
den Jahren 2023 bis 2028 weiter ansteigende Steu-
ereinnahmen. Neue finanzielle Spielräume erge-
ben sich aus dem Schätzergebnis allerdings nicht. 
So werden in der aktuellen Schätzung für das 
Jahr 2023 geringere Einnahmen erwartet als in der 
Mai-Schätzung, für das Jahr 2024 dann ungefähr in 
gleicher Höhe wie im Mai geschätzt. Für die Schätz-
jahre 2025 bis 2027 liegen die Schätzergebnisse – in 
begrenztem Ausmaß – oberhalb der Mai-Schätzung. 
Allerdings sind mit den derzeit im Gesetzgebungs-
verfahren befindlichen Gesetzesvorhaben  – wie 
dem Wachstumschancengesetz  – Steuerminder-
einnahmen verbunden, die in der Steuerschätzung 
noch nicht berücksichtigt wurden, da diese vom 
geltenden Recht ausgeht. Auch sind kürzlich ge-
fasste politische Beschlüsse wie das Strompreispa-
ket nicht im Schätzergebnis abgebildet.

Die Änderungen in den gesamtstaatlichen Einnah-
meerwartungen resultieren vollständig aus Schätz-
abweichungen und damit auf der auf Basis der 

Herbstprojektion der Bundesregierung unterstell-
ten Entwicklung der Bemessungsgrundlagen sowie 
der Aufkommensentwicklung im laufenden Jahr. 
Die neu einbezogenen Rechtsänderungen haben 
keinen Einfluss auf das Schätzergebnis insgesamt. 
Durch das KiTa-Qualitätsgesetz und das Pauschal-
entlastungsgesetz werden im Rahmen des Finanz-
ausgleichs aber in beträchtlicher Höhe Steuerein-
nahmen vom Bund auf die Länder übertragen.

Die Einnahmesituation des Bundes ist im Vergleich 
zur Mai-Steuerschätzung insgesamt betrachtet nur 
geringfügig besser. Allerdings zeigen sich über den 
Verlauf des Schätzzeitraums insbesondere auf-
grund der Einbeziehung der neuen Steuerrechts-
änderungen und der geänderten Annahmen zur 
Entwicklung der EU-Abführungen teils spürbare 
Unterschiede.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sowie die ihr 
zugrundeliegende Herbstprojektion sind im aktu-
ellen konjunkturellen Umfeld und unter Berück-
sichtigung der aktuellen geopolitischen Lage mit 
hoher Schätzunsicherheit behaftet.
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Jahrestagung des Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbankgruppe

 ● Vom 9. bis 15. Oktober 2023 kamen in Marrakesch anlässlich der Jahrestagung des Internati-
onalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbankgruppe (WBG) u. a. die G7- und G20-Finanz-
ministerinnen und -minister und -Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure (FMNBG) 
sowie der Lenkungsausschuss des IWF (International Monetary and Financial Committee, IMFC) 
zusammen. Die Jahrestagung von IWF und WBG findet in der Regel alle drei Jahre außerhalb des 
Hauptsitzes der beiden Institutionen in Washington, D.C. statt. Es war der ausdrückliche Wunsch 
Marokkos, die Jahrestagung trotz des kürzlichen schweren Erdbebens wie geplant auszurichten.

 ● Die Jahrestagung stand ökonomisch im Zeichen eines weiterhin eingetrübten Ausblicks für die 
Weltwirtschaft. Der IWF sagt für das Jahr 2023 ein globales Wachstum von 3,0 Prozent und eine 
weltweit jahresdurchschnittliche Inflation von 6,9 Prozent voraus. Auch die fiskalischen Heraus-
forderungen vieler Staaten sind aufgrund steigender Zinskosten, hoher Ausgabenbedarfe und 
niedriger Wachstumsaussichten groß. Ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 
wäre weiterhin die wirksamste Maßnahme, um auch die Lage der Weltwirtschaft kurzfristig zu 
verbessern – dies hat auch Deutschland immer wieder betont.

 ● Die einkommensschwachen Länder sind zur Erreichung der Entwicklungsziele sowie angesichts 
steigender Zinsen, anhaltend hoher Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise und fortdauernder He-
rausforderungen durch den Klimawandel weiterhin auf günstige Finanzierung angewiesen. Hier 
tragen bewährte Werkzeuge wie der Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) des IWF und 
die auf der Jahrestagung vorangebrachten Reformen der internationalen Finanzarchitektur bei.

 ● Deutschland wird seinen Beitrag zum PRGT um weitere 80 Mio. Euro Zuschuss aufstocken, 
damit der IWF weiterhin stark zinsverbilligte Kredite für die ärmsten Mitgliedsländer bereitstel-
len kann. Auch zur Unterstützung der Reformen bei der Weltbank hat Deutschland bereits einen 
zusätzlichen Beitrag von 305 Mio. Euro neuem Hybridkapital zugesagt. Ein von der japanischen 
G7-Präsidentschaft und der Weltbank auf der Jahrestagung neu ins Leben gerufenes Projekt 
zur Stärkung von Lieferketten und der Wertschöpfung in Partnerländern für zentrale Güter 
der Energiewende wird Deutschland mit voraussichtlich 10 Mio. Euro unterstützen. Insgesamt 
bleibt Deutschland aktuell das einzige Land der G7, das die vereinbarte Quote von 0,7 Prozent 
des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit (über)erfüllt.

Weltwirtschaftlicher 
Ausblick bleibt historisch 
herausfordernd

Wie üblich hat der IWF zur Jahrestagung den 
World Economic Outlook, seine Prognose zur glo-
balen ökonomischen Entwicklung, aktualisiert und 

aktuelle Risiken an den Finanzmärkten (Global Fi-
nancial Stability Report) sowie für Staatshaushalte 
(Fiscal Monitor) beleuchtet. Die meisten Gesprächs-
formate der Jahrestagung waren von den zahlrei-
chen aktuellen Krisen weltweit sowie den damit 
verbundenen Abwärtsrisiken für die Entwicklung 
der Weltwirtschaft geprägt.
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Trotz Energie- und Nahrungsmittelpreisschock in-
folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukra-
ine, Kaufkraftverlusten durch gestiegene Inflation 
sowie geldpolitischer Straffung zeigt die Weltwirt-
schaft derzeit noch eine gewisse Resilienz. Gleich-
wohl wird das globale Wachstum laut IWF-Prog-
nose 2023 mit 3 Prozent und 2024 mit 2,9 Prozent 
voraussichtlich deutlich unter dem historischen 
Durchschnitt liegen. Aufgrund struktureller He-
rausforderungen wie niedrigem Produktivitäts-
wachstum, steigenden Kosten des Klimawandels 
und demografischem Wandel wird auch für die 
nächsten Jahre derzeit keine deutliche Wachstums-
belebung erwartet. Während Länder wie die USA, 
Brasilien, Russland und Indien aktuell noch schnel-
ler wachsen als bisher prognostiziert, hat sich die 
Lage vor allem in Europa merklich eingetrübt. 
Auch China kämpft trotz leichter Belebung am ak-
tuellen Rand mit den Folgen der Immobilienkrise 
sowie strukturellen Herausforderungen seines 
stark durch Investitionen getriebenen Wachstums-
modells. Nach Einschätzung des IWF zur Jahres-
tagung sind die Finanzstabilitätsrisiken global im 
Vergleich zur 1. Jahreshälfte dagegen etwas zurück-
gegangen, könnten aber durch erneute wirtschaft-
liche Schocks wieder stärker in den Fokus geraten. 
Wie sich die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten 
nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel welt-
wirtschaftlich auswirken, kann derzeit noch nicht 
beurteilt werden.

Die Prognose des IWF der globalen jahresdurch-
schnittlichen Inflationsrate wurde für  2023 leicht 
nach unten (auf 6,9  Prozent) und für  2024 deut-
lich nach oben (auf 5,8  Prozent) revidiert. Gründe 
der persistenten Teuerung sind anhaltend hohe 
Kerninflationsraten (Teuerung ohne Nahrungs-
mittel und Energie) durch die Nachwirkungen der 
durch den russischen Angriffskrieg ausgelösten 
Energiepreisschocks, aufholendes Lohnwachstum 
sowie Gewinnmargen von Unternehmen. Auch 
Preissteigerungen bei Rohöl durch die Angebots-
verknappung von OPEC+-Staaten sowie Sorgen 
um eine weitere Eskalation im Nahen Osten wir-
ken inflationstreibend.

Aufgrund der weiter erhöhten Inflation hat laut 
IWF eine restriktive Geldpolitik weltweit weiter 
Priorität. Die Fiskalpolitik solle ihrerseits die Geld-
politik durch eine zurückhaltende Ausrichtung 
unterstützen und sich auf die Konsolidierung der 
Staatsfinanzen fokussieren, auch um in zukünf-
tigen Krisen finanziell handlungsfähig zu blei-
ben. Aktuell würden steigende Zinsausgaben in 
Kombination mit hohen Ausgabenbedarfen (u.  a. 
für Verteidigung in Industriestaaten, für die Er-
reichung der Entwicklungsziele in einkommens-
schwachen Ländern sowie für Klimaschutz welt-
weit) und niedrigeren Wachstumsaussichten eine 
fiskalisch herausfordernde Konstellation schaffen. 
Bundesfinanzminister Christian Lindner unter-
strich in Marrakesch diese Risiken für viele Länder 
und betonte die Anstrengungen, die die Bundesre-
gierung mit aktuellen Initiativen wie dem Wachs-
tumschancengesetz und dem Zukunftsfinanzie-
rungsgesetz zur Stärkung der Wachstumskräfte zur 
Zukunftssicherung Deutschlands unternehme.

In allen Staaten ist es laut IWF essenziell, durch In-
vestitionen und Strukturreformen das Wachstum 
zu stärken. Auch bedürfe es gemeinsamer multila-
teraler Anstrengungen, u. a. für effizienten Klima-
schutz, für wirksame Verfahren zur Unterstützung 
überschuldeter Staaten sowie für den Schutz der 
offenen und regelbasierten Handelsordnung.

Der IWF stützt somit sowohl die Prioritäten der 
Bundesregierung in der internationalen finanzpo-
litischen Zusammenarbeit als auch ihren finanzpo-
litischen Kurs im eigenen Land, der

 ● die Tragfähigkeit der Verschuldung durch so-
lide Staatsfinanzen sichert,

 ● zugleich Zukunftsausgaben wie öffentliche In-
vestitionen priorisiert und

 ● Entlastungen für besonders betroffene Haus-
halte und Unternehmen zielgerichtet und be-
fristet gestaltet.

Die Lage der Weltwirtschaft und die Risiken für die 
Finanzstabilität wurden während der Jahrestagung 

21



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
November 2023Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbankgruppe

insbesondere im Lenkungsausschuss des IWF 
(IMFC) sowie beim Treffen der G20-Finanzminis-
terinnen und -minister und Notenbankgouver-
neurinnen und -gouverneure (FMNBG) erörtert, an 
denen für Deutschland jeweils Bundesfinanzmi-
nister Christian Lindner und Bundesbankpräsident 
Dr. Joachim Nagel teilnahmen.

Die G20-FMNBG konnten erstmalig seit Beginn des 
russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine ge-
meinsame Abschlusserklärung (Kommuniqué) er-
reichen, da für die Bewertung des Kriegs auf die 
kürzlich im Rahmen des G20-Gipfels in Neu-Delhi 
konsentierte Sprache der Staats- und Regierungs-
chefinnen und -chefs zurückgegriffen werden 
konnte. Hingegen konnte das IMFC wie bei den 
vergangenen Treffen seit dem russischen Angriffs-
krieg auf die Ukraine keine Einigung auf ein Kom-
muniqué erzielen, da die G20-Sprache nicht von al-
len 190  IWF-Mitgliedsländern akzeptiert wurde. 
Daher blieb es hier auch diesmal bei einer Zusam-
menfassung der Ergebnisse durch den Vorsitz.

Reformen der Internationalen 
Finanzarchitektur

IWF-Quotendiskussion und 
Unterstützung für ärmste 
Mitgliedsländer

Ein besonders wichtiges Thema bei der diesjähri-
gen Jahrestagung war die IWF-Quotenüberprü-
fung, da die Höhe der Quoteneinzahlungen ent-
scheidend dafür ist, wie viel Eigenmittel der IWF 
zur Unterstützung seiner Mitglieder dauerhaft zur 
Verfügung hat. 

IWF-Quotenüberprüfung 
 
Der IWF finanziert sich im Wesentlichen aus 
Einlagen, die ihm von den Mitglied staaten zur 
Verfügung gestellt werden. Insgesamt liegen 
diese Eigenmittel („Quotenmittel“) derzeit 
bei circa 476 Mrd. Sonderziehungs rechten 
beziehungsweise circa 640 Mrd. US-Dollar. 
Wie viel Mittel jeder Mitgliedstaat beisteuert, 
wird über die sogenannte Quote berechnet. 
Die Quote legt einen Prozentsatz fest, den 
das jeweilige Land an den gesamten Quoten-
mitteln des IWF zur Verfügung stellt. Für 
Deutschland beträgt dieser derzeit 5,59 Pro-
zent, was 26,6 Mrd. Sonderziehungsrechten 
beziehungsweise 35,7 Mrd. US-Dollar ent-
spricht. Damit ist Deutschland der viertgrößte 
Anteils eigner am IWF.

In regelmäßigen Abständen – für gewöhn-
lich alle fünf Jahre – findet die Allgemeine 
Quotenüberprüfung des IWF statt. Dabei 
wird zum einen geprüft, ob die Eigenmittel 
zur Erfüllung der Aufgaben des IWF 
ausreichen. Zum anderen wird bewertet, ob 
die Quotenverteilung zwischen den Ländern 
angepasst werden sollte. Diese Quote 
bestimmt nicht nur über den absoluten 
Anteil an den Eigenmitteln, sondern ist 
auch Grundlage für die Ermittlung der 
Stimmrechte der Mitgliedstaaten sowie 
deren Möglichkeiten, im Krisenfall auf IWF-
Kredite zurückgreifen zu können. Eine 
hohe Quote bedeutet daher auch größere 
Einflussmöglichkeiten. Grundlage für die 
Berechnung der individuellen Quote ist 
eine Formel, die die Stellung der Staaten 
in der Weltwirtschaft unter verschiedenen 
Gesichtspunkten berücksichtigt.

Die nun anstehende 16. Allgemeine Quoten-
überprüfung soll nach geltender Beschluss-
lage der G7, G20 und des IWF spätestens 
bis zum 15. Dezember 2023 abgeschlossen 
werden.

22



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
November 2023

A
na

ly
se

n 
un

d 
Be

ric
ht

e

Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbankgruppe

Darüber hinaus ist der Quotenanteil eines Landes 
maßgeblich dafür, wie viel Einfluss das Mitglieds-
land auf die Entscheidungsfindung im IWF hat. Ein 
Beschluss zur Quotenanpassung wurde auf der Jah-
restagung noch nicht gefasst; die Diskussion wird 
nun im Exekutivdirektorium des IWF fortgesetzt; 
eine Einigung erscheint zeitnah möglich. Kon-
sens bestand innerhalb der Mitgliedschaft darin, 
den Vorschlag zu unterstützen, das Exekutivdirek-
torium auf 25  Sitze zu erweitern, damit Subsaha-
ra-Afrika einen dritten Exekutivdirektor stellen 
kann, um so die Interessen der afrikanischen Mit-
gliedsländer noch stärker zu berücksichtigen. 
Auch über die Finanzierung des Poverty Reduc-
tion and Growth Trust (PRGT) wurde gesprochen. 
Über diesen geberfinanzierten und vom IWF ver-
walteten Treuhandfonds werden stark zinsver-
günstigte Kredite an die ärmsten Länder verge-
ben. Deutschland ist langjähriger Geber zum PRGT 
und hat sich zuletzt in Form eines Darlehens im 
Wert von 3 Mrd. Euro und in Form eines Zuschus-
ses zum PRGT-Zinssubventionskonto in Höhe von 
100  Mio.  Euro beteiligt. Um auch in Zeiten global 
steigender Zinsen sicherzustellen, dass die ärms-
ten IWF-Mitgliedstaaten weiterhin Kredite zu sehr 
günstigen Konditionen erhalten können, wird 
Deutschland seinen Beitrag am PRGT-Zinssubven-
tionskonto um weitere 80 Mio. Euro aufstocken.

Reform der Multilateralen 
Entwicklungsbanken

Ein zentrales Thema, das bei den Weltbank-Gou-
verneurinnen und -Gouverneuren sowie bei den 
Treffen der G7- und G20-FMNBG diskutiert wurde, 
war die Reform der Weltbank beziehungsweise die 
Ertüchtigung des Systems der Multilateralen Ent-
wicklungsbanken (MDBs). Zu Aufgaben und Ar-
beitsweisen der MDBs ist im BMF-Monatsbericht 
Oktober  2023 der Artikel „Multilaterale Entwick-
lungsbanken stärken für globale Herausforderun-
gen“ erschienen.

Kernanliegen der von Deutschland und weiteren 
großen Anteilseignern im Jahr 2022 angestoßenen 
Reform ist es, die MDBs besser darauf auszurichten, 

wirksam zum Schutz globaler öffentlicher Güter 
wie Klima und Biodiversität, Pandemievorsorge 
und die Förderung von Frieden und Sicherheit bei-
tragen zu können. Dafür werden zum einen Anpas-
sungen des Auftrags und des Geschäftsmodells der 
Weltbank angestrebt. Zum anderen werden Schritte 
zur Erhöhung der Ausleihkapazität diskutiert.

Die Anteilseigner der Weltbank haben in Marra-
kesch wichtige Eckpunkte zu inhaltlichen Schwer-
punkten, Strukturen und Finanzinstrumenten 
beschlossen, die die Reform der Weltbank entschei-
dend voranbringen werden. So wurde die Erweite-
rung ihres offiziellen Mandats indossiert  – neben 
der Bekämpfung von Armut und der Förderung 
geteilten Wohlstands geht es fortan auch um den 
Schutz von Umwelt und Natur. Zudem wurden 
neue Finanzierungsinstrumente geschaffen, wie 
eine Plattform für Portfoliogarantien der Anteils-
eigner sowie das sogenannte Hybridkapital. Dies 
ist ein spezielles Anleiheprodukt für Anteilseig-
ner, welches der Weltbank ermöglicht, zusätzli-
che Kredite zu mobilisieren. Deutschland hat mit 
seiner Ankündigung, Hybridkapital der Weltbank 
in Höhe von 305 Mio. Euro zu zeichnen, eine Vor-
reiterrolle übernommen. Über die nächsten zehn 
Jahre können so rund 2,6 Mrd. US-Dollar zusätzlich 
für die Stärkung der Ausleihkapazität mobilisiert 
werden. Neben Deutschland prüfen weitere Ge-
ber die Zeichnung von Hybridkapital. Vertreter der 
Weltbank und der regionalen Entwicklungsbanken 
diskutierten in Marrakesch zudem, wie die MDBs 
für die Bewältigung globaler Herausforderungen 
ihre jeweiligen Stärken komplementär einbringen 
und besser als System zusammenarbeiten können.

Auch die G20-FMNBG bekräftigten am Rande der 
Jahrestagung ihre Unterstützung dieser Bemü-
hungen zur Stärkung und Weiterentwicklung der 
MDBs. Sie diskutierten zudem weitere Maßnahmen 
zur Erhöhung der Ausleihkapazität im Rahmen der 
Überprüfung der Kapitaladäquanzrahmen.
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Internationale Schulden-
architektur und Zusammen-
arbeit mit afrikanischen 
Partnerstaaten

Während auch die meisten Industriestaaten im 
Zuge hoher Schuldenstände und steigender Zins-
kosten vor großen fiskalischen Herausforderungen 
stehen, ist die Lage in vielen Niedrigeinkommens-
ländern bereits kritisch und die Überschuldungsri-
siken sind in vielen Fällen hoch. Ein Erfolg der Be-
mühungen zur Verbesserung der internationalen 
Schuldenarchitektur ist, dass die Republik Sambia 
am Rande der Jahrestagung die Einigung mit dem 
offiziellen Gläubigerausschuss auf eine umfassende 
Schuldenbehandlung verkünden konnte. Die Gläu-
biger leiten nun ihrerseits die internen Verfahren 
zur Unterzeichnung des Abkommens ein. Das Ab-
kommen formalisiert die grundsätzliche Verstän-
digung, die Sambia bereits im Juni 2023 mit seinen 
Gläubigern schließen konnte, und ist ein wichtiger 
Meilenstein auf dem Weg zur Wiederherstellung 
tragfähiger Staatsfinanzen für das Land.

Diese Einigung unter dem G20 Common Frame-
work for Debt Treatments wurde auch im IMFC 
begrüßt und darüber hinaus verbreitet dazu auf-
gerufen, das positive Momentum hinsichtlich 
schnellerer Bearbeitungszeiten und verbesserter 
Prozesse zu nutzen, um die Schuldenbehandlung 
auch für Ghana abzuschließen und Fortschritte bei 
der Schuldenbehandlung für Äthiopien zu erzie-
len. Bei Schuldenbehandlungen außerhalb des G20 
Common Framework for Debt Treatments wurden 
im IMFC Fortschritte bei den Schuldenbehandlun-
gen für Sri Lanka und Suriname ebenfalls begrüßt.

Die G20-FMNBG betonten erneut die Bedeutung 
einer effektiven, umfassenden und systematischen 
Bewältigung von Verschuldungsrisiken in Ländern 
mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Darü-
ber hinaus erneuerten sie ihre Zusage, die Imple-
mentierung des G20 Common Framework for Debt 
Treatments vorhersehbarer, schneller, geordneter 
und koordinierter zu gestalten.

Die Schuldensituation war überdies Thema bei ei-
nem runden Tisch der G7-Finanzministerinnen 
und Finanzminister mit Amtskolleginnen und 
-kollegen aus afrikanischen Staaten sowie wichti-
gen internationalen Organisationen. Dieses erst-
mals im Jahr  2022 unter deutscher G7-Präsi-
dentschaft durchgeführte Format wurde bei der 
diesjährigen Jahrestagung durch Japan als aktu-
elle G7-Präsidentschaft fortgesetzt. Zentrale The-
men waren diesmal die nachhaltige Mobilisierung 
privater Investitionen sowie von Eigeneinnah-
men, um das Erreichen der Entwicklungsziele zu 
unterstützen. Daneben ging es um die Verbesse-
rung des Geschäftsumfelds für private Unterneh-
men als wichtigen Faktor für Privatsektorentwick-
lung allgemein sowie zur Förderung ausländischer 
Direktinvestitionen.

Die japanische G7-Präsidentschaft verkündete zu-
dem gemeinsam mit der Weltbank den offiziel-
len Start des Projekts „Partnership for RISE (Resil-
ient and Inclusive Supply-chain Enhancement)“. 
Das neue Programm der Weltbank soll Partnerlän-
der mit niedrigen und mittleren Einkommen da-
bei unterstützen, Produktionspotenziale für zen-
trale Güter der Energiewende wie Solaranlagen 
oder Batterien zu entwickeln. Neben einer höheren 
Wertschöpfung im Globalen Süden sollen die da-
mit verbundenen internationalen Lieferketten di-
versifiziert und einseitige Abhängigkeiten abgebaut 
werden. Deutschland wird das Programm mit vor-
aussichtlich 10 Mio. Euro unterstützen.
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Fortgesetzte Unterstützung 
für die Ukraine durch die G7-
Staaten

Neben den allgemeinen Themen der Jahrestagung 
stand bei dem Treffen der G7-FMNBG einmal mehr 
die finanzielle Unterstützung der Ukraine im Zen-
trum der Beratungen. Deutschland fokussiert seine 
Hilfen gemeinsam mit den Partnerländern seit die-
sem Jahr auf multilaterale Instrumente, u.  a. von 
Europäischer Union und IWF. Essenziell zur Ko-
ordinierung der kurzfristigen Finanzhilfen sowie 
der Überwachung von Reformfortschritten der 

Ukraine, etwa bei inländischer Einnahmengenerie-
rung und Korruptionsbekämpfung, ist derzeit das 
im Frühjahr  2023 angelaufene und auf vier Jahre 
angelegte IWF-Programm mit einem Gesamtvo-
lumen von 15,6  Mrd.  US-Dollar. Derzeit läuft die 
zweite IWF-Programmüberprüfung gemeinsam 
mit den ukrainischen Behörden, nachdem die erste 
Prüfung erfolgreich im Frühsommer  2023 abge-
schlossen werden konnte.

Die  G7 haben auch in Marrakesch unterstrichen, 
dass sie die Ukraine so lange wie nötig unterstüt-
zen werden.
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Stakeholder-Workshop: Eine nationale 
Finanzbildungsstrategie für Deutschland

 ● Im Rahmen der Initiative Finanzielle Bildung fand am 20. Oktober 2023 ein Stakeholder-Work-
shop mit rund 130 Personen im BMF in Berlin statt.

 ● Die Initiative Finanzielle Bildung umfasst drei zentrale Maßnahmen, um die finanzielle Bildung 
in Deutschland nachhaltig zu stärken: die Erarbeitung einer nationalen Finanzbildungsstrategie 
in Zusammenarbeit mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), die Schaffung einer zentralen Finanzbildungsplattform zur Bündelung und Vernetzung 
der Angebote in diesem Bereich und die Stärkung der Forschung zur finanziellen Bildung.

 ● Der Stakeholder-Workshop ist Bestandteil des Prozesses zur Erarbeitung einer nationalen 
Finanzbildungsstrategie für Deutschland gemeinsam mit der OECD. Der Workshop diente dazu, 
gemeinsam mit Praktikerinnen und Praktikern aus dem Bereich der finanziellen Bildung die 
Prioritäten, Herausforderungen und Erwartungen bezüglich finanzieller Bildung und der nati-
onalen Finanzbildungsstrategie in einem breiten Rahmen zu diskutieren. Die Erkenntnisse des 
Workshops werden in den Prozess zur Erarbeitung einer Finanzbildungsstrategie einfließen.

Einleitung
Mit der Initiative Finanzielle Bildung will das BMF 
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) die finanzielle Bil-
dung in Deutschland nachhaltig stärken. Denn fi-
nanzielle Bildung bedeutet Chancen für mehr 
Teilhabe, Wachstum und Wohlstand. Sie erleichtert 
die individuelle Lebensführung und hilft dabei, in-
dividuelle Risiken zu meiden und Chancen zu nut-
zen. Als Teil der ökonomischen Bildung öffnet sie 
auch den Blick auf die Funktionsweise des Wirt-
schafts- und Finanzsystems. Somit ist die finanzi-
elle Bildung eine Grundvoraussetzung für ökono-
mische Teilhabe in modernen, marktwirtschaftlich 
verfassten Gesellschaften.

Finanzielle Bildung 
Gemäß der OECD und so auch von der Eu-
ropäischen Kommission und der G20 als Be-
griff verwendet, bezeichnet finanzielle Bil-
dung eine Kombination aus finanziellem 
Bewusstsein, Wissen, Fähigkeiten, Einstel-
lungen und Verhaltensweisen, die not-
wendig sind, um fundierte finanzielle Ent-
scheidungen zu treffen und letztendlich 
individuelles finanzielles Wohlergehen zu 
erreichen. Finanzielle Bildung ist somit eine 
Grundvoraussetzung für kompetente öko-
nomische Teilhabe in modernen, marktwirt-
schaftlich verfassten Gesellschaften.

Neben der Schaffung einer Finanzbildungsplatt-
form und der Stärkung der Forschung im Bereich 
der finanziellen Bildung wird als zentrale Maß-
nahme der Initiative gemeinsam mit der OECD eine 
nationale Finanzbildungsstrategie für Deutsch-
land erarbeitet. Im Rahmen dieses Strategiepro-
zesses fand am 20. Oktober 2023 ein hochkarätiger 
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Stakeholder-Workshop: Eine nationale Finanzbildungsstrategie für Deutschland

© Bundesministerium der Finanzen/Photothek

Stakeholder-Workshop unter dem Titel „Eine natio-
nale Finanzbildungsstrategie für Deutschland“ mit 
Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bun-
desbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger im 
BMF in Berlin statt. Der Workshop versammelte 
führende Akteurinnen und Akteure aus dem öf-
fentlichen Bereich, Verbraucher- und Unterneh-
mensverbänden, privaten Bildungsinitiativen sowie 
der Wissenschaft, die sich bereits im Voraus über 
die Teilnahme an einer Onlinebefragung in den 
Strategieprozess eingebracht haben. Die Durchfüh-
rung des Workshops wurde durch die OECD unter-
stützt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Ilka 
Groenewold, Fernseh- und Wirtschaftsmoderatorin.

Impulse aus Praxis und 
Wissenschaft

Während des Stakeholder-Workshops mit rund 
130  Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden 
verschiedene Themenbereiche intensiv diskutiert. 
Zentrale Fragen waren, warum Deutschland eine 
nationale Finanzbildungsstrategie braucht, wel-
che Prioritäten diese für Deutschland setzen sollte 
sowie die Erwartungen und Beiträge unterschied-
licher Akteurinnen und Akteure an die nationale 
Finanzbildungsstrategie.

Keynotes und Präsentationen am 
Vormittag

Nach einer kurzen Eröffnung der Veranstaltung 
durch Dr.  Wolf Heinrich Reuter, Leiter der Abtei-
lung für finanzpolitische und volkswirtschaftli-
che Grundsatzfragen im BMF, und Miles Larbey, 
Leiter der Abteilung Financial Consumer Pro-
tection, Education and Inclusion der OECD, hielt 
Prof.  Dr.  Christoph M.  Schmidt, Präsident des 
RWI  – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, 
eine Keynote zu der Frage, warum Deutschland 
eine nationale Finanzbildungsstrategie benötigt. 
Als zentraler Faktor für eine erfolgreiche Finanz-
bildung ging dabei das Verständnis für die Vielfalt 
der Zielgruppen hervor, die unterschiedliche Ge-
schlechter, Altersgruppen, Bildungsniveaus und 
sozioökonomische Hintergründe umfasst. Gleich-
zeitig kristallisierten sich potenziell besonders 
wichtige Zielgruppen heraus, z. B. Frauen, Migran-
tinnen und Migranten und ältere Bevölkerungs-
gruppen. Schließlich betonte Prof.  Dr.  Christoph 
M. Schmidt die Notwendigkeit einer gemeinschaft-
lichen und gesamtstaatlichen Anstrengung un-
ter Einbindung aller Stakeholder. Wichtig sei es, 
bei den Maßnahmen von Beginn an eine Evaluie-
rungskultur zu verankern, um Effizienz und Effek-
tivität der Maßnahmen feststellen zu können.
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Auf die Keynote folgte  – ebenfalls zur Fragestel-
lung, warum es in Deutschland einer Finanzbil-
dungsstrategie bedarf  – eine Fishbowl-Diskussion 
mit Prof.  Dr.  Christoph M.  Schmidt und Dr.  Jo-
hanna Börsch-Supan, Leiterin der Abteilung für 
Allgemeine und berufliche Bildung; Lebensbeglei-
tendes Lernen im BMBF. Die anwesenden Stake-
holder brachten sich aktiv in die Diskussion ein 
und stellten ihre Sichtweisen zur Notwendigkeit ei-
ner nationalen Finanzbildungsstrategie dar. Neben 
der Thematisierung der Bedeutung von Schulen 
bei der Vermittlung finanzieller Bildung wurde ge-
raten, die Erwachsenenbildung nicht aus dem Blick 
zu verlieren. Auch die Einbindung bereits beste-
hender Initiativen wurde als zentraler Bestandteil 
für das Gelingen der Initiative Finanzielle Bildung 
identifiziert. Es gebe bereits viel gutes, zivilgesell-
schaftliches Engagement zur finanziellen Bildung 
der Bürgerinnen und Bürger. Dieses gelte es, zu 
präsentieren, zu vernetzen und vorhandenes, an-
wendbares Wissen zusammenzubringen.

Im Anschluss stellte Andrea Grifoni, der für die Er-
arbeitung einer nationalen Finanzbildungsstra-
tegie für Deutschland zuständige Referent bei der 
OECD, Zwischenergebnisse einer Umfrage unter 
Akteurinnen und Akteuren aus dem Bereich Fi-
nanzbildung in Deutschland vor, welche im Vorfeld 
des Stakeholder-Workshops im Rahmen der Stra-
tegieerarbeitung erstellt und veröffentlicht worden 
war. Nach einer ersten Auswertung der Umfrage-
ergebnisse sollte eine nationale Finanzbildungs-
strategie nach Ansicht der befragten Stakeholder 
insbesondere Kinder und junge Menschen adres-
sieren. Zudem wurde von den Befragten die Not-
wendigkeit einer noch besseren Vernetzung der 
im Bereich der Finanzbildung tätigen Akteurinnen 
und Akteure dargelegt.

Die OECD hat bereits in vielen anderen Ländern 
die Erarbeitung nationaler Finanzbildungsstrate-
gien begleitet, so u.  a. in Kanada und Österreich. 
Um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Workshops diese internationale Perspektive zu ver-
deutlichen, stellten Supriya Syal, Vizekommissarin 
für Forschung, Politik und Bildung bei der Finan-
cial Consumer Agency of Canada, und Katharina 

Heindl, Bundesministerium für Finanzen der Re-
publik Österreich, Best Practices und Lessons 
Learned im Zusammenhang mit nationalen Fi-
nanzbildungsstrategien aus ihren jeweiligen Län-
dern vor.

Breakout-Sessions am Nachmittag

Nach der Mittagspause begrüßten Bundesfinanz-
minister Christian Lindner und Bundesbildungs-
ministerin Bettina Stark-Watzinger die Teilneh-
menden des Workshops und stellten sich deren 
Fragen. Mit Blick auf die Finanzbildungsplattform, 
welche ebenfalls als Maßnahme der Initiative Fi-
nanzielle Bildung aufgebaut werden soll, betonte 
Bundesfinanzminister Christian Lindner, dass 
Bürgerinnen und Bürger entsprechend ihrer Be-
dürfnisse und ihrem aktuellen Wissensstand ab-
geholt und an ihr persönliches Ziel gebracht wer-
den müssten, ein Vorgehen nach dem sogenannten 
Taxi-Prinzip. Bundesbildungsministerin Bettina 
Stark-Watzinger erklärte, dass das BMBF die For-
schung im Bereich finanzieller Bildung noch in 
diesem Jahr in gleich zwei Bereichen intensivie-
ren werde. Einerseits werde das BMBF Vorhaben 
fördern, die allgemeine Konzepte zur finanziellen 
Bildung erforschen, andererseits soll Forschung 
unterstützt werden, die anwendungsorientierte 
Lehr- und Lernangebote entwickelt, erprobt und 
evaluiert.

Anschließend wurde der Workshop in kleineren 
Arbeitsgruppen, sogenannten Breakout-Sessions, 
fortgesetzt. In diesen Sessions sollten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer gemeinsam bestimmte 
Teilbereiche des Strategieprozesses diskutieren und 
ihre diesbezüglichen Einschätzungen konkretisie-
ren. So wurde den anwesenden Praktikerinnen und 
Praktikern, die bereits heute ehrenamtlich oder 
beruflich Finanzbildungsinhalte an Bürgerinnen 
und Bürger vermitteln, die bestmögliche Gelegen-
heit gegeben, sich aktiv in der Erarbeitung der na-
tionalen Finanzbildungsstrategie für Deutschland 
einzubringen.
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© Bundesministerium der Finanzen/Photothek

In der ersten Session des Nachmittags wurde in 
Kleingruppen über die Prioritäten der nationa-
len Finanzbildungsstrategie für Deutschland dis-
kutiert. Bei der Diskussion über die inhaltlichen 
Schwerpunkte einer nationalen Finanzbildungs-
strategie wurde ein breites Spektrum möglicher 
Themen, von grundlegendem Wissen über Zah-
lungsverkehr über Finanzmathematik bis hin zu 
Konsumkompetenz, angesprochen. Aber auch As-
pekte wie „Behavioral Finance“ und Grenzen der 
Finanzbildung müssten nach Ansicht der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer bei der Strategieerarbei-
tung mitgedacht werden. In den Arbeitsgruppen 
zu wichtigen Zielgruppen der nationalen Finanz-
bildungsstrategie wurde neben den bereits durch 
die Beantwortung des Fragebogens identifizier-
ten Zielgruppen wie etwa Frauen, sozial Schwäche-
ren und älteren Menschen ebenfalls die Bedeutung 
von Multiplikatoren wie Lehrerinnen und Lehrern 

betont. Nicht zu vergessen sei, dass die nationale Fi-
nanzbildungsstrategie an entsprechenden Lebens-
momenten der Bürgerinnen und Bürger ansetzen 
müsse.

In der letzten Session wurde über die Erwartungen 
und Beiträge aus der Sicht unterschiedlicher Grup-
pen von Stakeholdern diskutiert. Über alle Grup-
pen hinweg wurden hierbei sinnvolle Konzepte zur 
Qualitätssicherung und eine klare Abgrenzung zwi-
schen Bildung und Beratung gefordert. Es wurde je-
doch auch betont, dass man als Konsumentin oder 
Konsument in der Lage sein sollte, im Zweifel gute 
Beratung erkennen zu können. Darüber hinaus 
zeigte sich eine große Bereitschaft der Stakeholder, 
sich auch weiter aktiv in den Strategieprozess ein-
zubringen sowie der Wunsch, die begonnene Ver-
netzung untereinander weiter zu stärken.
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Ausblick

Der Stakeholder-Workshop am 20.  Oktober  2023 
im BMF war ein weiterer, wichtiger Schritt hin 
zu einer nationalen Finanzbildungsstrategie, die 
die finanzielle Bildung in Deutschland grundle-
gend verbessern und die finanzielle Kompetenz der 

Bürgerinnen und Bürger stärken soll. Die enge Zu-
sammenarbeit mit bereits in der Finanzbildung tä-
tigen Akteurinnen und Akteuren sowie nationalen 
und internationalen Expertinnen und Experten ist 
dabei essenziell für die Erarbeitung einer nationa-
len Finanzbildungsstrategie und das Gelingen der 
Initiative Finanzielle Bildung.
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29. Subventionsbericht der Bundesregierung

 ● Das Subventionsvolumen der Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes steigt im Be-
richtszeitraum von verausgabten 37,9 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf veranschlagte 67,1 Mrd. Euro 
im Jahr 2024.

 ● Die Subventionspolitik der Bundesregierung wird durch die Klima- und Umweltpolitik geprägt, 
insbesondere im Bereich der direkten Förderung durch Finanzhilfen des Bundes. Weitere För-
derschwerpunkte liegen in den Bereichen Wohnungsbau, Digitalisierung und Mobilität.

 ● Entsprechend den subventionspolitischen Vorgaben werden die meisten im Berichtszeitraum 
neu eingeführten Finanzhilfen nur befristet gewährt.

Einleitung
Das Bundeskabinett hat am 30.  August  2023 den 
Subventionsbericht der Bundesregierung verab-
schiedet. Gemäß §  12  des Gesetzes zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
(StabG) legt die Bundesregierung dem Bundes-
tag und dem Bundesrat alle zwei Jahre – in zeitli-
chem Zusammenhang mit der Vorlage des Regie-
rungsentwurfs des Bundeshaushalts – den Bericht 
über die Finanzhilfen des Bundeshaushalts und die 
Steuervergünstigungen vor. Der aktuelle Berichts-
zeitraum umfasst die Jahre 2021 bis 2024.

Die Subventionsberichterstattung der Bundesre-
gierung hat vor allem die Aufgabe, dem Deutschen 
Bundestag notwendige Informationen für Haus-
haltsentscheidungen bereitzustellen und zugleich 
auch den Bundesrat entsprechend zu informie-
ren. Der Berichtsgegenstand des Subventionsbe-
richts ist durch § 12 StabG festgelegt und umfasst 
Leistungen beziehungsweise Vergünstigungen für 
private Unternehmen und Wirtschaftszweige. Un-
ter Finanzhilfen werden Geldleistungen des Bun-
des an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung 
verstanden, die privaten Unternehmen und Wirt-
schaftszweigen zugutekommen, während es sich 
bei Steuervergünstigungen um spezielle steuerli-
che Ausnahmeregelungen handelt, die für die öf-
fentliche Hand zu Mindereinnahmen führen.

Subventionsentwicklung des 
Bundes im Berichtszeitraum 
(2021 bis 2024)

Das Subventionsvolumen der Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen des Bundes steigt von 
37,9 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf 67,1 Mrd. Euro im 
Jahr 2024. Die Erhöhung um rund 29 Mrd. Euro be-
ruht dabei ausschließlich auf dem Anstieg der Fi-
nanzhilfen um rund 30 Mrd. Euro von verausgab-
ten 18,4 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf veranschlagte 
48,7 Mrd. Euro im Jahr 2024, siehe Abbildung 1.

Bei der Entwicklung des Subventionsvolumens ist 
zu berücksichtigen, dass über Finanzhilfen für ab-
geschlossene Haushaltsjahre auf Basis von tat-
sächlichen Ausgaben (Ist-Zahlen) und für lau-
fende und geplante Haushaltsjahre auf Basis der 
Haushaltsvor anschläge (Soll-Zahlen) berichtet 
wird. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind in 
den vergangenen Jahren in großen Teilen nur un-
vollständig abgerufen worden. Der Anstieg der Fi-
nanzhilfen im Berichtszeitraum wird aufgrund der 
Diskrepanz zwischen Soll und Ist überzeichnet.

Der Anstieg der Finanzhilfen beruht vor allem auf 
Mehrausgaben für Klimaschutzmaßnahmen. Im 
Jahr  2023 weisen  83 der 138  Finanzhilfen mit ei-
nem veranschlagten Finanzvolumen von insge-
samt 39 Mrd. Euro einen positiven Bezug zu den in 
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der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie veranker-
ten Umwelt- und Klimaschutzzielen auf. So wur-
den z. B. die Mittel zur Förderung von Maßnahmen 
der Energieeffizienz und erneuerbarer Energie im 
Gebäudebereich, die Zuschüsse an strominten-
sive Unternehmen zum Ausgleich von emissions-
handelsbedingten Strompreiserhöhungen und die 
Mittel zur Dekarbonisierung der Industrie erheb-
lich erhöht. Ebenso stiegen die Zuschüsse zur Er-
richtung von Tank- und Ladeinfrastruktur und 
zum Ausbau von Gigabitnetzen sowie die Unter-
stützung des sozialen Wohnungsbaus. Darüber hi-
naus wurden Projekte von gemeinsamem europä-
ischem Interesse, „Important Projects of Common 
European Interest“ (IPCEI), wie die deutsch-fran-
zösischen-Projekte IPCEI Wasserstoff und die 
Maßnahme IPCEI Mikroelektronik und Kommu-
nikationstechnologien, erstmalig veranschlagt. Ins-
gesamt wurden 25 Finanzhilfen neu eingeführt.

Die auf den Bund entfallenden Steuervergünsti-
gungen sinken von 19,5 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf 

18,4 Mrd. Euro im Jahr 2024. Dazu tragen insbeson-
dere zurückgehende Steuervergünstigungen beim 
ermäßigten Umsatzsteuersatz auf Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistungen mit 945  Mio.  Euro 
und bei der pauschalen Gewinnermittlung bei Be-
treiben von Handelsschiffen im internationalen 
Verkehr anhand der Schiffstonnage (sogenannte 
Tonnagebesteuerung) mit knapp 1,9  Mrd.  Euro 
bei. Demgegenüber führen die steuerliche Förde-
rung der Forschung und Entwicklung durch Ein-
führung einer Forschungszulage mit 534 Mio. Euro 
sowie die erhöhte Inanspruchnahme der steuerli-
chen Begünstigung von Elektro- und extern auf-
ladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei der Dienst-
wagenbesteuerung mit 440  Mio.  Euro zu höheren 
Steuermindereinnahmen. Beim ermäßigten Steu-
ersatz für kulturelle und unterhaltende Leistun-
gen und dem ermäßigten Steuersatz für Beherber-
gungsleistungen steigen die Mindereinnahmen um 
554 Mio. Euro beziehungsweise um 280 Mio. Euro.

Entwicklung der auf den Bund entfallenden Finanzhilfen
in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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29. Subventionsbericht der Bundesregierung

Unternehmensbezogene 
Subventionen zur Überwindung 
der Energiekrise

Infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukra-
ine sind die Energiepreise für viele Unternehmen 
sprunghaft angestiegen. Um die negativen wirt-
schaftlichen Auswirkungen des Preisschocks für 
Unternehmen zu begrenzen, hat die Bundesregie-
rung im Laufe des Jahres 2022 zielgerichtete Maß-
nahmen ergriffen, durch die die Energiekosten 
deutlich reduziert wurden, jedoch gleichzeitig An-
reize zur Einsparung von Energie erhalten bleiben.

Die unternehmensbezogenen Maßnahmen zur 
Überwindung der Energiekrise im Zuge des russi-
schen Angriffskriegs auf die Ukraine beliefen sich 
insgesamt auf 3,2  Mrd.  Euro im Jahr  2022. Nach 
aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass im 
Jahr  2023 insgesamt circa 20,3  Mrd.  Euro für un-
ternehmensbezogene Krisenhilfen ausgezahlt wer-
den. Die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen 
sowie die Härtefallregelungen werden aus dem 

hierfür neu ausgerichteten Sondervermögen des 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) finanziert. 
Maßnahmen des WSF sind grundsätzlich bis zum 
Ablauf des 30. Juni 2024 möglich. Diese werden im 
29. Subventionsbericht nachrichtlich aufgeführt.

Entwicklung der Subventionen des 
Bundes in einzelnen Bereichen

Die gewerbliche Wirtschaft ist der Wirtschafts-
zweig mit dem höchsten Subventionsvolumen. 
Die Subventionen steigen in diesem Bereich von 
15,9  Mrd.  Euro im Jahr  2021 auf voraussichtlich 
26,9 Mrd. Euro im Jahr 2024. Maßgeblich hierfür ist 
der erhebliche Anstieg der Finanzhilfen im Bereich 
der rationellen Energieverwendung und der erneu-
erbaren Energien. Im Jahr 2024 wird der Anteil der 
Subventionen des Bundes, welcher der gewerbli-
chen Wirtschaft zugutekommt, voraussichtlich bei 
40,1 Prozent liegen.

Entwicklung der auf den Bund entfallenden Steuervergünstigungen
in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Subventionen für das Wohnungswesen steigen 
im Berichtszeitraum deutlich von 5,4  Mrd.  Euro 
im Jahr 2021 auf voraussichtlich 22,3 Mrd. Euro im 
Jahr  2024. Maßgeblich hierfür ist eine erhebliche 
Aufstockung der Förderung von Maßnahmen der 
Energieeffizienz und erneuerbarer Energie im Ge-
bäudebereich auf 18,8 Mrd. Euro im Jahr 2024. Au-
ßerdem steigen die Bundesmittel für den sozialen 
Wohnungsbau. Das Wohnungswesen ist mit einem 
Anteil von rund 33,2 Prozent am Gesamtvolumen 
der zweitgrößte Subventionsbereich.

Die Subventionen im Verkehrsbereich steigen 
im Berichtszeitraum von knapp 8,3  Mrd.  Euro 
im Jahr  2021 auf veranschlagte 9,2  Mrd.  Euro im 
Jahr  2024. Zum Anstieg der Verkehrssubventio-
nen tragen vor allem die Erhöhung der Zuschüsse 
zur Errichtung von Tank- und Ladeinfrastruktur 
bei, außerdem die Zuschüsse für die Anschaffung 

von Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimascho-
nenden Antrieben, die Förderung des Ankaufs von 
Bussen mit alternativen Antrieben sowie die Zu-
schüsse zum Kauf elektrisch betriebener Fahrzeuge 
(Umweltbonus).

Im Bereich Ernährung und Landwirtschaft sinken 
die Subventionen von 2,6 Mrd. Euro im Jahr 2021 
auf voraussichtlich 2,4  Mrd.  Euro im Jahr  2024. 
Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf ei-
ner Kürzung der Mittel bei der Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes“ und geringeren Zuweisungen an die 
Landwirtschaftliche Rentenbank für das Investi-
tions- und Zukunftsprogramm Landwirtschaft.

Bei der Sparförderung und Vermögensbildung 
bleibt das Subventionsvolumen im Berichts-
zeitraum konstant. Die Inanspruchnahme der 

Entwicklung der auf den Bund entfallenden Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen nach Wirtschaftszweigen
in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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29. Subventionsbericht der Bundesregierung

steuerlichen Förderung der privaten kapitalge-
deckten Altersvorsorge („Riester-Rente“) und das 
Volumen der Wohnungsbauprämie bleiben etwa 
gleich. Insgesamt liegen die Subventionen im Be-
reich Sparförderung und Vermögensbildung im 
Jahr  2024 voraussichtlich bei unter 0,7  Mrd.  Euro, 
ihr Anteil am Gesamtvolumen aller Subventionen 
beträgt knapp 1 Prozent.

Die übrigen Steuervergünstigungen steigen im Be-
richtszeitraum von 5,1 Mrd. Euro auf 5,7 Mrd. Euro. 
Die Positionen mit den größten Volumina in die-
sem Bereich sind die Anwendung des ermäßig-
ten Umsatzsteuersatzes für kulturelle und un-
terhaltende Leistungen, die Steuerbefreiung der 
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
arbeit und der ermäßigte Umsatzsteuersatz für 
Beherbergungsleistungen.

Relative Entwicklung der 
Subventionen

Das Subventionsvolumen in Relation zum Brutto-
inlandsprodukt (BIP) lag seit  2002 in einer Band-
breite von 0,7  bis 1,2  Prozent des BIP. Für die 
Jahre 2023 und 2024 wird das Subventionsvolumen 
in Relation zum BIP demgegenüber auf Basis der 
veranschlagten Ausgaben und geschätzten Steuer-
vergünstigungen auf 1,6 Prozent steigen. Der Auf-
wuchs des Subventionsvolumens ergibt sich allein 
aus dem Anstieg der Finanzhilfen.

Zwischen  2002 und  2008 sank der Anteil der ver-
ausgabten Finanzhilfen an den Bundesausgaben 
stetig, bevor es krisenbedingt zu einem Anstieg im 
Jahr  2009 kam. Nachdem der Anteil der Finanz-
hilfen an den Bundesausgaben von  2010 bis  2020 

Subventionsquote
in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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konstant bei etwa 2 Prozent lag, stieg er in den Jah-
ren 2021 und 2022 auf 3,2 Prozent beziehungsweise 
4,1 Prozent. Für die Planjahre 2023 und 2024 sind 
45,2  Mrd.  Euro beziehungsweise 48,7  Mrd.  Euro 
an Finanzhilfen veranschlagt (8,8  Prozent bezie-
hungsweise 9,7  Prozent der veranschlagten Aus-
gaben). Der Zuwachs um 3,5  Mrd.  Euro von  2023 
auf 2024 entspricht überschlägig dem Ausgabenzu-
wachs aus den drei mit EU-Mitteln kofinanzierten 
IPCEI-Projekte.

Die Steuervergünstigungen stiegen nominal 
von  2021 zu  2022 um rund 2  Mrd.  Euro, im Ver-
hältnis zu den Steuereinnahmen stiegen sie von 
6,2  Prozent auf 6,4  Prozent. Für den Bundeshaus-
halt  2023 werden 20,7  Mrd.  Euro an Steuerver-
günstigungen erwartet, was einer Relation von 
5,8  Prozent der Steuereinnahmen entspricht. Für 
das Haushaltsjahr 2024 sind 18,4 Mrd. Euro bezie-
hungsweise 4,9 Prozent an Steuervergünstigungen 
vorgesehen. Dies entspräche dem Umfang vor der 
Corona-Pandemie und dem niedrigsten Wert seit 
der Jahrtausendwende.

Rechtfertigung von Subventio-
nen und Subventionsabbau

Subventionen bedürfen stets einer besonderen 
Rechtfertigung und einer regelmäßigen Erfolgs-
kontrolle. Denn eine dauerhafte Begünstigung 
einzelner Marktteilnehmer zu Lasten der Allge-
meinheit hat in der Regel schädliche Folgen: Die 
Subventionierung kann durch die Veränderung der 
relativen Preise zu gesamtwirtschaftlichen Verzer-
rungen führen und dadurch Fehlallokationen von 
Ressourcen verursachen. Subventionierte Unter-
nehmen könnten andere, wettbewerbsfähige Un-
ternehmen verdrängen. Auch droht die Gefahr ei-
ner sich verfestigenden Subventionsmentalität mit 
der Konsequenz, dass notwendige unternehmeri-
sche Anpassungen unterbleiben beziehungsweise 
Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative zurück-
gehen. Mögliche Folgen sind ein verzögerter Struk-
turwandel, ein Verlust der Wettbewerbsfähigkeit 
und eine nachhaltige Beeinträchtigung von wirt-
schaftlichem Wachstum und Beschäftigung.

Die Bundesregierung hat bei der Aufstellung des 
Regierungsentwurfs des Bundeshaushalts 2024 er-
neut alle Ausgaben im Bundeshaushalt auf den 
Prüfstand gestellt. Einsparpotenziale wurden ge-
hoben und Ausgabeansätze abgesenkt, die in der 
Vergangenheit Minderausgaben verzeichneten. 
Die Bundesregierung wird auch in den Folgejahren 
ihre kritische Überprüfung aller Subventionstatbe-
stände fortsetzen.

Subventionspolitische 
Leitlinien

Die Bundesregierung folgt bei ihrer Subventions-
politik Leitlinien, die der Erhöhung der Transpa-
renz, des Rechtfertigungsdrucks und der Steuer-
ungsmöglichkeiten im Subventionswesen dienen. 
Sie sind als Selbstbindung der Bundesregierung für 
die von ihr zu verantwortenden Maßnahmen zu 
verstehen und bei jeder Neueinführung oder Än-
derung von Subventionen zu berücksichtigen.

Bestandteile der Leitlinien sind u.  a. die befristete 
und degressive Gestaltung der Subventionen, der 
Vorrang der Finanzhilfen vor den Steuervergünsti-
gungen sowie die Umsetzung der Nachhaltigkeits-
prüfung und die grundsätzliche Verpflichtung zur 
Evaluierung der Subventionen. Der Subventions-
bericht dokumentiert den Stand der Umsetzung. 
Entsprechend den Leitlinien sind die im Berichts-
zeitraum neu eingeführten Subventionen zur För-
derung prioritärer Maßnahmen in den Bereichen 
Klimaschutz, sozialer Wohnungsbau, Netzausbau 
der digitalen Infrastruktur oder Förderung von In-
novationen weitgehend als befristete Finanzhilfen 
gewährt worden.

Nachhaltigkeit der Subventionen

Die subventionspolitischen Leitlinien sehen für 
alle Subventionen eine Nachhaltigkeitsprüfung 
vor. Im Mittelpunkt dieser Prüfung steht die Abwä-
gung der Auswirkungen der Maßnahmen aus öko-
logischer, ökonomischer und sozialer Perspektive, 
die insbesondere Zielkonflikte in den Blick nimmt. 
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29. Subventionsbericht der Bundesregierung

Nachhaltigkeit als politisches Leitprinzip der Bun-
desregierung zielt auf das Erreichen von Genera-
tionengerechtigkeit, sozialem Zusammenhalt, Le-
bensqualität und Wahrnehmung internationaler 
Verantwortung ab. Wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
und soziale Verantwortung sind so zusammenzu-
führen, dass Entwicklungen dauerhaft tragfähig 
sind. Grundlage der Nachhaltigkeitsprüfung ist die 
„Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie  – Weiterent-
wicklung 2021“, die am 10. März 2021 vom Bundes-
kabinett verabschiedet worden ist. Die Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie orientiert sich an der glo-
bal ausgerichteten VN-Agenda 2030 und deren Zie-
len für nachhaltige Entwicklung, den sogenannten 
Sustainable Development Goals. Mit sechs Leit-
prinzipien operationalisiert sie Anforderungen an 
eine nachhaltige Politik.

Die überwiegende Anzahl der Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen weist einen direkten oder 
mittelbaren Bezug zu den Prinzipien einer nach-
haltigen Entwicklung und den einzelnen Indikato-
ren der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie auf.

Der überwiegende Teil der Finanzhilfen leistet vor 
allem einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszie-
len im Zusammenhang mit dem 4. Prinzip – Stär-
kung einer nachhaltigen Wirtschaft  – und dem 
3.  Prinzip  – Erhalt der natürlichen Lebensgrund-
lagen, vor allem durch Klimaschutz, Unterstüt-
zung von Wachstum und Beschäftigung sowie 
Innovationsförderung.

Die Mehrheit der Steuervergünstigungen kon-
zentriert sich auf die Stärkung nachhaltiger Wirt-
schaft (Nachhaltigkeitsprinzip Nr.  4). Stärker als 
die Finanzhilfen dient sie auch dem Nachhaltig-
keitsprinzip Nr. 5 – Sozialer Zusammenhalt.

Im vorliegenden 29. Subventionsbericht wird erst-
malig im Rahmen der Nachhaltigkeitsprüfung die 
Klimawirksamkeit aller Finanzhilfen und Steuer-
vergünstigungen hervorgehoben. Zu jeder Maß-
nahme sind Einschätzungen zur Klimawirkung 
ergänzt worden. Bei einzelnen Maßnahmen sind 
darüber hinaus quantitative Einschätzungen zur 
Emissionswirkung beziehungsweise Emissions-
minderungswirkung aufgenommen worden, wenn 
entsprechende belastbare Informationen im Rah-
men von Evaluierungen und Gutachten vorliegen.

Auswertung zu nachhaltigen Entwicklungsprinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie

Nachhaltigkeitsprinzip Finanzhilfen Anzahl
in Prozent der Anzahl 

der Finanzhilfen
Steuervergünstigungen 

Anzahl

in Prozent der Anzahl 
der  

Steuervergünstigungen

1. Konsequente Anwendung 
Leitprinzipien

2 1,4 1 0,9

2. Übernahme globaler 
Verantwortung

11 8,0 0 0,0

3. Erhalt natürlicher 
Lebensgrundlagen

75 54,3 17 15,7

4. Stärkung nachhaltiger 
Wirtschaft

83 60,1 94 87,0

5. Sozialer Zusammenhalt 20 14,5 36 33,3

6. Bildung, Wissenschaft, 
Innovation

23 16,7 1 0,9

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1
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Die Umsetzung der Leitlinien der Subventionspo-
litik wird im 29.  Subventionsbericht im Kapitel  6 
sowie für die einzelnen Finanzhilfen und Steuer-
vergünstigungen in den Subventionskennblättern 
der Anlagen 7 und 8 dargestellt. Der Gesamtbericht 
kann unter www.bundesfinanzministerium.de ein-
gesehen werden.

Fazit

Der Regierungsentwurf für den Bundeshaus-
halt 2024 steht wie schon der Bundeshaushalt 2023 
im Zeichen einer Finanzpolitik der Zeitenwende. 
Durch gezielte finanzielle Unterstützung ist es ge-
lungen, die negativen wirtschaftlichen Folgen 
des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine in 

Deutschland zu begrenzen. Gleichzeitig treibt die 
Bundesregierung Maßnahmen für den digitalen 
und ökologischen Wandel voran. Hierzu dienen 
auch Subventionen mit den Schwerpunkten in den 
Bereichen Klimaschutz, Energiewende, Mobilität 
und Digitalisierung.

Die Bundesregierung hat bei der Aufstellung des 
Regierungsentwurfs des Bundeshaushalts 2024 er-
neut alle Ausgaben im Bundeshaushalt auf den 
Prüfstand gestellt. Die darin veranschlagten Sub-
ventionen steigen dennoch im Jahr  2024. Dieser 
Anstieg entspricht überschlägig dem Ausgabenzu-
wachs aus den drei mit EU-Mitteln kofinanzierten 
IPCEI-Projekten. Die Bundesregierung wird in den 
Folgejahren ihre kritische Überprüfung aller Sub-
ventionstatbestände fortsetzen.
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Klimaschutz in der internationalen 
Finanzpolitik

 ● Es bedarf gemeinsamer und koordinierter Anstrengungen weltweit, um die Implementierung 
der vereinbarten Klimaschutzmaßnahmen und damit die Begrenzung der globalen Erwärmung 
auf 1,5 Grad Celsius noch zu erreichen.

 ● Um die ärmsten und besonders vulnerablen Staaten zu unterstützen, müssen alle finanzkräfti-
gen Staaten einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

 ● Neben wirkungsorientierter und effizienter internationaler Klimafinanzierung (öffentlich und 
privat) bedarf es zusätzlich marktbasierter und technologieoffener Lösungsansätze in der inter-
nationalen Finanz- und Wirtschaftspolitik.

 ● Das BMF setzt sich aktiv für Klimaschutz und die Finanzierung der Transformation hin zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft ein und unterstützt zudem andere Ministerien in der Klimafinanzie-
rung für Entwicklungsländer.

 ● Darüber hinaus setzt sich das BMF aktiv für die weltweite Bekämpfung klimaschädlicher Um-
weltkriminalität durch effektive Bekämpfung von Geldwäsche ein. Unter der deutschen Präsi-
dentschaft der Financial Action Task Force (FATF) wurden entscheidende Schritte erreicht. 

Einleitung

Das Ausmaß des Klimawandels und die damit ver-
bundenen wirtschaftlichen und sozialen Umwäl-
zungen werden immer deutlicher, weltweit und 
auch in Deutschland. Physische Risiken, d. h. vor al-
lem extreme Wetterereignisse wie Stürme, Fluten 
oder Dürren, werden weiter zunehmen, selbst bei 
Erfüllung der vereinbarten Maßnahmen des Pari-
ser Klimaschutzabkommens (PA), in dem das Ziel 
einer Begrenzung der weiteren Erderwärmung auf 
1,5 Grad Celsius vereinbart worden ist. Daher ist es 
wichtig, dass Deutschland ambitioniert Emissionen 
mindert und sich an die Erderwärmung anpasst. 
Die nötige Transformation der Wirtschaft zu we-
niger Emissionen und mehr Resilienz ist unerläss-
lich. Entscheidend sind angesichts der begrenzten 
öffentlichen Ressourcen und der großen Heraus-
forderung vor allem marktbasierte Innovationen 
und private Investitionen. Dafür müssen u. a. glo-
bale Rahmenbedingungen (weiter)entwickelt und 

angepasst werden. Dafür setzt sich das BMF ak-
tiv ein, wie im Folgenden anhand einiger Beispiele 
dargestellt wird.

Da sich das Zeitfenster für die Begrenzung der glo-
balen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius schließt, wird 
eine gemeinsame Antwort aller Staaten benötigt  – 
nicht nur der Industrieländer, sondern vor allem 
auch der aufstrebenden Schwellenländer. Klima-
schutz ist ein globales öffentliches Gut: Emissions-
minderungen eines Staats kommen allen zugute; 
wohingegen die Kosten der Einsparung nur in dem 
Land anfallen, wo die Einsparung tatsächlich erfolgt 
ist. Dieses Auseinanderfallen von Kosten und Nut-
zen hat zur Folge, dass es zu einem Unterangebot 
dieses öffentlichen Guts kommt (sogenanntes Tritt-
brettfahrerproblem). Auf nationaler Ebene wird die-
ser Anreizproblematik typischerweise dadurch be-
gegnet, dass der Staat öffentliche Güter bereitstellt 
und für eine faire Lastenteilung sorgt. Da eine derar-
tige Lösung bei globalen öffentlichen Gütern nicht 
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möglich ist, kommt der Kooperation und Koordi-
nierung der Staaten in ihren Klimapolitiken und 
der internationalen Lastenteilung eine entschei-
dende Rolle zu. Das zentrale Instrument hierfür ist 
das PA, in dem sich die 195 teilnehmenden Staaten 
insbesondere dazu verpflichtet haben, ihre Treib-
hausgasemissionen entscheidend zu senken. Hier-
bei kooperieren weltweit auch die Finanzministe-
rien. Politische Impulse zu diesem Prozess kommen 
u.  a. aus Kommuniqués des G7- oder G20-Finanz-
strangs. Zudem sind technische Arbeiten, die in G7- 
oder G20-Arbeitsgruppen, aber auch in der Coalition 
of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) im 
Bereich der Klimapolitik durchgeführt werden und 
in denen sich das BMF engagiert, relevant.

Die weltweit notwendige Klimafinanzierung wird 
gemäß dem Finanzausschuss des Rahmenüber-
einkommens der Vereinigten Nationen über Kli-
maänderungen (United Nations Framework Con-
vention on Climate Change, UNFCCC) auf jährlich 
800  Mrd.  US-Dollar geschätzt (öffentliche, private, 
nationale und internationale Mittel). Art. 2.1.c des PA 
sieht vor, dass Finanzflüsse in Einklang mit einem 
Pfad hin zu einer emissionsarmen und klimaresili-
enten Entwicklung gebracht werden. Grundlegend 
dafür ist vor allem die Mobilisierung privater Finanz-
mittel. Um die Transformation der Realwirtschaft zu 
unterstützen, setzt sich das BMF für eine weltweit 
möglichst einheitliche oder interope rable Finanz-
marktregulierung ein, z. B. bezüglich einer transpa-
renten Nachhaltigkeitsberichterstattung, Anforde-
rungen und Überwachung durch die Finanz aufsicht, 
Bekämpfung von Geldwäsche oder Etablierung von 
Finanzinstrumenten wie Green Bonds.

Neben Art.  2.1.c des  PA ist auch dessen Art.  9 ein 
wichtiges Instrument. Er beinhaltet die finanzielle 
Unterstützung der Entwicklungsländer für Klima-
schutzmaßnahmen. Dabei fällt den Industrielän-
dern gemäß der UNFCCC-Konvention von  1992 
eine besondere Verantwortung zu, da sie für ei-
nen Großteil der damaligen Emissionen verant-
wortlich waren. Industrieländer haben sich da-
her bereits 2009 in Kopenhagen dazu verpflichtet, 
bis  2020 jährlich kollektiv 100  Mrd.  US-Dollar für 
Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern 

zu mobilisieren (sogenanntes 100-Mrd.-Ziel). 
2015 wurde dieses Ziel auf der Klimakonferenz in 
Paris bekräftigt und bis  2025 fortgeschrieben. In 
Art.  9 des  PA werden erstmals aber auch andere 
Vertragsparteien (nicht nur Industrieländer) zu 
freiwilligen Beiträgen ermutigt, denn auch große 
Schwellenländer (z.  B. China und Indien) haben 
sich in den vergangenen Jahren zu Hauptemitten-
ten entwickelt und tragen somit ebenfalls eine grö-
ßere Verantwortung. Entsprechend verfolgt das 
BMF das Ziel, die starre Dichotomie zwischen In-
dustrie- und Entwicklungsländern in der Klimafi-
nanzierung vom Anfang der 90er-Jahre zu öffnen, 
damit das finanzielle Engagement die veränderte 
Realität widerspiegelt. Das BMF setzt sich neben 
der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die in-
ternationale Klimafinanzierung zudem für die Aus-
richtung der Tätigkeit der multilateralen Entwick-
lungsbanken am Klimaschutzabkommen, für die 
Berücksichtigung des Klimawandels bei Exportga-
rantien und noch stärkere Berücksichtigung von 
Klimafragen bei den Analysen und den Program-
men des Internationalen Währungsfonds (IWF) ein.

Die beschriebene Anreizproblematik bei der Bereit-
stellung öffentlicher Güter (Kosten bei einem Land, 
Nutzen auch bei allen anderen) kann dadurch zu-
sätzlich verschärft werden, dass Industrien aus ent-
wickelten Ländern in solche Länder abwandern 
können, die eine weniger ambitionierte Klimapoli-
tik betreiben (sogenanntes Carbon Leakage). Grund 
kann etwa eine Verteuerung der Produktionskosten 
aufgrund einer CO2-Bepreisung sein. Im Ergebnis 
wäre nichts für den Klimaschutz gewonnen, aber in 
klimapolitisch ambitionierten Staaten würden sich 
Wirtschaftskraft und Wohlstand reduzieren. Diese 
Problematik verstärkt zusätzlich die Dringlichkeit 
internationaler Kooperation. Zudem unterstreicht 
sie die Notwendigkeit für Industrieländer, effiziente 
klimapolitische Instrumente zu nutzen, die Wachs-
tum und Wohlstand erhalten und neue wirtschaft-
liche Chancen eröffnen. Parallel können zusätzliche 
Maßnahmen in Industrieländern erwogen werden, 
um dem Problem von Carbon Leakage zu begegnen. 
So wurde etwa in der Europäischen Union (EU) ein 
CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM, s. u.) be-
schlossen – den das BMF aktiv unterstützt.
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Klimaschutz in der internationalen Finanzpolitik

Engagement im Rahmen der G7 und G20 
Finance Tracks

Im sogenannten Finance Track der G7 und 
der G20 beraten die Finanzministerinnen 
und Finanzminister regelmäßig auch über 
wichtige klimapolitische Fragen. Die Ergeb-
nisse finden Eingang in die jeweiligen Kom-
muniqués.

Im Zentrum der Arbeit der G20 Sustainable 
Finance Working Group steht die Verbesse-
rung der Finanzierung nachhaltiger Inves-
titionen durch die Finanzmarktpolitik. Ein 
zentrales Ergebnis der Arbeit ist die soge-
nannte G20 Sustainable Finance Roadmap 
mit 19 konkreten Handlungsoptionen. Ein 
wichtiger Baustein für die Mobilisierung der 
für die Erreichung der Klimaziele dringend 
benötigten privaten klimafreundlichen In-
vestitionen ist die Schaffung vergleichbarer 
Standards, wie sie das International Sustain-
ability Standards Board im Juni 2023 veröf-
fentlichte. Damit wurden wichtige Impulse 
für konkrete Politiken zur gemeinsamen Er-
reichung der Klimaziele gesetzt.

Weiterhin zu nennen ist die G20-Arbeits-
gruppe zur Internationalen Finanzarchitek-
tur, die sich u. a. mit der Reform der mul-
tilateralen Entwicklungsbanken (MDBs) 
befasst. Ziel ist es, die MDBs inhaltlich und 
finanziell noch stärker aufzustellen, um 
wirksam zum Schutz globaler öffentlicher 
Güter wie Klima und Biodiversität, Pande-
mievorsorge und die Förderung von Frieden 
und Sicherheit beitragen zu können.

Die G20 Infrastructure Working Group be-
fasst sich mit den Chancen und Risiken für 
die Entwicklung der Weltwirtschaft. Vor 
diesem Hintergrund hat sie sich in diesem 
Jahr intensiv mit den makroökonomischen 
Auswirkungen des Klimawandels sowie des 
Übergangs zu einer klimaneutralen Wirt-
schaft auseinandergesetzt.

Sustainable Finance weltweit 
voranbringen

Art. 2.1.c des PA sieht vor, dass Finanzflüsse in Ein-
klang mit einem Weg hin zu einer emissionsarmen 
und klimaresilienten Entwicklung gebracht wer-
den. Bisher gibt es dazu im Prozess der Vereinten 
Nationen keine konkretisierenden Beschlüsse.

Sustainable Finance (SF) spielt bei der Erreichung 
der Nachhaltigkeit (einschließlich Klimaschutz und 
Art 2.1.c des PA) und zum Erhalt der Finanzmarkt-
stabilität eine zentrale Rolle, denn auch für private 
Finanzmarktakteure wie z. B. Banken, Versicherun-
gen oder Investmentfonds ergeben sich Unsicher-
heiten und Kosten durch den Klimawandel. 

Zu Sustainable Finance (SF) 
gibt es keine allgemeingültige Definition, 
sondern verschiedene Ansichten, was darun-
ter verstanden werden sollte. Die Bundesre-
gierung versteht unter SF, dass private und 
staatliche Akteurinnen und Akteure am Fi-
nanzmarkt Nachhaltigkeitsaspekte bei ihren 
Entscheidungen berücksichtigen. 
 
Die Bundesregierung hat dabei ein breites 
Verständnis von „Sustainable“, das Klima- und 
Umweltschutz (Green Finance), aber auch 
ökonomische und soziale Aspekte einbezieht 
(„ESG-Ansatz“ mit Environment-, Social- and 
Governance-Aspekten). Das „Finance“ fo-
kussiert sich auf Nachhaltigkeit, insbesonde-
re in der Finanzmarktpolitik. Dieser Politikbe-
reich bezieht aus Sicht der Bundesregierung 
für SF die Finanzmarktregulierung und Fi-
nanzmarktaufsicht ein (z. B. Bankenaufsicht, 
Versicherungsaufsicht, Pensionsfondsauf-
sicht, Wertpapieraufsicht, Asset-Manage-
ment, Börsenaufsicht, Verbraucherschutz im 
Rahmen der Kapitalmarktaufsicht, Geldwä-
scheprävention). Darüber hinaus zählen der 
Bund als Finanzmarktakteur (z. B. als Anleger 
und Emittent von Anleihen am Kapitalmarkt), 
aber auch Förderbanken sowie Bürgschafts- 
und Garantieprogramme dazu.
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Gleichzeitig gehen mit der notwendigen Transfor-
mation auch Geschäftsmöglichkeiten einher, denn 
die nötigen Investitionen müssen finanziert und 
Unternehmen finanziell in diesem Prozess beglei-
tet werden. Somit liegt es im Eigeninteresse der Fi-
nanzmarktakteure, sich mit den Risiken und Chan-
cen des Klimawandels auseinanderzusetzen. Indem 
Deutschland  – gemeinsam mit seinen Partnern  – 
die richtigen Rahmenbedingungen im Bereich  SF 
setzt, trägt es auch dazu bei, dass private Investitio-
nen in den Klimaschutz fließen. Somit leistet SF ei-
nen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Art. 2.1.c 
des PA. 

Europa gilt im Bereich SF als führend und das BMF 
setzt sich nicht nur auf der nationalen und euro-
päischen Ebene für dessen weitere Stärkung ein, 
sondern auch weltweit. Ziel ist es, global möglichst 
harmonisierte Standards zu schaffen und somit 
Wettbewerbs- und Chancengleichheit zu erzielen. 
Das BMF unterstützt zusammen mit der Deut-
schen Bundesbank entsprechende internationale 
Prozesse:

 ● Dazu gehört die Verbesserung der Transpa-
renz, die im Finanzsystem elementar ist, denn 
Finanzmarktakteure benötigen aussagkräf-
tige und vergleichbare Informationen über 
ihre Kundschaft. Folglich sind weltweit mög-
lichst einheitliche Standards in der Unterneh-
mensberichterstattung eine Voraussetzung für 
eine effiziente Mittelallokation und dafür, dass 
eine effiziente, grenzüberschreitende Finanzie-
rung möglich ist. Daher war es eine Priorität 
der deutschen G7-Präsidentschaft 2022, hierbei 
die Arbeiten des in Frankfurt am Main behei-
mateten International Sustainability Standards 
Board (ISSB) zu unterstützen. Das ISSB ist in-
zwischen der maßgebliche Standardsetzer für 
die globale Nachhaltigkeitsberichterstattung, 
die in nationale Berichtsanforderungen über-
führt wird.

 ● Um weltweit die Nachhaltigkeit im Fi-
nanzmarkt zu stärken, begibt der Bund als 
einer der wichtigsten Emittenten im An-
leihenmarkt seit 2020 sogenannte Grüne 

Bundeswertpapiere. Seitdem hat er die Bege-
bung seiner grünen Anleihen Jahr für Jahr aus-
geweitet. Investoren in Grüne Bundeswert-
papiere sind dabei breit – global und über alle 
Anlegertypen hinweg – diversifiziert.

 ● Die Bekämpfung von insbesondere auch kli-
maschädlicher Umweltkriminalität korreliert 
mit einer effektiven Bekämpfung von Geld-
wäsche. Für 2016 wurde der Wert der ille-
galen Ausbeutung und des Handels mit natür-
lichen Ressourcen und Abfall von UNEP und 
INTERPOL auf bis zu 260 Mrd. US-Dollar ge-
schätzt. Die deutsche Präsidentschaft der so-
genannten Financial Action Task Force 2020 
bis 2022 hat dieses Thema analysiert und 
Handlungsempfehlungen für seine Mitglied-
staaten entwickelt. Zum einen sollten Staaten 
das Geldwäscherisiko der Umweltkriminalität 
in ihre nationalen Risikoanalysen inkludieren. 
Zum anderen wurden behördenübergreifende 
und internationale Koordination und Koopera-
tion initiiert.

Schwellen- und Entwicklungs-
länder unterstützen

Da eine Begrenzung des globalen Temperaturan-
stiegs und mehr Resilienz nur gelingen kann, wenn 
weltweit agiert wird, unterstützt die Bundesregie-
rung im Rahmen der internationalen Klimafinan-
zierung Schwellen- und Entwicklungsländer bei 
der Finanzierung ihrer Klimapolitik.

Deutscher Beitrag zur internationalen Kli-
mafinanzierung

Die Gesamtsumme der deutschen Kli-
mafinanzierung aus allen Quellen lag im 
Jahr 2022 bei knapp 10 Mrd. Euro, davon 
stammten rund 6,4 Mrd. Euro aus Haus-
haltsmitteln und Schenkungsäquivalen-
ten. Weitere knapp 3 Mrd. Euro öffentlich 
mobilisierte Mittel konnten über die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und die 
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DEG – Deutsche Investitions- und Entwick-
lungsgesellschaft mbH bereitgestellt wer-
den; hinzu kamen privat mobilisierte Fi-
nanzierungen von fast 500 Mio. Euro. Die 
stärkere Mobilisierung privater Mittel welt-
weit ist entscheidend, um die enormen Fi-
nanzierungsbedarfe decken zu können. 
Langfristig sollten Haushaltsmittel private 
Mittel in mindestens gleicher Höhe hebeln.

Deutschland zählt damit weltweit zu den 
stärksten und verlässlichsten Gebern zum 
100-Mrd.-Ziel. Prognosen deuten darauf 
hin, dass im Jahr 2023 das 100-Mrd.-Ziel 
erstmals erreicht wird. Ein neues kollektives 
Ziel „New Collective Quantified Goal“ soll 
auf der Weltklimakonferenz im Jahr 2024 
beschlossen werden. Es ist essenziell, die 
Geberbasis zu erweitern, sodass alle finanz-
kräftigeren Länder einen Beitrag zur inter-
nationalen Klimafinanzierung leisten. Das 
BMF bringt sich aktiv dafür ein, dass dieses 
Ziel erreicht wird.

Das BMF unterstützt Schwellen- und Entwick-
lungsländer bei der Transformation zudem in den 
folgenden Bereichen:

 ● Die Bundesregierung hat die Reform der 
MDBs – zunächst der Weltbank als „lead insti-
tution“ – mit initiiert. Ziel ist es, besser auf glo-
bale Herausforderungen wie den Klimawandel, 
den Verlust von Biodiversität oder den Aus-
bruch von Pandemien reagieren zu können 
(s. a. Artikel zu MDBs im Monatsbericht Ok-
tober 2023 für Details zur MDB-Reform). Dafür 
werden zum einen Anpassungen des Auftrags 
und des Geschäftsmodells der Weltbank ange-
strebt. Zum anderen werden Schritte zur Er-
höhung der Ausleihkapazität diskutiert. Die 
Anteilseigner der Weltbank haben bei der Jah-
restagung im Oktober 2023 wichtige Eck-
punkte zu inhaltlichen Schwerpunkten, Struk-
turen und Finanzinstrumenten beschlossen, 
die die Reform der Weltbank entscheidend vor-
anbringen werden.

 ● Im Bereich der Außenwirtschaftsförderung 
(Exportkreditgarantien und Direktinvestitions-
garantien) hat die Bundesregierung eine Kli-
mastrategie mit Sektorleitlinien erarbeitet, 
welche regelmäßig an aktuelle Erfordernisse, 
beispielsweise an Festlegungen in der ge-
planten Carbon Management Strategie, an-
gepasst werden sollen. Nach einem Konsul-
tationsprozess wurde die Klimastrategie mit 
Sektorleitlinien für die Bereiche Energie, In-
dustrie und Transport finalisiert und trat zum 
1. November 2023 in Kraft. Deutsche Unter-
nehmen sollen damit auch auf ihrem Weg 
der Transformation unterstützend begleitet 
werden, indem notwendige Anreize für grüne 
Technologien gestärkt und verbessert werden.

 ● Das BMF hat sich mit seinen Partnern erfolg-
reich dafür eingesetzt, dass auch der IWF Kli-
marisiken angemessen berücksichtigt. Seit 
langem analysiert der IWF makroökonomi-
sche Klimarisiken und auch, ob und wie ein-
zelne Länder angemessene Maßnahmen er-
greifen, um die entsprechenden Risiken für 
die Finanzstabilität zu adressieren. Darüber hi-
naus hat das BMF 6 Mrd. Euro Haushaltsmittel 
in Form eines Darlehens für den Resilience and 
Sustainability Trust bereitgestellt. So kann der 
IWF vulnerable Schwellen- und Entwicklungs-
länder mit einer stabilen Finanzierung dabei 
unterstützen, langfristige Herausforderungen 
wie dem Klimawandel zu begegnen.

Beispiel: Internationaler Klimaschutz bei 
der KfW Bankengruppe

Das Nachhaltigkeitsverständnis der KfW 
Bankengruppe geht von Nachhaltigkeit als 
Transformationsprozess aus: Die KfW will 
die Transformation von Wirtschaft und 
Gesellschaft unterstützen und die öko-
nomischen, ökologischen und sozialen 
Lebensbedingungen in Deutschland, Eu-
ropa und weltweit verbessern. Ein inhalt-
licher Schwerpunkt ist dabei der Klima- 
und Umweltschutz. Im Jahr 2022 machten 
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die Neuzusagen in diesem Bereich mit 
60,5 Mrd. Euro 36 Prozent des gesamten 
Fördervolumens aus. Weltweit ist die KfW 
damit eine der größten Finanzierungspart-
ner von Vorhaben, die dem Klima- und Um-
weltschutz dienen. Zudem sorgt die KfW 
dafür, dass die Wirkungen ihrer Finanzie-
rungen noch besser gemessen und gesteuert 
werden und kompatibel mit dem PA sind. 
Die „1,5-Grad-Celsius-Kompatibilität der 
KfW-Finanzierungen“ ist im Strategischen 
Zielsystem der KfW verankert. Prozessual 
wird sie über Sektorleitlinien sichergestellt, 
die auf das 1,5-Grad-Celsius-Ziel abstellen.

 ● Die KfW Entwicklungsbank finanziert 
im Auftrag der Bundesregierung Pro-
gramme und Vorhaben mit überwiegend 
staatlichen Akteuren in Entwicklungs- 
und Schwellenländern. Klimaschutz 
und nachhaltige Energieversorgung sind 
zentrale Förderschwerpunkte. Die KfW 
Entwicklungsbank setzt rund zwei Drit-
tel der internationalen Klimamittel des 
Bundes um und ist einer der weltweit 
größten Financiers für Biodiversität, ei-
nem eng mit dem Klimaschutz und der 
Anpassung an den Klimawandel verbun-
denen Problemfeld.

 ● Die 100-prozentige Tochtergesellschaft 
DEG berät, finanziert und strukturiert 
Investitionen privater Unternehmen 
in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern, um diese wirtschaftlich nachhal-
tig zu entwickeln, für lokale Wertschöp-
fung zu sorgen und den Ausbau der 
Privatwirtschaft als wichtigen Motor 
für die Entwicklung vor Ort zu fördern. 
Im Jahr 2022 hat die DEG mit der Um-
setzung ihrer im Vorjahr entwickelten 
neuen Geschäftsstrategie „Climate.Im-
pact.Returns.“ begonnen. Mit ihrem fo-
kussierten Geschäftsmodell positioniert 
sich die DEG dabei als leistungsstarke Fi-
nanziererin und Transformationsbe-
raterin zukunftsorientierter privater 

Unternehmen in Entwicklungs- und 
Schwellenländen.

 ● Die KfW IPEX-Bank verantwortet in-
nerhalb der KfW Bankengruppe die Ex-
port- und Projektfinanzierung. Mit der 
Strukturierung mittel- und langfristiger 
Finanzierungen für deutsche und euro-
päische Exporte, Infrastrukturinvestiti-
onen und Rohstoffsicherung sowie Um-
welt- und Klimaschutzprojekten auf der 
ganzen Welt unterstützt sie Unterneh-
men auf den globalen Märkten bei der 
Transformation zur Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung. Das beinhaltet neben 
etablierten Finanzierungen von Projek-
ten erneuerbarer Energien insbesondere 
auch die Unterstützung innovativer Vor-
haben, die transformative Klimaschutz-
technik fördern. Beispiele sind die groß-
industrielle Herstellung von grünem 
Wasserstoff, wasserstoffbasierte Reduk-
tionsverfahren in der Stahlproduktion 
oder Anlagen zum Einsatz von Sustain-
able Aviation Fuels.

Einsatz für CO2-Bepreisung als 
effizientes Instrument

Die CO2-Bepreisung gilt als das zentrale Klima-
schutzinstrument der  EU. Die Mitgliedstaaten le-
gen eine im Zeitverlauf sinkende Menge an Emissi-
onsberechtigungen fest. Eine Berechtigung erlaubt 
den Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid-Äquivalent. 
Die Akteure können diese Emissionsberechtigun-
gen auf dem Markt frei handeln. Hierdurch bildet 
sich ein Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen. 
Dieser Preis setzt Anreize bei den beteiligten Unter-
nehmen, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzie-
ren. Das sinkende Volumen der Emissionsberechti-
gungen führt dazu, dass aus gesamtwirtschaftlicher 
Perspektive die kostengünstigen Klimaschutzmaß-
nahmen prioritär angegangen werden. Gleichzeitig 
besteht der Anreiz, in Innovationen und technolo-
gischen Fortschritt zu investieren. Auch das für das 
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Erreichen der Klimaziele notwendige Abscheiden 
und Speichern beziehungsweise Nutzen von CO2 
sowie Negativemissionen kann durch eine Einbin-
dung in CO2-Bepreisungsyssteme effizient ange-
reizt und skaliert werden.

Insgesamt verfügen derzeit 49  Staaten auf natio-
naler und subnationaler Ebene über CO2-Beprei-
sungssysteme. Deutschland und Europa sind hier 
Vorreiter. Der Weg zu einer weltweiten und ein-
heitlichen Bepreisung von Emissionen ist trotzdem 
noch lang, auch wenn das Instrument klimapoli-
tisch sehr kosteneffizient ist. Damit die Bepreisung 
der Emissionen innerhalb der EU nicht zu Abwan-
derung und einer Erhöhung der CO2-Emissionen 
außerhalb der  EU führt, unterstützt das BMF die 
Einführung des CO2-Grenzausgleichsmechanis-
mus (sogenannter Carbon Border Adjustment Me-
chanism, CBAM) der  EU. Das Prinzip ist einfach: 
Mit dem CBAM muss für in die EU importierte Gü-
ter aus bestimmten Sektoren (Stahl und Eisen, Alu-
minium, Zement, Düngemittel und Wasserstoff so-
wie Elektrizität) ein CO2-Preis abgeführt werden, 
wenn die Produkte in Ländern hergestellt wurden, 
in denen kein oder ein sehr geringer CO2-Preis gilt. 
Damit werden faire Wettbewerbsbedingungen her-
gestellt. Konkret müssen ab dem 1. Januar 2026 Zer-
tifikate für Emissionen, die bei der Herstellung die-
ser Güter entstehen, erworben werden, soweit im 
Herkunftsland kein vergleichbarer CO2-Preis ge-
zahlt worden ist. Dies setzt gleichzeitig Anreize, ein 
dem Europäischen Emissionshandel gleichwertiges 
System der CO2-Bepreisung in diesen Staaten ein-
zuführen. Da das langfristige Ziel eines weltweiten 
Emissionshandelssystems derzeit politisch schwer 
durchsetzbar ist, setzt sich das BMF z.  B. bei den 
G20 oder der CFMCA dafür ein, dass mehrere Län-
der Emissionshandelssysteme einführen und diese 
miteinander verknüpfen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten:

 ● Eine adäquate Bereitstellung des globalen öf-
fentlichen Guts Klimaschutz kann nur über in-
ternationale Koordinierung und Kooperation 
erfolgen. Zentral hierfür ist das PA aus dem 
Jahr 2015. Das BMF bringt sich aktiv in den ver-
schiedenen Formaten und Themen ein (s. a. 
Kasten „Engagement im Rahmen der G7 und 
G20 Finance Tracks“).

 ● Für Deutschland und die EU ist es entschei-
dend, marktbasierte, effiziente und tech-
nologieoffene Instrumente zu nutzen, die 
Wachstum und Wohlstand sichern und gleich-
zeitig ambitionierten Klimaschutz bedeuten. 
Neben dem Instrument der CO2-Bepreisung 
gehören dazu auch gemeinsame Standards und 
Märkte, die zu fairen Wettbewerbsbedingungen 
beitragen. Denn nur wenn Deutschland und 
die EU es schaffen, die Transformation erfolg-
reich umzusetzen und gleichzeitig Wohlstand 
zu bewahren und zu mehren, werden sich 
Nachahmer in der Welt finden. Diese braucht 
es, denn eine Begrenzung der Erderwärmung 
wird nur gelingen, wenn beim Klimaschutz 
global ambitioniert gehandelt wird.

 ● Für die globale Umsetzung von Klimaschutz 
ist eine faire Lastenteilung unter den Staaten 
essenziell; dies gilt für die eigenen Anstren-
gungen beim Klimaschutz wie auch für die Be-
teiligung bei der Unterstützung der besonders 
vulnerablen Staaten.
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Überblick zur aktuellen Lage

Steuereinnahmen und konjunkturelles Umfeld

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im Oktober 2023 rund ½ Prozent unter 
dem Niveau des Vorjahres.

 ● Die Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Steuern sanken insgesamt um rund 2 Prozent. Einnahme-
rückgänge bei der Lohnsteuer, der veranlagten Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer konnten 
durch die Zuwächse bei den anderen gemeinschaftlichen Steuern nicht ausgeglichen werden.

 ● Das Energiesteueraufkommen verzeichnete – wie bereits in den zwei Vormonaten – einen kräftigen An-
stieg ausgehend von einer durch die temporäre Steuersatzsenkung geschwächten Vergleichsbasis im 
Jahr 2022.

 ● Die Konjunktur kühlte sich zuletzt ab: Die Wirtschaftsleistung ging im 3. Quartal 2023 leicht zurück. Die 
Unternehmen schauen aber inzwischen wieder etwas weniger pessimistisch in die Zukunft. Der unmit-
telbare Ausblick bleibt aber verhalten.

Bundeshaushalt

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis Oktober 2023 auf 
303,4 Mrd. Euro. Damit waren die Einnahmen um 7,1 Prozent (+20,0 Mrd. Euro) höher als im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres.

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von Januar bis Oktober 2023 insgesamt 371,6 Mrd. Euro 
und lagen damit um 3,8 Prozent (-14,8 Mrd. Euro) unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Ende 
Oktober 2023 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 68,2 Mrd. Euro auf.

Europa

 ● Am 16. und 17. Oktober 2023 fanden in Brüssel die Sitzungen der Eurogruppe und der ECOFIN-Mi-
nisterinnen und -Minister statt. Bei der Eurogruppe stand ein transatlantischer Wirtschaftsdialog mit 
US-Finanzministerin Janet Yellen, ein Meinungsaustausch mit Finanzmarktteilnehmerinnen und -teil-
nehmern zur Zukunft der europäischen Kapital- und Finanzmärkte sowie der digitale Euro im Fokus. 
Wesentliche Inhalte der Sitzung des ECOFIN-Rats waren der Economic Governance Review, die ökono-
mischen und finanziellen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, die Vorbereitung der Climate Change 
Conference of the Parties 2023 und die Nachbereitung des Treffens der Finanzministerinnen und -mi-
nister und Zentralbankgouverneurinnen und -gouverneure der G20 am Rande der Jahrestagung des In-
ternationalen Währungsfonds.

 ● Über die Sitzungen der Eurogruppe und des ECOFIN-Rats am 8. und 9. November 2023 wird in der 
Dezember-Ausgabe des Monatsberichts berichtet.
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Entwicklung des 
Steueraufkommens

Steueraufkommen insgesamt

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im Oktober 2023 mit einem Minus 
von rund ½  Prozent leicht unterhalb des Ergeb-
nisses im Vorjahresmonat (s.  a. Tabelle „Entwick-
lung der Steuereinnahmen“). Dahinter stand vor 
allem ein Rückgang der Gemeinschaftssteuern ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum um rund 2  Pro-
zent. Rückläufig waren dabei die Einnahmen aus 
der Lohnsteuer sowie der Körperschaftsteuer und 
der veranlagten Einkommensteuer. Zuwächse wa-
ren dagegen vor allem bei den Kapitalertragsteuern 
sowie – in moderatem Ausmaß – den Steuern vom 
Umsatz zu verzeichnen (s. a. Anmerkungen zu den 
Einzelsteuern unten).

Die Einnahmen aus den Bundessteuern lagen rund 
12 Prozent höher als im Vorjahresmonat, was – wie 
schon in den Vormonaten – vor allem auf den Ba-
siseffekt bei der Energiesteuer durch die temporäre 
Senkung der Energiesteuersätze auf Kraftstoffe von 
Juni bis August 2022 zurückzuführen war. Dadurch 
war die Vorjahresbasis deutlich geschwächt. Da 
zwischen Entstehung des Aufkommens und Kas-
senwirksamkeit bei der Energiesteuer in der Re-
gel ein Abstand von zwei Monaten besteht, dürfte 
sich dieser Basiseffekt letztmalig vollumfänglich 
im Aufkommen niedergeschlagen haben. Darü-
ber hinaus wiesen unter den aufkommensstärke-
ren Bundessteuern auch die Versicherungsteuer, 
die Tabaksteuer sowie der Solidaritätszuschlag Ein-
nahmezuwächse aus. Rückläufig waren dagegen 
die Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und 
der Stromsteuer.

Das Aufkommen aus den Ländersteuern ver-
zeichnete ein Minus von knapp ½  Prozent. Da-
mit schwächte sich die seit Juli  2022 anhaltende 

Abwärtsentwicklung der Einnahmen im Berichts-
monat beträchtlich ab. Getragen wurde dieses Er-
gebnis von den beiden aufkommensstärksten 
Ländersteuern: Die Einnahmen aus der Grunder-
werbsteuer verzeichneten mit -13  Prozent  – im 
Vergleich mit der Entwicklung im bisherigen Jah-
resverlauf  – einen verhältnismäßig schwachen 
Rückgang. Dies hing allerdings mit der bereits sehr 
niedrigen Vorjahresbasis im Oktober 2022 zusam-
men. Zudem ergab sich im Erbschaftsteueraufkom-
men ein spürbares Plus gegenüber dem Vorjahr. Bei 
dieser Steuerart ergeben sich regelmäßig im Jah-
resverlauf beträchtliche Schwankungen gegenüber 
den Vorjahresmonaten, ohne dass daraus notwen-
digerweise Schlüsse für die weitere Entwicklung zu 
ziehen wären.

Verteilung auf die 
Gebietskörperschaften

Die Einnahmen des Bundes aus den Gemeinschaft-
steuern haben einen Rückgang um rund 1 Prozent 
zu verzeichnen. Aufgrund des gegenüber dem Vor-
jahr angestiegenen Bundesanteils an den Steuern 
vom Umsatz fiel dieser Rückgang damit geringer 
aus als bei den gemeinschaftlichen Steuern insge-
samt. Der Länderanteil an diesen Steuern vermin-
derte sich dementsprechend etwas stärker um fast 
3  Prozent. Die Änderungen in der Verteilung der 
Steuern vom Umsatz beruhen auf gegenüber dem 
Vorjahr verringerten Festbeträgen, die gemäß §  1 
Abs. 2 und 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus dem 
gemäß § 1 Abs. 1 FAG festgelegten Anteil des Bun-
des am Umsatzsteueraufkommen vom Bund an die 
Länder übertragen werden (s. a. zur aktuellen Ver-
teilung Tabelle „Umsatzsteuerverteilung im Okto-
ber 2023“). Die Zahlung von Regionalisierungsmit-
teln sowie die Bundesergänzungszuweisungen an 
die Länder haben sich dagegen im Berichtsmonat 
gegenüber dem Vergleichszeitraum Oktober  2022 
erhöht. Der Bund hatte zudem gegenüber dem 

Steuereinnahmen im Oktober 2023 und 
konjunkturelles Umfeld
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Vorjahresmonat beträchtlich höhere Eigenmittel 
an die Europäische Union abzuführen. Insgesamt 
lagen die Steuereinnahmen des Bundes nach Um-
satzsteuerverteilung und Verrechnung von Bun-
desergänzungszuweisungen im Oktober  2023 um 
knapp 1  Prozent niedriger als im Vorjahreszeit-
raum; bei den Ländern ergab sich ein Rückgang der 
Einnahmen um mehr als 1  Prozent. Die Einnah-
men der Gemeinden aus den Gemeinschaftsteu-
ern verringerten sich im Berichtszeitraum um rund 
5 Prozent.

Der Anteil von Bund, Ländern und Gemeinden am 
Aufkommen der Steuern vom Umsatz berechnet 
sich für den Monat Oktober 2023 wie in der Tabelle 
dargestellt.

Konjunkturelles Umfeld

Die konjunkturelle Entwicklung zeigte sich im 
3. Quartal 2023 schwach: Die Wirtschaftsleistung in 
Deutschland war gemäß Schnellschätzung des Sta-
tistischen Bundesamts leicht rückläufig (s. a. Tabelle 
„Aktuelle Konjunkturindikatoren“). Dabei gingen 
nach ersten Angaben des Statistischen Bundes-
amts wohl besonders die privaten Konsumausga-
ben zurück; ein positiver Impuls kam dagegen von 
den Ausrüstungsinvestitionen. Weiterhin wurden 
die Angaben für das 1.  Halbjahr  2023 auf Grund-
lage neu verfügbarer Daten revidiert: Im 1.  Quar-
tal kam es nun statt zu einem leichten Rückgang 
zu einer Stagnation des Bruttoinlandsprodukts im 

Vorquartalsvergleich. Für das 2.  Quartal wird nun 
ein leichter Zuwachs ausgewiesen.

Mit der rückläufigen Konsumentwicklung ging eine 
weiterhin schwache Entwicklung der Einzelhan-
delsumsätze einher; sie gingen nach einem Minus 
im September im 3. Quartal 2023 insgesamt preis-, 
saison- und kalenderbereinigt um gut 1 Prozent ge-
genüber dem Vorquartal zurück. Dass sich der Kon-
sum trotz der anziehenden Löhne und rückläufi-
ger Inflation noch schwach entwickelt hat, spricht 
dafür, dass die Sparneigung der privaten Haushalte 
gegenüber dem Niveau der Jahre vor der Pandemie 
und Energiepreiskrise weiterhin spürbar erhöht ist.

Auch die Industrieproduktion sank zum Ende des 
3.  Quartals, insbesondere die Automobilindustrie 
entwickelte sich im September negativ, nach ei-
nem deutlichen Plus im August. Einen Produk-
tionszuwachs verzeichnete dagegen der Maschi-
nenbau. Der Auftragseingang legte zuletzt zwar 
etwas zu, dahinter standen aber vor allem vola-
tile Großaufträge. Insgesamt schmilzt das Auf-
tragspolster in der Industrie aktuell zunehmend 
ab, auch wenn es sich historisch gesehen noch auf 
recht hohem Niveau befindet. Parallel zum Mi-
nus bei der Produktion gingen im September auch 
die deutschen Exporte und Importe gegenüber 
dem Vormonat merklich zurück. Auch im weni-
ger volatilen Quartalsdurchschnitt fielen die no-
minalen und  – angesichts der Preisentwicklung  – 
wohl auch die realen Warenein- und -ausfuhren 
von Juli bis September jeweils merklich unter das 
Vorquartalsniveau.

Umsatzsteuerverteilung im Oktober 2023

Bund Länder Gemeinden

Umsatzsteueranteil gemäß § 1 FAG
am Aufkommen (23.790 Mio. Euro)

52,81398351 Prozent
12.565 Mio. Euro

45,19007254 Prozent
10.751 Mio. Euro

1,99594395 Prozent
475 Mio. Euro

Hinzu (+)/ab (-):  
1/12 der Festbeträge gemäß § 1 
Abs. 2 und 2a FAG (9.659 Mio. Euro)

-805 Mio. Euro +605 Mio. Euro +200 Mio. Euro

1/5 des Festbetrags gemäß § 1 
Abs. 5 FAG (1.884 Mio. Euro)

-377 Mio. Euro +377 Mio. Euro

Anteil nach Festbeträgen 47,85 Prozent
11.383 Mio. Euro

49,32 Prozent
11.733 Mio. Euro

2,84 Prozent
675 Mio. Euro

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die schwache konjunkturelle Entwicklung hinter-
lässt auch am Arbeitsmarkt Spuren: Um saisonale 
Muster bereinigt stieg die Arbeitslosigkeit im Okto-
ber 2023 erneut an. Erwerbstätigkeit und sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung waren dagegen 
im September beziehungsweise August saisonbe-
reinigt gegenüber dem Vormonat praktisch unver-
ändert. In Ursprungswerten erreichte die Zahl der 
Erwerbstätigen im September sogar einen neuen 
historischen Höchststand.

Positiv zu bewerten ist der Trend bei der Inflations-
rate. Diese fiel nach dem deutlichen Rückgang im 
September auch im Oktober erneut spürbar, auf 
den niedrigsten Wert seit Mitte  2021. Dämpfend 
auf die Inflationsrate wirkte im Oktober insbeson-
dere der Rückgang der Energiepreise gegenüber 
dem Vorjahresmonat. Hier kam auch ein Basis-
effekt infolge des sehr hohen Energiepreisniveaus 
im Vorjahr zum Tragen.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich 
laut ifo Geschäftsklima im Oktober leicht verbes-
sert. Die befragten Unternehmen waren wieder et-
was zufriedener mit ihren laufenden Geschäften. 
Der pessimistische Ausblick der Unternehmen auf 
die kommenden Monate verringerte sich deutlich, 
wenngleich der Ausblick verhalten bleibt.

Insgesamt dürfte die Wirtschaftsleistung im nächs-
ten Jahr wieder zulegen. Dies gilt vor allem für den 
privaten Konsum, der von einer höheren Kaufkraft 
durch anziehende Realeinkommen gestützt wird. 
Zum einen sind die anziehenden Realeinkommen 
durch die Erwartung weiterhin spürbar steigender 
Löhne bedingt. Zum anderen lassen Umfragedaten 
sowie die Entwicklung von Erzeuger- und Import-
preisen grundsätzlich weiter abnehmende Inflati-
onsraten erwarten, wobei Basiseffekte aus Energie-
preisen und den ergriffenen Maßnahmen, wie der 
Dezemberhilfe für Gas, zwischenzeitlich für Volati-
lität in den monatlichen Raten sorgen dürften.

Anmerkungen zu einzelnen 
Steuerarten

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im Ok-
tober 2023 um rund 4 ½ Prozent unterhalb des Auf-
kommens im Vorjahresmonat. Der relativ starke 
Rückgang wurde durch eine starke Vergleichsba-
sis verursacht, die maßgeblich mit der Versteue-
rung der aus Lohnsteueraufkommen vom Septem-
ber 2022 ausgezahlten Energiepreispauschale (EPP) 
zusammenhängen dürfte. Während die Refinan-
zierung der auszahlenden Arbeitgeber grundsätz-
lich aus dem Septemberaufkommen 2022 erfolgte, 
wurde die auf die EPP zu entrichtende Lohnsteuer 
in Abhängigkeit vom Lohnzahlungszeitpunkt zum 
Teil erst im Oktober 2022 angemeldet und an den 
Fiskus abgeführt. Darüber hinaus minderten un-
verändert die steuerlichen Entlastungsmaßnah-
men des Inflationsausgleichsgesetzes das Brutto-
aufkommen (Einkommensteuer-Tarifanpassung) 
und zusätzlich auch das Kassenaufkommen (Erhö-
hung Kindergeld). Im Ergebnis sank das Kassenauf-
kommen der Lohnsteuer im Oktober 2023 gegen-
über dem Vergleichszeitraum um rund 8 Prozent.

Die gedämpfte konjunkturelle Entwicklung be-
einträchtigte das Aufkommen der Lohnsteuer 
nicht. Erwerbstätigkeit und sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung waren zuletzt weiterhin 
auf hohem Niveau relativ stabil. Die Erwerbstätig-
keit lag im September etwas mehr als ½  Prozent 
oberhalb des Niveaus im Vorjahresmonat. Dies 
sollte also noch etwas erhöhend auf das Aufkom-
men der Lohnsteuer gegenüber dem Vorjahr wir-
ken. Die Zahl der sich in konjunktureller Kurzarbeit 
befindlichen Menschen lag zuletzt allerdings erst-
mals seit längerem etwas höher als im Vergleichs-
zeitraum, was wiederum tendenziell dämpfend auf 
die Aufkommensentwicklung wirkte. Lohn- und 
Gehaltszuwächse dürften weiterhin die Bemes-
sungsgrundlage der Lohnsteuern erhöhen, auch 
wenn hierbei zu beachten ist, dass ein erheblicher 
Teil der Zuwächse auf die Nutzung der steuer- und 
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abgabenfreien Inflationsausgleichsprämie zurück-
geht und somit keine Wirkung auf das Aufkommen 
hat.

Ertragsteuern

Das Aufkommen aus der veranlagten Einkom-
mensteuer sowie aus der Körperschaftsteuer war 
im Oktober von der Veranlagungstätigkeit der Fi-
nanzverwaltung für die Jahre bis  2022 bestimmt. 
Dabei können sich beträchtliche Aufkommens-
schwankungen gegenüber dem Vorjahresmonat  – 
insbesondere aus größeren Steuerfällen – ergeben. 
Eine nicht unbedeutende Rolle spielt hier auch 
die Festsetzung von Ergebnissen abgeschlossener 
Betriebsprüfungen.

Für die Körperschaftsteuer ergab sich in diesem Mo-
nat ein Bruttoaufkommen von rund 140 Mio. Euro, 
das damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 
knapp 600 Mio. Euro lag. Vor allem die Erstattun-
gen für vergangene Zeiträume lagen dabei spür-
bar höher als im Vorjahr. Aus dem Bruttoaufkom-
men wurden die Forschungszulage (deutlich mehr 
als im vergangenen Jahr) und sehr geringfügige Be-
träge an Investitionszulage gezahlt. Im Ergebnis 
lag das Kassenaufkommen bei rund 90  Mio.  Euro 
(-85 Prozent gegenüber Vorjahr).

Bei der veranlagten Einkommensteuer lag das Kas-
senaufkommen um rund 16  Prozent niedriger als 
im Vorjahresmonat. Auch hier fielen die Erstattun-
gen merklich höher aus als im Vorjahr. Dass der 
Rückgang nicht kräftiger ausfiel, war dadurch be-
dingt, dass auch die Nachzahlungen im Vergleich 
zum Oktober 2022 etwas anstiegen. Forschungszu-
lage, Investitionszulage und Eigenheimzulage spiel-
ten keine signifikante Rolle für das Aufkommen.

Ein kräftiger Anstieg gegenüber dem Vorjahresmo-
nat war dagegen im Oktober bei den Einnahmen 
aus der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge zu verzeichnen. Die Einnahmen lagen 
um 133 Prozent höher als im Oktober 2022. Dies ist 
bereits der fünfte Monat in Folge mit einem deutli-
chen Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat. Der 
Aufkommenszuwachs dürfte nicht nur auf volatile 
Veräußerungserlöse, sondern maßgeblich auch auf 
das spürbar gestiegene Zinsniveau zurückzuführen 
sein. Auch bei den nicht veranlagten Steuern vom 
Ertrag war mit 14 Prozent ein Plus gegenüber dem 
Vergleichsmonat zu verzeichnen. Der Zuwachs lag 
in einer ähnlichen Größenordnung wie zuvor im 
Jahr  2023 kumuliert, und dies, obwohl der Monat 
Oktober üblicherweise nicht zu den aufkommens-
starken Monaten zählt.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz war im 
Oktober  2023 um 2  ½  Prozent höher als im Vor-
jahresmonat. Dabei setzte die Einfuhrumsatz-
steuer ihre merklichen Rückgänge gegenüber 
dem Vergleichszeitraum fort und ging gegenüber 
Oktober 2022 um mehr als 21 Prozent zurück. Der 
Rückgang fiel damit sogar noch etwas stärker aus 
als zuletzt der Rückgang der Warenimporte insge-
samt, die im September knapp 17 Prozent niedriger 
gelegen hatten als im Vorjahr. Die Einnahmen aus 
der (Binnen-)Umsatzsteuer legten dagegen um fast 
15 Prozent zu. Hierbei spielt auch eine Rolle, dass 
mit rückläufigen Einfuhrumsatzsteuereinnahmen 
auch der Vorsteuerabzug aus der Einfuhrumsatz-
steuer für sich genommen geringer ausfällt als im 
Vorjahr. Die zuletzt unterhalb der Inflationsrate lie-
genden Steigerungsraten bei den Einnahmen aus 
den Steuern vom Umsatz dürften auch mit der ge-
dämpften Entwicklung der privaten Konsumaus-
gaben im 3. Quartal 2023 (s. o.) zusammenhängen.
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Aktuelle Konjunkturindikatoren

Letzter Beob-
achtungszeit-

punkt

letzter 
Datenstand, 

saisonbereinigt

 Gegenüber 
Vorperiode, 

saisonbereinigt
Gegenüber 

Vorjahr¹

Gesamtwirtschaft Veränderung in Prozent

Reales BIP (Index: 2015=100) 3. Quartal 23 107,9 → -0,1 ↓ -0,8

Nominales BIP in Mrd. Euro 3. Quartal 23 1033,2 ↑ +0,7 ↑ +6,0

Industrie/Verarbeitendes Gewerbe Veränderung in Prozent

Produktion (Index: 2015=100)2,3 September 23 94,6 ↓ -1,4 ↓ -3,7

Industrieproduktion (Index: 2015=100)2,3 September 23 94,0 ↓ -1,7 ↓ -3,3

Umsätze (Index: 2015=100)2,3 September 23 98,9 ↓ -1,6 ↓ -2,3

Auftragseingänge (Index: 2015=100)2,3 September 23 98,5 ↑ +0,2 ↓ -4,3

Handel und Dienstleistungen Veränderung in Prozent

Umsätze im Einzelhandel (Index: 2015=100)2,3 September 23 110,8 ↓ -0,8 ↓ -4,3

Umsätze im Gastgewerbe (Index: 2015=100)2,3 August 23 89,3 ↓ -2,1 ↓ -8,7

Außenhandel Veränderung in Prozent

Warenexporte in Mrd. Euro September 23 127 ↓ -2,4 ↓ -10,5

Warenimporte in Mrd. Euro September 23 110 ↓ -1,7 ↓ -18,5

Preisentwicklung, nicht saisonbereinigt Veränderung in Prozent

Verbraucherpreisindex (2020=100) Oktober 23 117,8 → +0,0 ↑ +3,8

darunter Energie Oktober 23 152,0 ↓ -1,7 ↓ -3,2

darunter Nahrungsmittel Oktober 23 131,3 → +0,1 ↑ +6,1

darunter Dienstleistungen Oktober 23 110,9 → +0,1 ↑ +3,9

Erzeugerpreisindex (2015=100) September 23 147,1 → +0,0 ↓ -14,7

Arbeitsmarkt Veränderung in 1.000 Personen, 
Personen oder Prozentpunkten

Arbeitslosigkeit (1.000 Personen)4 Oktober 23 2.678,2 ↑ +30,0 ↑ +164,8

Erwerbstätige (1.000 Personen)4 September 23 45.971,0 ↑ +3,0 ↑ +297,0

Kurzarbeit (Personen in neuen Anzeigen)5,6 Oktober 23 82.689 ↑ +17,1 ↓ -15,7

Arbeitslosenquote BA (in Prozent)7 Oktober 23 5,8 → +0,1 ↑ +0,4

Umfragen Veränderung in Salden- beziehungswei-
se Indexpunkten

ifo Geschäftsklima (Salden)8 Oktober 23 -10,0 ↑ +30,0 ↑ +3,6

darunter Lage8 Oktober 23 3,2 ↑ +1,1 ↓ -12,0

darunter Erwartungen 8 Oktober 23 -22,3 ↑ +3,4 ↑ +16,2

GfK-Konsumklima (Index) Oktober 23 -26,7 ↓ -1,1 ↑ +16,1

1 Produktion arbeitstäglich; Umsatz und Auftragseingang Industrie jeweils kalenderbereinigt; ifo Geschäftsklima und GfK-
Konsumklima jeweils saisonbereinigt.

2 Kalenderbereinigt.
3 Preisbereinigt.
4 Veränderung in 1.000 Personen.
5 Veränderung in Personen.
6 Nicht saisonbereinigt.
7 Veränderung in Prozentpunkten.
8 Veränderung in Saldenpunkten.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 

2023

Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20234

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 17.764  -8,3 189.341 +5,6 237.850 +4,7

Veranlagte Einkommensteuer 1.009  -16,2 53.214  -6,5 72.950  -5,8

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.401 +14,4 31.157 +13,8 36.750 +12,7

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

912 +133,7 6.568 +12,6 7.300 +11,3

Körperschaftsteuer 88  -85,2 33.095  -1,9 46.150  -0,4

Steuern vom Umsatz 23.790 +2,5 240.666 +2,1 293.000 +2,9

Gemeinschaftsteuern insgesamt 44.963  -2,2 554.040 +2,8 694.000 +2,8

Gewerbesteuerumlagen

Gewerbesteuerumlage 1.260 +7,3 4.712  -1,5 6.348 +0,0

Erhöhte Gewerbesteuerumlage -0 X -0 X 0 X

Gewerbesteuerumlagen insgesamt 1.260 +7,2 4.712  -1,5 6.348 +0,0

Bundessteuern

Energiesteuer 3.198 +29,8 25.833 +11,8 36.150 +7,4

Tabaksteuer 1.451 +1,1 11.829 +5,6 14.940 +5,0

Alkoholsteuer 171  -0,8 1.750  -0,4 2.190  -0,1

Versicherungsteuer 837 +10,5 14.875 +7,3 16.800 +7,2

Stromsteuer 557  -1,9 5.723 +0,9 6.910 +1,2

Kraftfahrzeugsteuer 699  -7,6 8.145 +0,5 9.600 +1,1

Luftverkehrsteuer 148 +17,7 1.227 +33,1 1.490 +30,7

Solidaritätszuschlag 492 +6,7 9.637 +2,6 12.050 +0,6

Übrige Bundessteuern 111  -10,3 1.161  -2,5 1.439  -0,5

Bundessteuern insgesamt 7.665 +11,6 80.180 +6,6 101.569 +5,1

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 729 +20,0 7.723  -1,1 8.900  -3,5

Grunderwerbsteuer 952  -12,6 10.248  -30,1 12.000  -29,9

Rennwett- und Lotteriesteuer 216 +6,8 2.073  -4,1 2.465  -4,1

Biersteuer 47  -13,1 485  -4,3 580  -3,4

Übrige Ländersteuern 37 +13,6 570 +12,5 650 +12,1

Ländersteuern insgesamt 1.981  -0,3 21.099  -17,7 24.595  -18,3
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noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

2023

Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20234

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

EU-Eigenmittel

Zölle 456  -30,0 4.773  -13,1 6.050  -11,4

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 425 +7,6 4.250 +7,6 5.310 +9,8

BNE-Eigenmittel 2.065 +29,5 20.188  -8,5 24.280  -5,1

Kunststoff-Eigenmittel 115  -0,8 1.150  -0,8 1.420 +3,1

EU-Eigenmittel insgesamt 3.061 +11,1 30.360  -7,1 37.060  -4,0

Bund³ 23.463  -0,7 284.643 +6,5 356.324 +5,7

Länder³ 26.201  -1,1 305.825  -0,5 383.434  -0,3

EU 3.061 +11,1 30.360  -7,1 37.060  -4,0

Gemeindeanteil an der Einkommen- 
und Umsatzsteuer

3.600  -5,2 43.975 +2,6 55.744 +2,2

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

56.324  -0,6 664.803 +2,3 832.562 +2,2

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen, Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2023.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich Oktober 2023

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts belie-
fen sich im Zeitraum Januar bis Oktober  2023 
auf 303,4  Mrd.  Euro. Damit waren die Einnah-
men um 7,1  Prozent (+20,0  Mrd.  Euro) höher als 
im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Steuer-
einnahmen betrugen 281,1  Mrd.  Euro und über-
schritten das entsprechende Vorjahresniveau um 
6,6  Prozent (+17,5  Mrd.  Euro). Weitere Informati-
onen zu den Steuereinnahmen finden sich auch 
im Artikel „Steuereinnahmen und konjunkturel-
les Umfeld im Oktober 2023“ in dieser Ausgabe des 
Monatsberichts.

Die sonstigen Einnahmen lagen im Berichts-
zeitraum um 13,0  Prozent beziehungsweise 
2,6 Mrd. Euro über dem entsprechenden Vorjahres-
ergebnis. Dabei stiegen neben den Zinseinnah-
men aus dem Kassenmanagement des Bundes 
(+1,2 Mrd. Euro) auch die Einnahmen aus Gewähr-
leistungsmaßnahmen (+0,9 Mrd. Euro) an. Darüber 
hinaus erhielt Deutschland aus dem EU-Solidari-
tätsfonds 0,6  Mrd.  Euro als Katastrophenhilfe für 
die Behebung von Schäden, die durch die schwe-
ren Überschwemmungen im Sommer 2021 verur-
sacht wurden.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von 
Januar bis Oktober 2023 insgesamt 371,6 Mrd. Euro 
und lagen damit um 3,8 Prozent (-14,8 Mrd. Euro) 
unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Nach 
ökonomischen Arten gegliedert stiegen die inves-
tiven Ausgaben (+26,1  Prozent beziehungsweise 
+7,4 Mrd. Euro), während die konsumtiven Ausga-
ben im betrachteten Zeitraum um 6,2 Prozent be-
ziehungsweise 22,1 Mrd. Euro gegenüber dem Vor-
jahresniveau zurückgingen.

Der signifikante Anstieg der investiven Ausgaben 
ist weiterhin auf das im Januar 2023 gewährte Dar-
lehen an den Resilience and Sustainability Trust 
des Internationalen Währungsfonds in Höhe von 
6,3 Mrd. Euro zurückzuführen. Aber auch nach Be-
reinigung um diesen Sondereffekt lagen die in-
vestiven Ausgaben über dem Niveau des Vor-
jahreszeitraums (+3,8  Prozent beziehungsweise 
+1,1 Mrd. Euro). Dabei gab es bei näherer Betrach-
tung gegenläufige Effekte: Für unterjährige Liqui-
ditätshilfen an die Bundesagentur für Arbeit wur-
den im Zeitraum Januar bis Oktober 2,1 Mrd. Euro 
weniger als im Vorjahr aufgewendet. Zudem wur-
den im Vorjahr dem Ausgleichsfonds der sozia-
len Pflegeversicherung unterjährige Liquiditäts-
hilfen in Höhe von 1,0  Mrd.  Euro gewährt. Das 
Darlehen an den Poverty Reduction and Growth 
Trust ist in diesem Jahr um 0,7 Mrd. Euro geringer 
als im Vorjahr. Gleichzeitig erhöhten sich die Zu-
schüsse für Investitionen an sonstige Bereiche um 
3,5 Mrd. Euro, die sich auf viele verschiedene Titel 
des Bundeshaushalts verteilen, insbesondere Fi-
nanzierungen für den Betrieb von schwimmen-
den LNG-Terminals (+0,8 Mrd. Euro), Zuschüsse für 
Investitionen an die Autobahn GmbH des Bundes 
(+0,6 Mrd. Euro) sowie Baukostenzuschüsse für ei-
nen Infrastrukturbeitrag zur Erhaltung der Schie-
nenwege (+0,5 Mrd. Euro). Dem Gesundheitsfonds 
wurde im August 2023 ein überjähriges Darlehen in 
Höhe von 1,0 Mrd. Euro gewährt. Die Sachinvestiti-
onen lagen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Bei den konsumtiven Ausgaben gab es ebenfalls ge-
genläufige Effekte: Während infolge des allgemei-
nen Anstiegs des Zinsniveaus die Zinsausgaben 
(+20,5  Mrd.  Euro) stark anstiegen, gingen die lau-
fenden Zuweisungen und Zuschüsse um 16,2 Pro-
zent beziehungsweise 45,1 Mrd. Euro zurück. Aus-
schlaggebend für die Verringerung der Ausgaben 
war, dass in deutlich geringerem Maße als im Vor-
jahr Mittel für die Bekämpfung und Abmilderung 
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2022 Soll 2023
Ist-Entwicklung 
Oktober 2023¹

Ausgaben (Mrd. Euro)² 480,7 476,3 371,6

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent -3,8

Einnahmen (Mrd. Euro)³ 364,7 389,9 303,4

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +7,1

Steuereinnahmen (Mrd. Euro) 337,2 358,1 281,1

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +6,6

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) - 116,0 - 86,4 - 68,2

Deckung/Verwendung: 116,0 86,4 68,2

Kassenmittel (Mrd. Euro) - - 170,3

Münzeinnahmen (Mrd. Euro) 0,1 0,2 0,1

Saldo der Rücklagenbewegungen4 0,5 40,5 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. Euro) 115,4 45,6 - 102,2

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrages. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-) Tilgung, (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

negativer Folgen der COVID-19-Pandemie bereit-
gestellt werden mussten. So gingen die Leistungen 
des Bundes an den Gesundheitsfonds für durch die 
SARS-CoV-2-Pandemie bedingte Belastungen um 
26,5  Mrd.  Euro auf 1,3  Mrd.  Euro zurück. Für Co-
rona-Unternehmenshilfen wurden 0,5  Mrd.  Euro 
verausgabt und damit 10,0  Mrd.  Euro weniger als 
vor einem Jahr. Die Zuschüsse zur zentralen Be-
schaffung von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 gin-
gen um 5,4 Mrd. Euro auf 0,9 Mrd. Euro zurück. Für 
Ausgleichszahlungen nach § 21 des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes wurden kumuliert bis Ok-
tober  2023 4,1  Mrd.  Euro weniger als im entspre-
chenden Vorjahreszeitraum verausgabt. Außerdem 
waren dem Klima- und Transformationsfonds im 
Vorjahr 5,9 Mrd. Euro aus dem Bundeshaushalt zu-
gewiesen worden, was in diesem Jahr unterblieb. 
Der Rückgang der laufenden Zuweisungen und Zu-
schüsse wurde durch den Anstieg der Ausgaben für 
das Bürgergeld um 3,1 Mrd. Euro, die Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung und die 
Leistungen für Unterkunft und Heizung (jeweils 

+1,8  Mrd.  Euro) etwas gedämpft. Die Zuschüsse 
des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung 
und der ergänzende Bundeszuschuss an den Ge-
sundheitsfonds stiegen um jeweils 1,7  Mrd.  Euro 
an. Darüber hinaus erhöhten sich insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg die Aus-
gaben für die Ertüchtigung von Partnerstaaten im 
Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabilisierung 
um 2,3 Mrd. Euro.

Finanzierungssaldo

Ende Oktober  2023 wies der Bundeshaushalt ein 
Finanzierungsdefizit von 68,2 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im 
Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen 
und beeinflussen somit die eingesetzten Kassen-
mittel in den einzelnen Monaten in unterschiedli-
chem Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im 
Jahresverlauf in der Regel starke Schwankungen. 
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

Oktober 
2022

Oktober 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Allgemeine Dienste 108.785 22,6 108.723 22,8 79.874 85.076 +6,5

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 13.615 2,8 12.005 2,5 7.368 7.592 +3,0

Verteidigung 51.608 10,7 52.027 10,9 38.734 42.854 +10,6

Politische Führung, zentrale Verwaltung 22.069 4,6 22.471 4,7 18.118 18.637 +2,9

Finanzverwaltung 6.150 1,3 6.766 1,4 4.890 5.173 +5,8

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle 
Angelegenheiten

28.009 5,8 33.483 7,0 18.286 19.991 +9,3

Förderung für Schülerinnen und Schüler, 
Studierende, Weiterbildungsteilnehmende

4.127 0,9 5.646 1,2 3.162 4.156 +31,4

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb 
der Hochschulen

16.638 3,5 20.273 4,3 10.085 10.401 +3,1

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 
Arbeitsmarktpolitik

253.717 52,8 214.183 45,0 216.273 187.848 -13,1

Sozialversicherung einschließlich 
Arbeitslosenversicherung

136.757 28,5 136.461 28,7 118.209 121.312 +2,6

darunter:

Allgemeine Rentenversicherung 99.373 20,7 103.082 21,6 89.610 92.912 +3,7

Krankenversicherung 15.867 3,3 18.975 4,0 13.136 16.028 +22,0

Arbeitsmarktpolitik 42.625 8,9 44.351 9,3 34.903 39.770 +13,9

darunter:

Bürgergeld nach dem SGB II 22.276 4,6 23.760 5,0 18.706 21.800 +16,5

Leistungen des Bundes für Unterkunft und 
Heizung nach dem SGB II

9.729 2,0 10.400 2,2 7.944 9.659 +21,6

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 11.711 2,4 14.984 3,1 9.633 11.115 +15,4

Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

8.690 1,8 9.075 1,9 7.559 9.328 +23,4

Sonstige soziale Angelegenheiten 48.857 10,2 4.116 0,9 41.912 1.676 -96,0

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 18.489 3,8 9.437 2,0 15.955 4.441 -72,2

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

2.664 0,6 3.909 0,8 1.428 1.660 +16,3

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.589 0,3 2.540 0,5 1.070 1.282 +19,8

Die unterjährige Entwicklung des Finanzierungs-
saldos und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos 
sind daher keine Indikatoren, aus denen sich die 

erforderliche Nettokreditaufnahme und der Finan-
zierungssaldo am Jahresende errechnen lassen.
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Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

Oktober 
2022

Oktober 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.701 0,4 2.134 0,4 851 786 -7,6

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 
Dienstleistungen

8.795 1,8 20.979 4,4 6.724 10.822 +60,9

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.970 0,4 3.364 0,7 1.039 979 -5,8

Geld- und Versicherungswesen 2.227 0,5 6.899 1,4 2.228 6.785 +204,6

Sonstiges im Bereich Gewerbe und 
Dienstleistungen

514 0,1 5.954 1,3 391 543 +38,7

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 28.125 5,9 28.008 5,9 17.677 19.187 +8,5

Straßen 9.243 1,9 9.459 2,0 6.227 6.687 +7,4

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 11.852 2,5 10.875 2,3 6.314 6.460 +2,3

Allgemeine Finanzwirtschaft 30.403 6,3 55.435 11,6 29.286 41.779 +42,7

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 
und Finanzzuweisungen

13.948 2,9 16.925 3,6 13.036 5.001 -61,6

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Schuldenaufnahme

15.293 3,2 39.864 8,4 15.229 35.725 +134,6

Ausgaben insgesamt¹ 480.688 100,0 476.291 100,0 386.353 371.592 -3,8

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen
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Die Ausgaben des Bundes nach ökonomischen Arten

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Oktober 
2022

Oktober 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 434.477 90,4 411.688 86,4 358.057 335.920  -6,2

Personalausgaben 37.843 7,9 41.669 8,7 32.243 34.163 +6,0

Aktivbezüge 28.193 5,9 31.775 6,7 23.780 25.201 +6,0

Versorgung 9.650 2,0 9.894 2,1 8.462 8.962 +5,9

Laufender Sachaufwand 45.075 9,4 49.147 10,3 30.739 30.798 +0,2

Unterhaltung des unbeweglichen 
Vermögens

1.154 0,2 1.082 0,2 859 889 +3,5

Militärische Beschaffungen 18.981 3,9 18.477 3,9 11.499 11.363  -1,2

Sonstiger laufender Sachaufwand 24.939 5,2 29.588 6,2 18.380 18.546 +0,9

Zinsausgaben 15.264 3,2 39.841 8,4 15.201 35.691 +134,8

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 335.039 69,7 279.324 58,6 278.700 233.616  -16,2

an Verwaltungen 47.360 9,9 36.875 7,7 41.601 33.736  -18,9

an andere Bereiche 287.679 59,8 242.448 50,9 237.099 199.880  -15,7

darunter:

Unternehmen 48.308 10,0 37.812 7,9 35.516 24.110  -32,1

Renten, Unterstützungen u. a. 34.538 7,2 38.950 8,2 29.203 32.208 +10,3

Sozialversicherungen 176.328 36,7 143.728 30,2 151.211 127.939  -15,4

Sonstige Vermögensübertragungen 1.256 0,3 1.707 0,4 1.174 1.653 +40,8

Investive Ausgaben 46.211 9,6 71.475 15,0 28.296 35.672 +26,1

Finanzierungshilfen 39.664 8,3 63.378 13,3 24.046 31.407 +30,6

Zuweisungen und Zuschüsse 34.001 7,1 41.360 8,7 18.854 22.701 +20,4

Darlehensgewährungen, 
Gewährleistungen

3.560 0,7 20.641 4,3 4.889 8.470 +73,2

Erwerb von Beteiligungen, 
Kapitaleinlagen

2.103 0,4 1.377 0,3 303 235  -22,4

Sachinvestitionen 6.546 1,4 8.097 1,7 4.250 4.265 +0,4

Baumaßnahmen 4.053 0,8 5.311 1,1 2.676 2.726 +1,9

Erwerb von beweglichen Sachen 2.303 0,5 2.631 0,6 1.417 1.455 +2,7

Grunderwerb 190 0,0 154 0,0 158 85  -46,2

Globalansätze 0 0,0 -6.872 -1,4 0 0 X

Ausgaben insgesamt¹ 480.688 100,0 476.291 100,0 386.353 371.592  -3,8

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Oktober 
2022

Oktober 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Steuern¹ 337.168 92,5 358.126 91,8 263.589 281.073 +6,6

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 307.216 84,2 319.508 81,9 245.846 255.297 +3,8

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge)

171.830 47,1 175.337 45,0 131.252 135.424 +3,2

davon:

Lohnsteuer 96.564 26,5 109.799 28,2 73.995 77.867 +5,2

Veranlagte Einkommensteuer 32.900 9,0 24.170 6,2 24.185 22.613  -6,5

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 16.313 4,5 16.175 4,1 13.633 15.507 +13,7

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge 

2.886 0,8 3.168 0,8 2.567 2.890 +12,6

Körperschaftsteuer 23.167 6,4 22.025 5,6 16.871 16.548  -1,9

Steuern vom Umsatz 132.813 36,4 141.668 36,3 112.755 117.899 +4,6

Gewerbesteuerumlage 2.573 0,7 2.503 0,6 1.839 1.973 +7,3

Energiesteuer 33.667 9,2 36.965 9,5 23.112 25.833 +11,8

Tabaksteuer 14.229 3,9 15.630 4,0 11.198 11.829 +5,6

Solidaritätszuschlag 11.978 3,3 12.500 3,2 9.391 9.637 +2,6

Versicherungsteuer 15.672 4,3 16.270 4,2 13.863 14.875 +7,3

Stromsteuer 6.830 1,9 6.800 1,7 5.673 5.723 +0,9

Kraftfahrzeugsteuer 9.499 2,6 9.470 2,4 8.108 8.145 +0,5

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.194 0,6 2.172 0,6 1.760 1.751  -0,5

Kaffeesteuer 1.063 0,3 1.060 0,3 874 834  -4,6

Luftverkehrsteuer 1.140 0,3 1.535 0,4 922 1.227 +33,1

Schaumweinsteuer und 
Zwischenerzeugnissteuer

379 0,1 390 0,1 313 324 +3,5

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 2 0,0 3 3 +0,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 800 X 800 800 +0,0

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.675 X 11.080 X 8.161 8.086  -0,9

BNE-Eigenmittel der EU 25.574 X 27.070 X 24.277 22.253  -8,3

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 4.838 X 5.100 X 4.344 4.675 +7,6

Kunststoff-Eigenmittel der EU 1.377 X 1.380 X 1.276 1.265  -0,9

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 14.444 X 9.754 X 11.872 10.581  -10,9

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 6.744 6.744 +0,0
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Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Oktober 
2022

Oktober 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Sonstige Einnahmen 27.485 7,5 31.795 8,2 19.743 22.308 +13,0

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 5.562 1,5 4.453 1,1 2.943 2.931  -0,4

Zinseinnahmen 578 0,2 1.258 0,3 383 1.591 +315,4

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen

1.413 0,4 2.135 0,5 989 764  -22,8

Einnahmen insgesamt² 364.653 100,0 389.921 100,0 283.332 303.381 +7,1

1 Abweichungen zur Tabelle „Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr“ sind methodisch 
bedingt.

2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Einnahmen des Bundes
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Entwicklung der Kernhaus halte der Länder bis 
einschließlich September 2023

Der Finanzierungssaldo der Ländergesamtheit be-
trug Ende September rund 2,3 Mrd. Euro. Zwar ver-
schlechterte er sich gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum um 22,1  Mrd.  Euro, verbesserte sich jedoch 
gegenüber dem Vormonat um 3,3 Mrd. Euro.

Die Einnahmen der Länder sanken im Vergleich 
zum Vorjahr um 3,2  Prozent, während die Ausga-
ben wie im Vormonat erneut um 3,0 Prozent stie-
gen. Im Wesentlichen war die Verschlechterung des 
Finanzierungssaldos auf die gegenüber dem Vor-
jahr gesunkenen Steuereinnahmen1 (-1,2  Prozent) 
und die Rückgänge von Einnahmen von Verwal-
tungen (laufende Rechnung) um rund 14,0 Prozent 

1 Zur Entwicklung der Steuereinahmen wird auf den Artikel 
Steuereinnahmen und konjunkturelles Umfeld im September 
im Monatsbericht Oktober des Bundesministeriums der 
Finanzen verwiesen.

zurückzuführen. Die Einnahmequote der Steuer-
einnahmen im Verhältnis zu den Bereinigten Ein-
nahmen stieg bei der Ländergesamtheit seit der Fi-
nanzkrise 2008 auf 74,5 Prozent. Der Rückgang der 
Einnahmen ergab sich insbesondere auch aus der 
Reduzierung von coronabedingten Hilfen des Bun-
des. Die laufenden Zahlungen an Gemeinden stie-
gen um 5,6  Prozent. Aufgrund der im Laufe eines 
Haushaltsjahres gewöhnlich starken Schwankun-
gen, denen die Einnahmen und Ausgaben unterlie-
gen, lässt sich noch kein Schluss für den Jahresab-
schluss ziehen.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein-
schließlich September  2023 sind im statistischen 
Anhang der Online-Version des Monatsberichts 
(www.bmf-monatsbericht.de) aufgeführt.

Entwicklung der Länderhaushalte bis September 2023 –  Länder insgesamt
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-4-Wirtschafts-und-Finanzlage/4-2-steuereinnahmen-september-2023-und-konjunkturelles-umfeld.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-4-Wirtschafts-und-Finanzlage/4-2-steuereinnahmen-september-2023-und-konjunkturelles-umfeld.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/monatsbericht-10-2023.html
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Entwicklung der Länderhaushalte bis September 2023 – Flächenländer 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen

Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver-
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un-
terschieden in solche Sondervermögen, die über 
den Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mit-
finanziert werden, und Sondervermögen mit eige-
ner Kreditermächtigung: Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF), Investitions- und Tilgungsfonds (ITF), Re-
strukturierungsfonds (RSF) und das Sondervermö-
gen Bundeswehr (SV BW).

Die gesetzlichen Vorgaben zur Kreditaufnahme für 
die Sondervermögen FMS und WSF werden durch 
das Stabilisierungsfondsgesetz (StFG) geregelt. Kre-
ditaufnahmen für FMS und WSF dienen zum ei-
nen der Finanzierung von Aufwendungen für Sta-
bilisierungsmaßnahmen gemäß § 9 Abs. 1 StFG, 
der Rekapitalisierung von Unternehmen gemäß 
§ 22 StFG oder zur Abfederung der Folgen der Ener-
giekrise gemäß § 26a StFG. Zum anderen nimmt 
der Bund für FMS und WSF auch Kredite auf, die 
gemäß §§ 9 Abs. 5, 23 und 26a Abs. 1 Nr. 5 StFG als 
konditionsgleiche Darlehen an Anstalten des öf-
fentlichen Rechts durchgeleitet werden.

Die Aufnahme von Krediten durch den Bund zur 
Weiterleitung von Darlehen über FMS und WSF 
an Anstalten des öffentlichen Rechts (im Folgen-
den „Darlehensfinanzierung“) dient der Kosten-
ersparnis. Der RSF und Kredite des Bundes für die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Refinanzierung 
von Programmen und Stützungsmaßnahmen im 
Energiebereich nach § 26a Abs. 1 Nr. 5 StFG wer-
den nachfolgend nicht mit aufgeführt, da zu den 
betrachteten Stichtagen keine Kreditaufnahmen 
beziehungsweise Verschuldung vorgelegen haben.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

 ● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

 ● dann auf die Kreditaufnahme beziehungsweise 
Verschuldung des Bundeshaushalts und der 
mitfinanzierten Sondervermögen sowie der 
Kreditaufnahme von FMS, WSF und ITF ohne 
Darlehensfinanzierung und

 ● schließlich auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte bis zum 31.  Dezember  2022 Kre-
dite in Höhe von 1.551,7 Mrd. Euro aufgenommen. 
Dieser Bestand erhöhte sich zum 31. Oktober 2023 
auf 1.644,0  Mrd.  Euro. Die Erhöhung gegenüber 
dem 31.  Dezember  2022 um 92,3  Mrd.  Euro re-
sultierte aus neuen Aufnahmen im Volumen 
von 459,9  Mrd.  Euro, denen Fälligkeiten im Vo-
lumen von 367,6  Mrd.  Euro gegenüberstanden. 
Von Anfang Januar bis ultimo Oktober  2023 wur-
den für die Verzinsung aller auch in früheren Jah-
ren aufgenommenen bestehenden Kredite sal-
diert 37,7 Mrd. Euro aufgewendet.

Im Oktober  2023 wurden 34,5  Mrd.  Euro an kon-
ventionellen Bundeswertpapieren emittiert. Sie 
verteilten sich auf 2,5  Mrd.  Euro 30-jährige Bun-
desanleihen, 2,0  Mrd.  Euro 15-jährige Bundes-
anleihen, 4,0  Mrd.  Euro 10-jährige Bundesan-
leihen, 3,0  Mrd.  Euro 7-jährige Bundesanleihen, 
4,0  Mrd.  Euro Bundesobligationen, 5,0  Mrd.  Euro 
Bundesschatzanweisungen und 14,0 Mrd. Euro Un-
verzinsliche Schatzanweisungen des Bundes. Im 
Oktober  2023 wurden 0,6  Mrd.  Euro inflationsin-
dexierte Bundeswertpapiere und keine Grünen 
Bundeswertpapiere begeben.1

1 Die am 31. Oktober 2023 begebene Grüne Bundesanleihe mit 
Valuta 2. November 2023 wird hier nicht aufgelistet.
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Durch eine Teillöschung der Zusatzemission des 
Bundes, die nicht am Markt verkauft wurde, son-
dern direkt in den Bestand des WSF überging, re-
duzierte sich deren ausstehendes Volumen um 
3,2  Mrd.  Euro. Aus technischen Gründen wird die 
Löschung in der Tabelle als negative Aufnahme 
dargestellt. Parallel und in gleicher Höhe reduzierte 
sich die Anlage des WSF in Forderungen an den 
Bund nach § 26b Abs. 5 StFG.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswert-
papieren verminderten sich im Oktober  2023 um 
0,4  Mrd.  Euro auf 195,6  Mrd.  Euro. Die Verände-
rung resultierte aus Sekundärmarktverkäufen in 
Höhe von 14,6 Mrd. Euro, denen Käufe in Höhe von 
9,0 Mrd. Euro und die Erhöhung von Eigenbestän-
den um 6,5  Mrd.  Euro gegenüberstanden. Darü-
ber hinaus gab es Fälligkeiten im Eigenbestand von 
1,3 Mrd. Euro.

Am 31.  Oktober  2023 entfielen 94,3  Prozent der 
Kreditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des 
Bundes für Haushalt und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung, 5,7 Prozent der Kreditauf-
nahmen entfielen auf die Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im Oktober 2023 wurden für den Bund (Haushalt 
und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzie-
rung) 32,3  Mrd.  Euro an Krediten aufgenommen. 
Gleichzeitig wurden 30,2 Mrd. Euro fällige Kredite 
getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehens-
finanzierung) wurden im Oktober  2023 saldiert 
2,3 Mrd. Euro aufgewendet.

Am 31. Oktober 2023 betrug der Bestand der Kre-
ditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sonder-
vermögen ohne Darlehensfinanzierung) insgesamt 
1.550,7 Mrd. Euro. Damit erhöhte sich dieser gegen-
über dem 30. September 2023 um 2,1 Mrd. Euro. Die 

Kreditaufnahme für den Bundeshaushalt verrin-
gerte sich um 3,2 Mrd. Euro auf 1.438,1 Mrd. Euro. 
Per 31.  Oktober  2023 betrug die Kreditaufnahme 
für den WSF für Maßnahmen zur Abfederung 
der Folgen der Energiekrise gemäß §  26a  StFG 
67,8 Mrd. Euro. Der Bestand erhöhte sich somit im 
Oktober um 4,7 Mrd. Euro. Die Kreditaufnahme für 
das SV  BW und für den FMS für Kredite für Auf-
wendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG erhöhte sich je-
weils um 0,2  Mrd.  Euro auf 3,5  Mrd.  Euro bezie-
hungsweise 23,4 Mrd. Euro.

Die Kreditaufnahme für den ITF erhöhte sich um 
0,1 Mrd. Euro auf 16,6 Mrd. Euro. Der Bestand für 
den WSF für Kredite für Rekapitalisierungsmaß-
nahmen gemäß §  22  StFG (1,3  Mrd.vEuro) verän-
derte sich gegenüber dem Bestand Ende Septem-
ber 2023 nur sehr geringfügig.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes zur 
Darlehensfinanzierung

Im Oktober  2023 wurden für den FMS zur Refi-
nanzierung von Darlehen gemäß §  9  Abs.  5  StFG 
1,5  Mrd.  Euro neue Kredite aufgenommen und 
keine neuen Kredite getilgt; der Bestand verringerte 
sich im Oktober 2023 somit auf 55,4 Mrd. Euro. Für 
den WSF wurden im Oktober 2023 zur Darlehens-
finanzierung gemäß § 23 StFG keine neuen Kredite 
aufgenommen und 2,7 Mrd. Euro an Krediten ge-
tilgt; der Bestand verringerte sich im Oktober 2023 
somit auf 38,0 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vormo-
nat reduzierte sich der Gesamtbestand an Kredi-
ten zur Darlehensfinanzierung um 1,2  Mrd.  Euro 
und betrug per 31.  Oktober  2023 insgesamt 
93,4 Mrd. Euro.

Weitere Einzelheiten können folgenden Tabellen 
entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
im Oktober 2023,
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Kreditaufnahme des Bundes – Bedarf und Bestand
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Bestand der Kreditaufnahme des Bundes per 31. Oktober 2023

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung) im Oktober 2023 und

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigenbe-
stände und Anlagen des Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds (WSF) im Oktober 2023.

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die beiden erst-
genannten Tabellen mit Daten für den bisherigen 
Jahresverlauf, die nach Restlaufzeitklassen grup-
pierte Kreditaufnahme des Bundes sowie die nach 
Instrumentenart aufgegliederten Daten zur Kre-
ditaufnahme des Bundes, zum Bedarf der Kre-
ditaufnahme des Bundes, zu den Tilgungen des 

Bundes und zu den Zinsen für die Kredite des Bun-
des enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes  – 
Bedarf und Bestand“ zeigt die Verteilung der Kre-
ditaufnahme auf die Finanzierungsinstrumente, 
sowohl für die Aufnahme von Januar bis Okto-
ber  2023 als auch für den gesamten Bestand per 
31. Oktober 2023. Den größten Anteil an der Kre-
ditaufnahme im laufenden Jahr machten mit 
178,1 Mrd. Euro beziehungsweise 38,7 Prozent die 
(teils unterjährig fälligen) Unverzinslichen Schatz-
anweisungen des Bundes aus, gefolgt von den kon-
ventionellen 10-jährigen Bundesanleihen mit 
78,2 Mrd. Euro beziehungsweise 17,0 Prozent.
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im Oktober 2023 
in Mio. Euro

Von der Kreditaufnahme des Bundes über Verbrie-
fungen lagen per 31. Oktober 2023 über 99 Prozent 
in Form von Inhaberschuldverschreibungen vor, 
bei denen die konkreten Gläubiger dem Bund nicht 
bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalender 

nachgelesen werden.2 Auf der Internetseite der 
Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen-
tur  GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.3

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211162

3 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211163

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

30. September 
2023 Oktober Oktober

31. Oktober 
2023 Oktober Oktober

Insgesamt 1.643.193 33.780 -32.934 1.644.038 846 -2.364

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.441.283 27.021 -30.189 1.438.114 -3.168 -2.261

Sondervermögen mit eigener Krediter-
mächtigung (ohne Darlehensfinanzierung)

107.298 5.260 - 112.558 5.260 -

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen 
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

23.222 168 - 23.390 168 -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.502 134 - 16.636 134 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaß-
nahmen gemäß § 22 StFG)

1.297 -14 - 1.283 -14 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite zur Abfederung der Folgen der 
Energiekrise gemäß § 26a StFG)

63.064 4.727 - 67.791 4.727 -

Sondervermögen Bundeswehr 3.213 245 - 3.458 245 -

Darlehensfinanzierung 94.611 1.500 -2.745 93.366 -1.245 -103

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
 gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

53.900 1.500 - 55.400 1.500 -14

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für die KfW gemäß § 23 StFG)

40.711 - -2.745 37.966 -2.745 -89

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

69

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Kreditaufnahme des Bundes und seiner Sondervermögen

Monatsbericht des BMF 
November 2023

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im Oktober 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

30. September 
2023 Oktober Oktober

31. Oktober 
2023 Oktober Oktober

Insgesamt 1.548.582 32.280 -30.189 1.550.672 2.091 -2.261

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.441.283 27.021 -30.189 1.438.114 -3.168 -2.261

Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite 
für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

23.222 168 - 23.390 168 -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.502 134 - 16.636 134 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

1.297 -14 - 1.283 -14 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite zur Abfederung der Folgen der 
Energiekrise gemäß § 26a StFG)

63.064 4.727 - 67.791 4.727 -

Sondervermögen Bundeswehr 3.213 245 - 3.458 245 -

Gliederung nach Instrumentenarten 

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.427.065 31.723 -30.189 1.428.599 1.533 -2.094

30-jährige Bundesanleihen 342.526 2.520 - 345.046 2.520 -1.006

15-jährige Bundesanleihen 62.469 1.609 - 64.078 1.609 -408

10-jährige Bundesanleihen 517.656 3.644 - 521.301 3.644 -133

7-jährige Bundesanleihen 66.774 2.461 - 69.234 2.461 -60

Bundesobligationen 188.040 4.042 -17.250 174.832 -13.208 -333

Bundesschatzanweisungen 109.005 3.961 - 112.965 3.961 -4

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes

140.596 13.487 -12.940 141.143 547 -150

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 59.923 493 - 60.416 493 -40

Grüne Bundeswertpapiere 52.763 65 - 52.827 65 -140

Zusatzemissionen des Bundes - - - - - -

Schuldscheindarlehen 4.357 - - 4.357 - -1

Kredite durch 
Wertpapierpensionsgeschäfte

- - - - - -

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung  
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

13.863 X X 14.354 490 X

Vorsorge für inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG) 

13.464 X X 13.569 105 X

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträ-
ge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines 
inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigenbestände und Anlagen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF)  
im Oktober 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo)

30. September 
2023 Oktober Oktober

31. Oktober 
2023 Oktober

Umlaufvolumen insgesamt 1.974.802 31.884 -34.500 1.972.186 -2.616

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.714.250 34.500 -34.500 1.714.250 -

30-jährige Bundesanleihen 392.500 2.500 - 395.000 2.500

15-jährige Bundesanleihen 67.500 2.000 - 69.500 2.000

10-jährige Bundesanleihen 611.250 4.000 - 615.250 4.000

7-jährige Bundesanleihen 82.000 3.000 - 85.000 3.000

Bundesobligationen 266.000 4.000 -18.500 251.500 -14.500

Bundesschatzanweisungen 139.500 5.000 - 144.500 5.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes (inklusive Kassenemissionen)

155.500 14.000 -16.000 153.500 -2.000

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 65.650 600 - 66.250 600

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

14.050 200 - 14.250 200

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

51.600 400 - 52.000 400

Grüne Bundeswertpapiere 54.750 - - 54.750 -

30-jährige Grüne Bundesanleihen 14.500 - - 14.500 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 24.750 - - 24.750 -

Grüne Bundesobligationen 15.500 - - 15.500 -

Zusatzemissionen des Bundes 140.152 -3.216 - 136.936 -3.216

Eigenbestände -196.006 X X -195.616 390

Anlage des WSF in Forderungen an den Bund 
nach § 26b Abs. 5 StFG

-140.152 X X -136.936 3.216

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Löschungen der Zusatzemissionen werden hier aus technischen Gründen als negative Aufnahme dargestellt.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Rückblick auf die Sitzungen 
der Eurogruppe am 
16. Oktober 2023und 
des ECOFIN-Rats am 
17. Oktober 2023 in Brüssel

Eurogruppe

Die Eurogruppe im inklusiven Format begann mit 
einem transatlantischen Wirtschaftsdialog, im Rah-
men dessen sich die Ministerinnen und Minister mit 
der US-Finanzministerin Janet Yellen austausch-
ten. Dabei standen die internationale Wirtschafts-
lage und die weitere Unterstützung der Ukraine im 
Vordergrund. US-Finanzministerin Janet Yellen ging 
in ihrem Eingangsstatement auf die aktuellen He-
rausforderungen ein. Durch den Angriffskrieg der 
Hamas auf Israel habe das geopolitische Umfeld eine 
zusätzliche Dimension erhalten. Der transatlanti-
schen Zusammenarbeit zwischen den USA und Eu-
ropa komme in einem solchen Umfeld eine große 
Bedeutung zu. US-Finanzministerin Janet Yellen er-
klärte, dass die US-Regierung weiterhin uneinge-
schränkt für die Ukraine einstehe.

Die Ministerinnen und Minister teilten die Bedeu-
tung einer engen transatlantischen Partnerschaft 
auf Basis der gemeinsamen Werte. Bundesfinanz-
minister Christian Lindner warb zusammen mit 
den anderen Ministerinnen und Ministern nach-
drücklich für einen offenen Handel und die Ver-
meidung protektionistischer Tendenzen.

Anschließend stand im Rahmen der regelmäßi-
gen Befassung der Eurogruppe mit der Kapital-
marktunion ein Dialog mit Praktikern aus der Fi-
nanzindustrie auf der Tagesordnung. Dabei ging 
es um die Verbesserung der Finanzierungsmög-
lichkeiten für EU-Unternehmen mit einem be-
sonderen Fokus auf sogenannte Scale-ups, d.  h. 

Wachstumsunternehmen, die ihr Geschäft nach 
ihrer Start-up-Phase skalieren, um sich am Markt 
weiter zu etablieren. Vertreterin und Vertreter aus 
der Praxis waren die deutsche Venture-Capital-In-
vestorin Zoé Fabian und der CEO des schwedischen 
FinTechs Klarna Sebastian Siemiatkowski. Beide 
stellten aus Investoren- und Unternehmenssicht 
die Chancen und Herausforderungen der Finan-
zierung von jungen, innovativen Unternehmen in 
Europa dar und diskutierten im Anschluss mit den 
Ministerinnen und Ministern.

Es wurde deutlich, dass bei den Finanzierungs-
möglichkeiten für Wachstumsunternehmen in Eu-
ropa weitere Verbesserungen notwendig sind. Zwar 
verfüge Europa über ein hohes Maß an Innova-
tionsfähigkeit und technischem Know-how. Im 
Vergleich zu den USA fehle es aber an einem star-
ken finanziellen Ökosystem, um das Wachstum 
von starken europäischen Unternehmen zu be-
fördern. Zudem warte Europa in manchen Berei-
chen, die für diese Unternehmen besonders wich-
tig seien, mit unvorteilhaften Regeln auf, etwa bei 
der Mitarbeiterkapitalbeteiligung.

Im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes stell-
ten Bundesfinanzminister Christian Lindner und 
Frankreich auch die am 13. September 2023 veröf-
fentlichte gemeinsame Roadmap für die Kapital-
marktunion vor. Dabei ging es u. a. um die Verbes-
serung der Möglichkeiten für den Ausstieg aus der 
Wagniskapitalfinanzierung. Auch der Ansatz, nati-
onale Initiativen zur Stärkung der Kapitalmärkte 
mehr im Sinne der Kapitalmarktunion fruchtbar 
zu machen, wurde thematisiert. In der anschlie-
ßenden Diskussion zeigte sich breiter Zuspruch für 
die deutsch-französische Initiative.

Abschließend wurden die Ministerinnen und Mi-
nister über den Stand der Vorbereitung des Euro-
gipfels informiert, der am 27.  Oktober  2023 nach 
dem regulären Europäischen Rat stattfand.
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Im Anschluss kamen die Mitglieder der Euro-
gruppe im regulären Format zusammen. Zunächst 
beschäftigten sich die Ministerinnen und Minister 
mit der Bestandsaufnahme der Umsetzung der Eu-
rozonenempfehlungen in den Aufbau- und Resi-
lienzplänen (ARP) der Euro-Staaten. Im Fokus des 
Austauschs standen die Fortschritte bei der Umset-
zung der Eurozonenempfehlungen. In der Ausspra-
che wurden u. a. die hohen Schuldenstände einiger 
Mitgliedsstaaten, die weiterhin hohen Ausgaben 
für Energieunterstützungsmaßnahmen, die hohe 
Inflation, der Klimawandel und die Finanzstabilität 
als zentrale Herausforderungen identifiziert.

Anschließend kam es zu einem Austausch zum di-
gitalen Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) 
berichtete über die laufenden Projektarbeiten zum 
digitalen Euro. Sie betonte den im Rahmen der Un-
tersuchungsphase offen geführten und von ihr als 
wertvoll bewerteten Austausch mit den Mitglied-
staaten und den verschiedenen Interessengruppen, 
zu denen nicht nur Banken, sondern auch Verbrau-
cherinnen und Verbraucher oder Kleinstunterneh-
men gehörten.

Die EZB gab zudem einen Ausblick auf die nächs-
ten Schritte. Sollte der EZB-Rat entsprechend ent-
scheiden, solle das Projekt im Rahmen einer soge-
nannten Vorbereitungsphase fortgeführt werden. 
Die Vorbereitungsphase werde zunächst zwei Jahre 
dauern und einen intensiven Austausch mit Un-
ternehmen und Verbraucherinnen und Verbrau-
chern beinhalten. Sie solle u. a. dafür genutzt wer-
den, die beste Technologie für einen digitalen Euro 
zu entwickeln.

Die EZB stellte klar, dass der Eintritt in die Vorbe-
reitungsphase nicht mit einer Entscheidung über 
die Einführung eines digitalen Euros verbunden 
sei. Eine solche Entscheidung könne frühestens 
getroffen werden, wenn der Rat und das Europä-
ische Parlament einen gesetzlichen Rahmen für 
den digitalen Euro verabschiedet hätten. Der deut-
sche Sitzungsvertreter warb für mehr konzeptio-
nelle Untersuchungen von möglichen industriel-
len Anwendungsfällen. Zudem seien Fragen der 

technischen Ausgestaltung eines digitalen Euros 
auch mit den Mitgliedstaaten zu erörtern.

Abschließend gab es einen Bericht über die zu-
rückliegenden internationalen Treffen. Im Zen-
trum der Berichterstattung stand die Jahrestagung 
des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der 
Weltbank, die vom 9. bis 15. Oktober 2023 in Mar-
rakesch stattfand. Dabei hatten sich am Rande der 
Jahrestagung wie üblich auch die G20-Finanzmi-
nisterinnen und -minister sowie Notenbankgou-
verneurinnen und -gouverneure (FMNBG) getrof-
fen. Themenschwerpunkte waren die laufenden 
Reformen zur Ertüchtigung von Entwicklungs-
banken, die Lage der Weltwirtschaft und Regulie-
rungsbestrebungen für Krypto-Assets. Erstmals 
seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die 
Ukraine verständigten sich die G20-FMNBG auf ein 
gemeinsames Kommuniqué.

ECOFIN

Beim Europäischen Rat für Wirtschaft und Finan-
zen (ECOFIN) am 17. Oktober bildete der Economic 
Governance Review den Schwerpunkt der Tagung. 
Die Ministerinnen und Minister führten eine Aus-
sprache zur Reform der EU-Fiskalregeln. Eine Eini-
gung auf mögliche Eckpunkte der Reform in Form 
einer Landing Zone wurde bei dem Treffen in Lu-
xemburg nicht erzielt.

In der Aussprache der Ministerinnen und Minister 
erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner 
eingangs, dass eine Einigung aktuell noch nicht in 
Sicht sei. Darüber hinaus habe sich das makroöko-
nomische Umfeld verändert. Gestiegene Schulden-
stände und höhere Zinsen seien Herausforderun-
gen, die ein reformiertes Regelwerk im Sinne der 
Wahrung der Schuldentragfähigkeit glaubwürdig 
adressieren müsse. Schuldentragfähigkeitsanaly-
sen sollten außerdem auf verlässlichen und realis-
tischen Wachstumsprognosen basieren.

Bundesfinanzminister Christian Lindner erklärte 
zusammen mit anderen Mitgliedstaaten, dass ne-
ben der Betrachtung von Schuldenstandsquoten 
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auch die Defizite wichtig seien. Die Drei-Pro-
zent-Defizitquote sei nicht der Zielwert, sondern 
als oberste Grenze für Defizite zu verstehen. Daher 
sei die Implementierung eines Sicherheitsabstands 
zu dieser Obergrenze wichtig. Bundesfinanzminis-
ter Christian Lindner wiederholte in diesem Zu-
sammenhang die Forderung nach numerischen 
Mindestanforderungen in Form einer Ausgabenre-
gel in Kombination mit einer Vorgabe für den Ab-
bau von Schuldenstandsquoten. Andere Mitglied-
staaten sprachen sich dafür aus, ausschließlich eine 
Vorgabe bezogen auf die Reduzierung der Schul-
denstandsquoten anzustreben.

Die spanische Ratspräsidentschaft erklärte, dass 
es für eine Einigung ein Gleichgewicht zwischen 
numerischen Mindestanforderungen und Inves-
titionsanreizen brauche. Einige Mitgliedstaaten 
sprachen sich neben Deutschland explizit gegen 
Delegierte Rechtsakte aus. Eine Reihe von Mit-
gliedstaaten wandten sich zudem gegen eine Be-
rücksichtigung von ARP in einem reformierten 
Regelwerk. Andere Mitgliedstaaten befürworteten 
dagegen eine Berücksichtigung der in den ARP ent-
haltenen Reformen und Investitionen. Für eine Be-
rücksichtigung von Verteidigungsausgaben als re-
levanter Faktor im Defizitverfahren sprachen sich 
mehrere Mitgliedstaaten aus. Parallel setzten sich 
einige Mitgliedstaaten für die Schuldentragfähig-
keit als Schlüsselindikator bei den relevanten Fak-
toren ein.

Die Ministerinnen und Minister befassten sich 
auch mit der wirtschaftlichen Erholung in Europa 
und der Aufbau- und Resilienzfazilität (Recovery 
and Resilience Facility, RRF). Die Europäische Kom-
mission skizzierte dabei den aktuellen Stand der 
Umsetzung der RRF entlang des Jahresberichts, der 
am 25. September 2023 veröffentlicht worden war. 
Demnach seien bislang rund 174,7 Mrd. Euro aus-
gezahlt worden. Der Schwerpunkt der Umsetzung 
liege derzeit bei der Revision von ARP. Zudem be-
fasste sich der ECOFIN-Rat mit den Revisionen der 
ARP mehrerer Mitgliedstaaten (Portugal, Spanien, 
Tschechien, Niederlande, Slowenien). Diese wur-
den umfassend vorgestellt. Der ECOFIN-Rat nahm 

die entsprechenden Durchführungsbeschlüsse ein-
stimmig an.

Des Weiteren fand ein Austausch zu den ökonomi-
schen und finanziellen Auswirkungen des Kriegs 
in der Ukraine statt. Schwerpunkte waren die wei-
tere Unterstützung für die Ukraine einschließlich 
des Vorschlags der Europäischen Kommission über 
eine Ukraine-Fazilität für die Jahre  2024 bis  2027. 
Die Verwendung eingefrorener russischer Ver-
mögenswerte, auch Frozen Assets genannt, waren 
ebenfalls Gegenstand der Diskussion. Die Ministe-
rinnen und Minister waren sich einig, dass die Un-
terstützung der Ukraine im Rahmen der geplanten 
Fazilität fortgesetzt werden müsse.

Im Anschluss verabschiedeten die Ministerinnen 
und Minister die Schlussfolgerungen zur internati-
onalen Klimaschutzfinanzierung. Diese dienen als 
Vorbereitung für die Conference of Parties (COP) 
der Klimarahmenkonvention der Vereinten Na-
tionen. Die diesjährige COP28 findet vom 30.  No-
vember bis 12.  Dezember  2023 in Dubai statt. Die 
Ratsschlussfolgerungen bestätigen u. a. die Absicht 
der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaa-
ten, zusammen mit den anderen Industrieländern 
100 Mrd. US-Dollar jährlich zur Klimafinanzierung 
bereitzustellen, und drücken ihre Erwartung aus, 
dass dieses Ziel in 2023 erstmalig erreicht werden 
wird.

Ferner wurde das Treffen der Finanzministerinnen 
und Finanzminister und Zentralbankgouverneu-
rinnen und -gouverneure der G20 am Rande der 
Jahrestagung des IWF nachbereitet.

Darüber hinaus informierte die spanische Rats-
präsidentschaft im öffentlichen Teil der Sitzung 
über die aktuellen Gesetzgebungsvorschläge im 
Finanzdienstleistungsbereich. Hier äußerte eine 
Gruppe von Mitgliedstaaten, u. a. Deutschland, den 
Wunsch nach zügigen Arbeiten mit dem Ziel einer 
Aufnahme des Abbaus und der Verarbeitung kriti-
scher Rohstoffe in die Taxonomie möglichst noch 
vor Ende der Legislatur.
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Datum Veranstaltung

21. November 2023 Economic Dialogue – Inflation kills democracy 

24. November 2023 Münzpräsentation „Erzgebirgischer Schwibbogen“ und Diskussion zum Strukturwandel

Weitere Informationen zu bisherigen und kommenden Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/veranstaltungen 
 
 
 
 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Veranstaltungen des BMF

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2024 
und des Finanzplans bis 2027

Datum Verfahrensschritte

9. bis 11. Mai 2023 Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

5. Juli 2023 Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2024 und des Finanzplans bis 2027

18. August 2023 Zuleitung an Bundestag und Bundesrat

5. bis 8. September 2023 1. Lesung Bundestag

29. September 2023 1. Durchgang Bundesrat 

24. bis 26. Oktober 2023 Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

28. November 2023 bis 
1. Dezember 2023

2./3. Lesung Bundestag

15. Dezember 2023 2. Durchgang Bundesrat

Dezember 2023 Verkündung im Bundesgesetzblatt

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Datum Veranstaltung

7./8. Dezember 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

15./16. Januar 2024 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

22. bis 24. Februar 2024 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Gent, Belgien

28. bis 29. Februar 2024 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-gouverneure in Rio de Janeiro, Brasilien

11. bis 12. März 2024 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

Dezember 2023 November 2023 21. Dezember 2023

Januar 2024 Dezember 2023 30. Januar 2024

Februar 2024 Januar 2024 22. Februar 2024

März 2024 Februar 2024 21. März 2024

April 2024 März 2024 23. April 2024

Mai 2024 April 2024 24. Mai 2024

Juni 2024 Mai 2024 20. Juni 2023

Juli 2024 Juni 2024 23. Juli 2024

August 2024 Juli 2024 22. August 2024

September 2024 August 2024 20. September 2024

Oktober 2024 September 2024 22. Oktober 2024

November 2024 Oktober 2024 21. November 2024

Dezember 2024 November 2024 20. Dezember 2024

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Aktuelle Publikationen des BMF

Deutsche Haushaltsplanung 2024 (de/en)

29. Subventionsbericht des Bundes 2021 - 2024

Steuern von A-Z, Ausgabe 2023

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
7ttps://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2023 bis 2024

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder

Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2022/2023

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder

Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-Kommission, OECD, IWF zu BIP, 
Verbraucherpreisen und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-Kommission, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
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Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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